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Allgemeinverfügung zum 
Infektionsschutzgesetz

Einreichung Kreiswahlvor-
schläge zur Bundestagswahl

Pflegeplatzbörse informiert über freie 
Kapazitäten in Pflegeeinrichtungen

Die Bach-Medaille der Stadt Leipzig 2021 
geht an zwei bedeutende Musikwissen-
schaftler unserer Zeit: Prof. Christoph 
Wolff (Foto l.), geboren 1940 in Solingen, 
und Prof. Hans-Joachim Schulze, gebo-
ren 1934 in Leipzig, prägen die Bach-For-
schung seit 60 Jahren auf beeindrucken-
de Weise. Neben unzähligen Veröffentli-
chungen zu Johann Sebastian Bach, Quel-
lenfunden und Noteneditionen sorgten 
die Wissenschaftler auch für eine konti-
nuierliche Zusammenarbeit der Bach-For-
schung über den eisernen Vorhang hin-
weg. Beide wirkten nach dem Fall der 
Mauer aufeinanderfolgend als Direk-
tor des Bach-Archivs Leipzig und entwi-
ckelten die Forschungsstätte zum Zent-
rum der internationalen Bach-Pflege. Die 
Bach-Medaille wird am 17. Juni im Rah-
men des diesjährigen Bachfestes im Pau-
linum feierlich durch Oberbürgermeis-
ter Burkhard Jung und den Direktor des 
Bach-Archivs, Peter Wollny, an die bei-
den Musikwissenschaftler überreicht. Das 
Bachfest Leipzig wird in dieser Saison vom 
11. bis 21. Juni gefeiert und steht unter
dem Motto „Erlösung“.■

Fotos: Gert Mothes/Christian Modla 

Bach-Medaille für 
Wolff und Schulze

Mehr Radverkehr für Leipzig
Stadt legt Aktionsprogramm für kommende zwei Jahre auf: 8,7 Millionen Euro für neue Radwege, Stellplätze und mehr

Innerhalb des Innenstadtrings gibt es wie hier an der Südseite bereits einige Fahrradstraßen, auf denen die Zweiräder auch 
nebeneinander fahren dürfen. Das Netz soll ebenso erweitert werden wie straßenbegleitende Radwege, Schutzstreifen und 
Schnellverbindungen. Auch mehr Abstellplätze sind notwendig. Foto: Stadt Leipzig 

Knapp unter 20 Prozent liegt 
der Anteil der Radfahrer am 
städtischen Verkehr. Dieser 
soll deutlich höher werden 
- darum hat die Stadt Leip-
zig ein Aktionsprogramm
Radverkehr aufgelegt. Mit
rund 8,7 Millionen Euro
sollen in diesem und im
nächsten Jahr 70 Projekte
realisiert werden.

„Radfahren ist intelligent: 
Es ist gesund, umwelt-
freundlich, platzsparend, 
günstig und macht Spaß“, 
wirbt Oberbürgermeister 
Burkhard Jung für die Nut-
zung des Drahtesels im 
Alltag. In einer virtuellen 
Medienrunde stellt er mit 
Baubürgermeister Thomas 
Dienberg das Aktionspro-
gramm Radverkehr vor. Das 
hat vor allem ein Ziel: Schnell 
an bestehende Probleme 
herangehen.

Holprige Fahrbahnen, 
fehlende Radwegsmarkie-
rungen, zu wenige Fahrrad-
bügel – das sind nur einige 
Hindernisse, die für Leipzigs 
Radfahrer oft zum Ärgernis 
werden. Um sich einen Über-
blick zu verschaffen, will 
Thomas Dienberg – selbst 
passionierter Radfahrer – 
alle großen Radstrecken der 
Stadt prüfen lassen. Orien-

tiert an elf Handlungsfeldern 
soll dann schon bis Ende 2022 
Abhilfe geschaffen werden. 
„Es geht um neue Radwege, 
Schutzstreifen, Fahrradstra-
ßen, Abstellanlagen und 
Bike+Ride-Anlagen“, zählt 
Dienberg auf. 

Für eine Fahrradstation 
am Hauptbahnhof wird 
eine Machbarkeitsstudie in 

Auftrag gegeben. Zudem 
wird die Einrichtung von 
Radschnellwegen geprüft. 
Dabei stehen wichtige Pend-
lerrouten für Arbeitnehmer 
und Studenten in die Innen-
stadt und zu den Hochschul- 
einrichtungen im Fokus, 
aber auch Freizeitziele wie 
die Neuseenlandschaft im 
Süden.

Für Sanierung und Bau ist 
das Verkehrs- und Tiefbau-
amt von Amtsleiter Michael 
Jana zuständig. Er hat bereits 
konkrete Projekte auf dem 
Tisch: „Ab März, April wer-
den wir auf der Westseite des 
Innenstadtrings mit der Ein-
richtung von Radwegen be-
ginnen. Auf dem Dittrichring 
geht es los. Passend dazu 

werden die Ampeln umpro-
grammiert.“ Auch der dauer-
hafte Radwegausbau auf der 
Jahnallee gehört zum Plan, 
dazu Südverbindungen wie 
die Neue Linie oder der Weg 
am Teilungswehr. Durch 
Oberflächensanierungen 
werden zudem bestehende 
Radwege angenehmer zu 
befahren sein.

Mit der Stadtreinigung 
soll eine Verbesserung des 
Winterdienstes auf Rad-
wegen erarbeitet werden. 
Auch das gehört zum Ak-
tionsprogramm: über die 
offensichtlichen Aspekte des 
Radverkehrs hinaus zu den-
ken. So gehören auch struk-
turelle Änderungen in den 
zuständigen Fachämtern, 
die vermehrte Förderung 
von Lastenrädern für Un-
ternehmen und der Ausbau 
der Dauerzählstellen des 
Radverkehrs dazu.

Wachsen soll dieser in 
Leipzig vor allem zulasten 
des individuellen Autover-
kehrs. Ziel der Verwaltung 
sei es, so Burkhard Jung, Rad-
fahren und ÖPNV viel mehr 
als bisher zusammenzuden-
ken. Dabei sollen auch die 
Betroffenen selbst mit ihren 
Ideen und Wünschen helfen. 
„Bei der Bürgerbeteiligung 
für neue Projekte müssen 
wir viel mehr Routine ent-
wickeln, um die Kenntnisse 
der Menschen vor Ort zu 
nutzen“, sagt Dienberg. Denn 
das Aktionsprogramm ist nur 
ein kurzfristiger Baustein, 
um schnell Verbesserungen 
sichtbar zu machen. Es soll 
lediglich ein Übergang sein 
zum neuen Radverkehrs- 
entwicklungsplan 2030+. ■

Homeoffice und medizinische Masken verpflichtend

Gerda-Taro-Schule: Von hier aus steuert das Leipziger Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung, 
die aktuell wieder bei 100 Prozent liegt. Neben Teams aus Amt, Verwaltung und Land unterstüt-
zen 41 Soldatinnen und Soldaten des Panzerpionierbataillons 701 aus Gera.  Foto: abl/has

Neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung gilt bis 14. Februar / Gesundheitsamt kann Kontakte wieder verfolgen

Im Kampf gegen die Coro-
na-Pandemie hat Sachsen 
seine Corona-Schutz-Ver-
ordnung erneut angepasst. 
Die neuen Regelungen 
gelten seit 28. Januar und 
fußen auf den Beschlüssen 
von Ministerpräsidenten 
und Bundeskanzlerin vom  
19. Januar.

Wichtigste Neuerung:
Arbeiten im Homeoffice 
und das Tragen von medi-
zinischen Mund-Nasen-Be-
deckungen sind Pflicht.
Damit müssen Arbeitgeber 
jetzt ihren Beschäftigten die 
Möglichkeit der Arbeit von 
zu Hause aus anbieten und 
dafür die Voraussetzungen 
schaffen, wenn dem nicht 
zwingende betriebsbeding-
te Gründe entgegenstehen. 

Erst jüngst war die Stadt-
verwaltung Leipzig mit 
ihrer Homeoffice-Politik 
in die Kritik geraten: Die 
Stadt hatte nicht zentral 
erfasst, wer von zu Hause 
aus arbeitet. Dabei sind 
bereits in der Verwaltung 
2000  Arbeitsplätze mit ent-
sprechender Technik ausge-
stattet. Das sind 56 Prozent 
aller Arbeitsplätze, an denen 
Beschäftigte im Homeoffice 
arbeiten können. In den 
kommenden Monaten sind 

weitere 500 Laptops für die 
Verwaltung avisiert. 

Nach der neuen Verord-
nung ist jetzt medizinischer 
Mundschutz in öffent-
lichen Verkehrsmitteln, 
im Eingangsbereich von 
Groß- und Einzelhandels-
geschäften sowie in medi-
zinischen Einrichtungen 
und in Kirchen zu tragen. 
Die FFP2-Masken sind nur 
für Beschäftigte in Pflege-
berufen, Besuchern in Pfle-

geeinrichtungen oder auch 
in Justitzvollzugsanstalten 
sowie in Flüchtlingsunter-
künften bindend. 

Die Grundsätze der neu-
en Verordnung wie Redu-
zierung der Kontakte, das 
Tragen von Mund-Nasen-
bedeckungen, idealerweise 
medizinischem Mund-Na-
sen-Schutz überall dort, wo 
sich Menschen begegnen, 
der Verzicht auf Reisen, Be-
suche und Einkäufe, die Ein-

haltung von Hygiene- und 
Abstandsregeln bleiben 
weiterhin gültig. Welche 
Regelungen im Detail bis 
14. Februar gelten, ist in der 
neuen Corona-Schutz-Ver-
ordnung unter www.
leipzig.de/coronavirus ge-
nau nachzulesen.

Die Corona-Lage be-
ginnt sich auch in Leipzig 
etwas zu entspannen. Mit 
Stichtag 25. Januar hat das 
Gesundheitsamt hier 1990 

Keine Öffentlichkeit beim Gedenktag am 
27. Januar: Den Internationalen Tag der
Opfer des Nationalsozialismus hat die
Stadt pandemiebedingt im kleinsten Rah-
men zelebriert. Bürgermeister Thomas Fa-
bian (stellvertretend für OBM Burkhard
Jung) und Küf Kaufmann, Vorsitzender
der Leipziger Israelitischen Religionsge-
meinde, haben an der Gedenkstätte in Abt- 
naundorf Kränze niedergelegt und eine
Schweigeminute gehalten. Abtnaundorf
erinnert an eine besondere Gräueltat: Am
18. April 1945 hatten Gestapo, SS und Volks-
sturm hier eine Baracke des Außenkom-
mandos des KZ Buchenwald mit 300 einge-
schlossenen Häftlingen in Brand geschossen. 
Mehr als 80 Menschen kamen dabei ums Le-
ben. Ein steinerner Obelisk und seit 2018 
auch eine Installation des Leipziger Künst-
lers Harald Alff erinnern an dieses „Massa-
ker von Abtnaundorf“. Außerdem gedachte 
die Stadt am 27. Januar auch ihrer während 
des Nationalsozialismus ermordeten Stadt-
verordneten an der Gedenktafel im Neuen 
Rathaus sowie der getöteten Sinti und Roma 
am Denkmal am Schwanenteich. ■

Stilles Gedenken 
am 27. Januar

Bühnenhäuser  
schließen  
bis Ostern

Die Stadt Leipzig lässt ihren 
Kulturbetrieb weiter ruhen: 
Die städtischen Bühnen-
häuser Oper, Gewandhaus, 
Schauspiel und Theater der 
Jungen Welt bleiben für 
Veranstaltungen und Pub-
likumsverkehr vorsorglich 
auch im März geschlossen. 
Eine schrittweise Wiederer-
öffnung ist je nach Entwick-
lung der Pandemie rund um 
das Osterfest vorgesehen. 
Über den Probenbetrieb ent-
scheiden die Eigenbetriebe 
der Stadt individuell. Über 
diese und weitere Festlegun-
gen haben sich Oberbürger-
meister Burkhard Jung und 
Kulturbürgermeisterin Dr. 
Skadi Jennicke verständigt.

Für die Musikschule Leip-
zig „Johann Sebastian Bach“ 
wird analog zur Öffnung der 
allgemeinbildenden Schulen 
zumindest eine Rückkehr 
zum Einzelunterricht ange-
strebt, sofern die kommende 
Corona-Schutzverordnung 
des Freistaates dies gestattet. 
Derzeit müssen die Schulen 
bis 14. Februar geschlossen 
bleiben. Alle Festlegungen 
werden anhand der aktuellen 
Lage fortlaufend überprüft 
und gelten ausschließlich für 
städtische Einrichtungen. ■
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Sportmuseum digital Mittelstandsförderung Fraktionen zur Sache
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Monatliche Facebook-Aktion 
„Sport-Blick“ lenkt Fokus  
auf Sportgeschichte

Förderprogramm ist mit  
mehr Geld ausgestattet und  
jetzt einfacher zu handhaben

Positionen Leipziger  
Stadträtinnen und Stadträte 
zum Doppelhaushalt 2021/22

Rosen in Erinnerung an die Opfer: Thomas 
Fabian (re.) und Küf Kaufmann am Gedenk-
tag in Abtnaundorf.    Foto: abl/ha

aktive Fälle verzeichnet, 
die 7-Tage-Inzidenz lag 
bei 153,1. Die momentanen 
Zahlen ließen auch wieder 
eine 100-prozentige Kon-
taktnachverfolgung zu, 
informiert das Amt. Die 
Arbeiten laufen zwar nach 
wie vor auf Hochtouren, 
stufenweise könne aber 
schon Fremdpersonal etwas 
reduziert und auf Abruf 
vorgehalten werden, heißt 
es im Lagebericht des Am-
tes vom 26. Januar.

Die Impfsituation da-
gegen stellt sich schwierig 
dar: Für Leipzig meldet das 
Deutsche Rote Kreuz  (DRK) 
mit Stichtag vom 26. Januar 
insgesamt 10 124  geimpfte 
Personen. Bis zur vergange-
nen Woche sind täglich etwa 
575 Menschen geimpft wor-
den. Derzeit herrscht aber 
zumindest im Impfzentrum 
fast Stillstand, denn laut 
DRK sind nur 57 Prozent der 
bisher geplanten Impfdosen 
in Sachsen angekommen. 
Dieser Zustand sei auch für 
die Bürgerinnen und Bürger 
sehr frustrierend, denn indi-
viduelle Impftermine werde 
es jetzt bis Ende Februar nur 
sehr vereinzelt geben, erklärt 
der DRK-Landesverband 
Sachsen.  ■

www.leipzig.de/pflegeplatzbörse
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wieder Schenkungs-
angebote. Aber es 
fehlt eben die Präsenz 
im Stadtraum. Ohne 
eigene Anlaufstelle 
müssen wir kreativ 
damit umgehen“, sagt 
Aiko Wulff.

So kam der Ge-
danke auf, den gut 
frequentierten Face-
book-Kanal des Stadt-
geschichtlichen Museums 
(www.facebook.com/stadtge-
schichtlichesmuseumleipzig) 
zu nutzen. Los ging es mit drei 
Silberbechern der Handballer 
vom MTSA Leipzig (Militär-, 
Turn- und Sportabteilung), die 

Sportgeschichte im Blick
Stadtgeschichtliches Museum will mit neuer Online-Rubrik Aufmerksamkeit für Sportmuseum

Bis 1890 ein wahres Wintervergnügen für die Leipziger: Eislaufen auf Schimmel‘s Teich war eine willkommene Abwechslung. Heute 
stehen hier Wohnhäuser des Musikviertels. Foto: Stadtgeschichtliches Museum

Wie erzielt man Aufmerksam-
keit für ein Museum ohne das 
dazugehörige Museum? Mit 
dieser Frage befasst sich seit 
einigen Monaten Aiko Wulff, 
neuer Direktor des Sportmuse-
ums Leipzig, das zum Stadtge-
schichtlichen Museum gehört 
und über eine umfangreiche 
Sammlung, aber noch nicht 
über ein eigenes Gebäude 
verfügt. Mit dem „Sportblick“ 
sollen die Leipziger digital für 
die Sportgeschichte der Stadt 
begeistert werden.

„Es ist in Leipzig bekannt, dass 
es mal ein Sportmuseum gab, 
denn wir bekommen immer 
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n Glückwünsche

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an folgen-
de Jubilare: Ihren 109. Geburts-
tag feierte Charlotte Kastner 
am 24. Januar. Ursula Kotzur 
wurde am 23. Januar 102 Jah-
re alt. Beiden viel Gesundheit 
und Glück! ■

Die Stadt 
gratuliert 

Digital auf dem Sofa
Die Türen der Leipziger Büh-
nenhäuser bleiben noch bis Os-
tern geschlossen, Unterhaltung 
gibt es trotzdem. Das Theater 
der Jungen Welt (TDJW) startet 
ab Februar seine Webserie „Gul-
liver“ mit digital animierten 
Figuren, basierend auf Swifts 
Romanvorlage, denen das En-
semble seine Stimmen verleiht. 
Das Publikum kann die Hand-
lung mitbestimmen. Die Serie 
besteht aus drei Staffeln à vier 
Folgen und läuft ab 1. Februar, 
19 Uhr, auf Youtube. Am 2. und 
5. Februar lädt das TdJW zu of-
fenen digitalen Proben ein. Die 
neue Artist-in-Residenz-Reihe 
„Challenge Accepted“ des 

Theaters beginnt am 5. Februar – 
erlebbar um 20 Uhr über Zoom. 
Das Schauspiel stellt in seiner 
Reihe „Ensemble & Gäste“ 
Kulturschaffende vor. 13 wei-
tere Videos geben einen Blick 
hinter die Kulissen. Der Podcast 
„Fermate“ der Oper Leipzig 
geht in eine neue Runde, hörbar 
auf Spotify. Die Junge Oper lädt 
in ihren Impro-Videos zum 
Mitmachen ein. Auf Youtube ist 
weiterhin das Neujahrskonzert 
der MuKo anzuschauen. Das 
Gewandhausorchester zeigt 
ebenfalls weiter seine Silvester- 
und Weihnachtskonzerte, z. B. 
Beethovens 9. Sinfonie und „Der 
Nussknacker“. ■

Wagner-Reliefs kehren zurück
Stadtgeschichtliches Museum und Unterstützer holen über 80 Jahre alte Reliefs nach Leipzig

Aller Anfang war in die-
sem Fall tonnenschwer: Das 
Stadtgeschichtliche Museum 
(SGM) und der Richard-Wag-
ner-Verband haben zwei 
Reliefs, die einen Teil des 
Wagner-Denkmals bilden, 
aufgespürt, angekauft und 
wieder nach Leipzig gebracht. 

1932 wurde anlässlich 
Wagners 50. Todestag der 
Bildhauer Emil Hipp von der 
Stadt Leipzig beauftragt, ein 
monumentales Denkmal nach 
klassisch-antikem Vorbild zu 
errichten. Den Grundstein 
dafür legte Adolf Hitler 1934 
persönlich. Bis 1944 waren die 
Werke fertig, doch wurde das 
Denkmal nach 1945 wegen sei-
ner Wahrnehmung als natio-
nalsozialistische Propaganda 
nicht aufgestellt. So wurden 
die einzelnen Teile verkauft 
und in alle Winde verstreut. 
Erst im Sommer 2020 tauchten 
einige der Werke aus Privatbe-

sitz wieder auf. Das SGM und 
der Richard- Wagner-Verband 
bemühten sich um den Er-
werb – mit der Unterstützung 
von großzügigen Spendern. 
Die angekauften Reliefs aus 
Korallen-Kalkstein wiegen 

Comic meets Theater: Die neue Webserie „Gulliver“ des TdJW 
läuft ab Februar bei YouTube. Foto: komplexbrigade/TdJW

Im Kulturamt soll es künf-
tig einen Fachbeauftragten 
für Nachtkultur geben. Die 
Aufgabe: Clubs, Livemu-
sikspielstätten und andere 
nächtliche Veranstaltungs-
orte erhalten und fördern. 
Dem kommt gerade in der 
aktuellen Zwangspause der 
Nachtkultur eine besondere 
Bedeutung zu. 

Zugleich soll sie oder 
er beraten und vernetzen, 
Konzepte zur Stärkung ent-
wickeln und bei Standort-
konflikten vermitteln. Denn 
immer wieder entstehen im 
Zuge der Entwicklung von 
Stadtquartieren Konflikte, die 
mit einem Überblick über die 
gesamte Stadt zu lösen sind. 

Darum soll die neue Stelle 
auch zentraler Ansprechpart-
ner für die Nachtkultur sein 

– gemeinsam mit der Koor-
dinierungsstelle Nachtleben, 
die beim LiveKommbinat 
Leipzig auch einen Nacht-Rat 
einschließen soll. 

Das dahinterstehende 
Konzept ist auf Initiative 
des LiveKommbinat Leipzig 
entstanden und wurde dem 
Oberbürgermeister im Juli 
2020 übergeben. Daran mit-
gewirkt haben neben dem 
Kulturamt und dem Amt für 
Wirtschaftsförderung auch 
die Polizeidirektion Leipzig 
und die Vereine Kreatives 
Leipzig, Initiative Leipzig + 
Kultur, vak, Initiative Awa-
reness, Drug Scouts und 
Dezentrale. Anregungen zur 
Einrichtung der Stelle gab es 
aus Städten mit ähnlichen 
Modellen wie Mannheim 
oder Zürich. ■

Kulturstiftung 
hilft in Leipzig

Die Kulturstiftung des Bun-
des fördert neben Projekten 
in Dresden und Chemnitz 
auch Einrichtungen in Leip-
zig. Dazu zählen Projekte des 
Theaters der Jungen Welt, 
des Stadtgeschichtlichen 
Museums sowie der Galerie 
für Zeitgenössische Kunst. Im 
Rahmen des Sonderhilfspro-
grammes „dive in“ wurden 
von einer unabhängigen Fach-
jury Projekte ausgewählt, die 
bei der Entwicklung digitaler 
Dialogangebote unterstützt 
werden sollen. In ganz Sach-
sen werden neun Projekte 
mit insgesamt 1,24 Millionen 
Euro gefördert. ■

Fachbeauftragter für Nachtkultur 
in Leipzig im Gespräch

Kerstin Sieblist, Kuratorin für Musikgeschichte, nimmt ein Teil des Wag-
ner-Denkmals für das Museum in Empfang. Foto: Katja Etzold

n Auf einen Blick

Online-Ausleihe
Bücherwürmer können 
aufatmen: Ab sofort bieten 
die Stadtbibliothek und 
die Bibliotheken Gohlis, 
Paunsdorf, Plagwitz und 
Südvorstadt einen kontakt-
losen Ausleihservice an. 
Im Online-Katalog können 
bis zu fünf Medien ausge-
sucht und per E-Mail oder 
telefonisch bestellt werden. 
Zum Abholtermin nehmen 
Inhaber des Bibliotheks- 
ausweises ihre Medien am 
ausgewählten Standort 
entgegen. Weiteres unter: 
stadtbibliothek.leipzig.de. ■

Schumann digital
Gleich zwei Audioguides 
stehen nach dem Lockdown 
im Schumann-Haus bereit: 
einer für Gäste vor Ort und 
über die Webseite sowie ein 
weiterer für sehbehinderte 
Menschen. Ersterer gibt in 
kurzen Features und Beiträ-
gen von Schumann-Experten 
Einblicke in das Leben des 
Künstlerpaares. Der Au-
dioguide für Sehbehinderte 
macht das Museum zusam-
men mit einem taktilen Leit-
system und Hörstationen 
komplett barrierefrei. Wei-
tere Informationen: schu-
mann-haus.de. ■

Naturkunde-Podcasts
Podcastreihe 2.0: Das Natur-
kundemuseum veröffent-
licht 15 neue Folgen seines 
„School‘s out!?“-Formates. 
Seit dem 20. Januar teilen 
neben Museumsdirektor Dr. 
Ronny Maik Leder weitere 
Experten wöchentlich ihr 
Wissen – etwa über den Kos-
mos der Mikroorganismen 
und die Lebenswelt der Di-
nosaurier in Mitteldeutsch-
land. Mehr auf: Instagram.
com/naturkundemuseum.
leipzig und Youtube: Na-
turkundemuseum Leipzig. ■

Online mit Eckhart
Wer den Auftritt von Ka-
barettistin Lisa Eckhart am 
27. Oktober 2020 im Lite-
raturhaus wegen der be-
grenzten Platzzahl verpasst 
hat, kann sich am morgigen 
31. Januar um 19 Uhr einen 
Podcast mit ihr anhören. 
Mit Hörbuch-Regisseurin 
Friederike Köpf spricht sie 
über ihren ersten Roman 
„Omama“. Den Link zum 
Podcast gibt es unter www.
literaturhaus-leipzig.de. 
Dort sind auch aktuelle 
Hinweise zu Präsenzver-
anstaltungen zu finden. ■

diese für ihre Deut-
schen Meisterschaf-
ten 1937 bis 1939 be-
kommen hatten. Als 
Nächstes stehen ein 
100 Jahre altes Pla-
kat mit der Aufschrift 
„Sport stählt Körper 
und Geist!“ und ein 
Bild von Eisläufern 
auf Schimmel‘s Teich 
(Foto) auf dem Plan. 

Auf dieser Vergnügungsstätte 
liefen seit 1832 Generationen 
auf dem Eis. Die Anlage ist 
heute aus dem Stadtbild ver-
schwunden, sie wurde ab 1890 
mit Häusern im Musikviertel 
überbaut. Im November 2021 

soll es im Haus Böttchergäßchen 
zudem die Ausstellung „Schnee 
von gestern. Winter in Leipzig“ 
zur Kulturgeschichte einer 
Jahreszeit geben, bei der Win-
tersport eine große Rolle spielt.

Wann Aiko Wulffs Team das 
Sportmuseum beziehen kann, 
ist noch unklar. Derzeit laufen 
die Verhandlungen zwischen 
der Stadt und RB Leipzig um 
den Bau. Wulff arbeitet am Kon-
zept für eine Dauerausstellung, 
an der die Leipziger beteiligt 
werden sollen. „Wir wollen 
die Geschichte unterhaltsam 
präsentieren – auch mit einer 
aktiven Komponente für das 
Publikum“, verrät Wulff. ■

 

Stadtarchiv digital:  
So ein Kindergarten

Neue Serie, altes Prinzip: Alle 
Leipziger sind aufgerufen, 
dem Stadtarchiv zu helfen, 
alte Fotos zeitlich einzuord-
nen. Nach den Erfolgen der 
Fotodetektive im vergange-
nen Jahr zu verschiedenen 
Themen der Stadtgeschichte 
des 20. Jahrhunderts geht es 
nun um Erinnerungen aus der 
Kindergartenzeit: 

Etwa 150 km südwestlich 
von Leipzig entstand auf 
Initiative des Pädagogen 
Friedrich Fröbel 1840 in Bad 
Blankenburg der weltweit 
erste Kindergarten. Seitdem 
haben unzählige Generatio-
nen einen Teil ihrer Kindheit 
in einer solchen Einrichtung 
verbracht. Neben den Erinne-
rungen sind Fotos oftmals die 
einzigen Zeugnisse an diese 
frühen Jahre des Lebens. Die 
im Stadtarchiv überlieferten  
Bilder von städtischen Kinder-
einrichtungen wurden häufig 
direkt für die Verwaltung 
angefertigt und von dieser an 
das Archiv übergeben oder 
fanden nach Auflösung der 
Einrichtung ihren Weg dort-
hin. Sie stammen aus den un-
terschiedlichsten Zeiten – von 
den Kinderbewahranstalten 
des frühen 20. Jahrhunderts 
bis zu den Kinderkombinati-
onen der DDR-Zeit. Im 1977 
angelegten Sachkatalog des 
Bildarchivs wurden sie nach 

ihrer Erschließung unter dem 
Begriff „Kindereinrichtungen“ 
zusammengefasst. 

Bei den in dieser Reihe des 
Bilderrätsels vorgestellten 
Fotos handelt es sich vor al-
lem um Motive aus der Zeit 
vor 1945 bis 1954. Darunter 
befinden sich Kindergärten, 
Kindererholungsheime oder 
Kindertagesheime. Im Zuge 
der Erschließung, die seit den 
1970er Jahren systematisch 
erfolgte, traten einige der 
Überlieferung geschuldete 
Informationslücken zutage, 
die nicht alle geschlossen wer-
den konnten. Mithilfe findiger 
Detektive und Detektivinnen 
soll in der neuen Serie „So ein 
Kindergarten“ versucht wer-
den, manche dieser Lücken 
zu füllen.

Die Serie beginnt mit drei 
Aufnahmen aus dem Fotoa-
telier Bezee, über das kaum 
Informationen vorliegen. An-
gefertigt wurden sie vor 1945 
in den Innenräumen einer Kin-
dereinrichtung für Mädchen 
und Jungen. Auffallend ist die 
fantasievolle Bordüre an der 
hinteren Wand. Wer erkennt 
diesen Raum oder kann bei der 
genaueren Datierung helfen?

Hinweise können an stadt-
archiv@leipzig.de oder per 
Post an Stadt Leipzig, Stadt-
archiv, 04092 Leipzig gesendet 
werden. ■

n Den Bildern auf der Spur

zusammen über zwei Tonnen. 
Das größere der beiden zeigt 
Siegfried und Brünnhilde aus 
„Der Ring des Nibelungen“ 
und soll der Stadt für die zu-
künftige Neugestaltung des 
Richard-Wagner-Hains am 

Elsterflutbecken zur Verfü-
gung stehen. Bis dahin ist es 
auf dem Kultur-Gut Ermlitz 
untergebracht, wo Wagner zu 
Gast war. 

Das kleinere Relief zeigt 
den Dramatiker Hans Sachs, 
den Wagner zu einer seiner 
Hauptfiguren machte. Es 
soll 2022 in einer Sonderaus-
stellung des SGM präsentiert 
werden. Diese widmet sich 
der Musikstadt Leipzig in der 
Zeit des Nationalsozialismus 
und dem Kapitel der Wag-
ner-Rezeption. Dr. Anselm 
Hartinger, Direktor des SGM, 
betont die „Verantwortung 
für eine ganzheitliche kriti-
sche Kulturgeschichte“, die 
es erfordere, sich auch mit 
den „schwierigen Seiten die-
ses Leipziger Komponisten 
einschließlich seiner Indienst-
nahme für National- und 
andere Mythen“ auseinan-
derzusetzen. ■

Spendenaufruf für Gedenktafel 
für Opfer des Kapp-Putsches

An die Opfer des „Leipziger 
Blutsonntags“ soll künftig mit 
einer Bodentafel auf dem Au-
gustusplatz erinnert werden. 
Im Zuge der Niederschlagung 
des Kapp-Putsches in der Wei-
marer Republik wurden am 14. 
März 1920 Demonstrierende 
der Leipziger Arbeiterbewe-
gung auf dem Augustusplatz 
überfallen. Dieser Tag forderte 

besonders viele Opfer – 15 Tote 
und 40 Verwundete. Anlässlich 
des 100. Gedenktages wurde auf 
Antrag der Fraktion Die Linke 
im Stadtrat ein Beschluss zum 
Gedenken an den Kapp-Putsch 
gefasst. Das Spendenkonto der 
Stadt Leipzig lautet: IBAN: DE 
76 8605 5592 1010 0013 50; BIC: 
WELADE8LXXX; Verwen-
dungszweck: 5.0978.000003.1. ■

Aiko Wulff.
 Foto: Katja Etzold
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Mehr Hilfe für Leipzigs Mittelstand: 
überarbeitetes Förderprogamm startet 

Auf Stippvisite bei Leipzigs Mittelstand: Im Juni besuchte OBM 
Burkhard Jung Lutz Försters E-Roller-Handel „Rock-e-Roller“, der  
Showroom und Werkstatt am Chauseehaus betreibt. Auf seinen 
Betriebsbesuchen erfährt Jung,  ob die Rahmenbedingungen für  
kleine und mittlere Unternehmen in Leipzig stimmen und wo sie 
Hilfe und Unterstützung nötig haben.  Foto: abl/sf

Neue Dienstleistungen oder 
Waren entwickeln, neue 
Märkte erschließen oder 
interne Prozesse modernisie-
ren: Gerade in der Krise will 
Leipzig seinen Mittelstand 
stärken. Dafür hat die Stadt 
das Mittelstandsförderpro-
gramm überarbeitet, auf  
1,8 Millionen Euro für 2021 
und 2022 aufgestockt, und in 
nur noch vier Maßnahmen 
gegliedert.

Gefördert werden ab jetzt 
das nachhaltige Unterneh-
menswachstum, die Unter-
nehmenssicherung in Krisen-
zeiten sowie die Unterneh-
mensnachfolge. Außerdem 
zeichnet die Stadt Gründer 
aus, die sich erstmals als 
Meister (Handwerker) selbst-
ständig machen und solche, 
die besonders innovative 
Geschäftskonzepte verfolgen 
(Prämien). Bis zu 70 000 Euro 
pro Jahr  könnten dabei – in 
Abhängigkeit von der Größe 
des Unternehmens – für Pro-
jekte fließen, für die keine 
finanzielle Unterstützung von 
Bund und Land erhältlich ist. 

Die Stadt will damit auf 
mehrere Herausforderungen 
reagieren: Sie will Mittel-
ständler unterstützen, sich 
nach der Krise wieder auf 
Wachstum vorzubereiten. 
Außerdem kann sie für die 
momentan leeren Technolo-
giefördertöpfe des Landes 
einspringen, die über EU-Mit-
tel refinanziert werden. 
Zudem ist die Förderung stär-
ker auf Projekte ausgerichtet, 

Bau / Wirtschaft 
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82 000 000
Knapp 82 Millionen Euro Wirtschaftshilfe sind bei Antragstel-
lern aus Sachsen als sogenannte Novemberhilfe angekommen, 
informiert das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Verkehr (SMWA). Von Soloselbstständigen sind 5 204 
Direktanträge mit einem Volumen von rund 10,12 Millionen 
Euro gestellt worden. Ausgezahlt wurden bislang rund 7,62 
Millionen Euro. Über „prüfende Dritte“ (z. B. Steuerberater) 
sind 9 793 Anträge mit einem Volumen von rund 171,01 Milli-
onen Euro eingegangen. Hier haben Betroffene bisher 73,94 
Millionen Euro erhalten. Der Freistaat hatte beim für die Wirt-
schaftshilfen zuständigen Bund auf die Auszahlung von Ab-
schlägen gedrungen, seit 12. Januar werden jetzt auch die Dif-
ferenzbeträge ausgezahlt. 

Das Feuerwehrzentrum (FTAZ) 
in der Gerhard-Ellrodt-Straße 
soll einen Werkstatt- und 
Ausbildungsbereich erhal-
ten. Einen entsprechenden 
Planungsbeschluss hat die 
Dienstberatung des Oberbür-
germeisters am 20. Januar auf 
den Weg gebracht. 

Gebaut werden soll vor-
aussichtlich von Juli 2023 bis 
Januar 2025, kosten wird die 
Erweiterung etwa 5,44 Mil-
lionen. Der Bereich für die 
Aus- und Fortbildung wird 
der vierte Bauabschnitt des 
FTAZ und soll besonders für 
Lehrgänge zur Heißbrandaus-
bildung dienen. Geplant ist das 
Funktionsgebäude als Zweige-
schosser mit einer Grundfläche 
von circa 840 Quadratmetern 
als bauliche Fortsetzung des 
bestehenden Werkstattgebäu-
des (3. Bauabschnitt). 

Im Erdgeschoss sollen die 
Atemschutzwerkstatt mit 
zugehörigen Nebenräumen 
und die Bekleidungskammer 
eingerichtet werden. Zur 
Kammer gehören u. a. auch das 
Ausgabelager und Räume, in 
denen Bekleidung und Schutz- 
ausrüstung gewartet werden.

Die in der Feuerwache West 
in der Lauchstädter Straße 
bestehende Atemschutzwerk-
statt und Atemschutzübungs-
anlage entsprechen nicht mehr 
heutigen Hygiene- und Ar-
beitsschutzsstandards.  Des-
halb ziehen diese Bereiche jetzt 
ins FTAZ, das bringt sowohl 
für den Bereich Technik als 
auch für die Aus- und Fortbil-
dung Synergien. ■

Saniert: „Die Entwicklung des Flugwesens“

Ein seltenes Emaille-Wandbild 
des DDR-Künstlers Karl-Heinz 
Schmidt strahlt wieder in altem 
Glanz am Giebel der 66. Grund-
schule in Mockau. Das rund 69 
Quadratmeter große Werk mit 
dem Titel „Die Entwicklung 
des Flugwesens“ ist eine der 
wenigen als Denkmal in Leip-
zig anerkannten Arbeiten im 
Bereich Kunst am Bau, das aus 
DDR-Zeiten stammt. 

„Das Wandbild ist ein Zeug-
nis einer abgeschlossenen Ge-
schichtsepoche und ein wichti-
ger Beitrag zur Ostmoderne“, 
erklärt Kathrin Rödiger, Leiterin 
des Amtes für Bauordnung und 
Denkmalpflege.  Klaus Jestaedt, 
Abteilungsleiter Denkmalpfle-
ge, ergänzt: „Es ist typisch für 
die Ausstattung Leipziger Schu-

Arbeitsmarkt: 
Hoffnung auf Erholung
Die erwartet großen Einschnitte 
hat die Corona-Pandemie auf 
dem Leipziger Arbietsmarkt 
gebracht – das zeigen die jetzt 
von der Agentur für Arbeit 
vorgestellten Zahlen für 2020. 
Vom Rekordtief von 5,9 Prozent 
im Dezember 2019 stieg die 
Arbeitslosenquote in der Mes-
sestadt auf bis zu 8,4 Prozent im 
August des vergangenen Jahres. 
Im Jahresdurchschnitt waren 
knapp 4300 oder 22 Prozent 
mehr Menschen arbeitslos als 
noch 2019. Die Zahl der Ausbil-
dungsplätze sank im September 
um 13 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresmonat.

Doch es gibt auch positive 
Signale für eine Rückkehr zum 
Erfolgskurs nach geglückter 
Eindämmung der Pandemie. 
„2020 war ein schwieriges 
Jahr, aber auch ein Jahr, das 
gezeigt hat, wie leistungsfähig 
dieses Land ist“, sagte Hermann 
Leistner, Sprecher der Agentur 
für Arbeit Leipzig in einer vir-
tuellen Medienrunde.

Agentur-Geschäftsführer 
Steffen Leonhardi zeigte auf, 
dass es zwar mehr Arbeitslose 
und weniger freie Stellen, zu-
gleich aber mehr sozialversiche-
rungspflichtige Jobs in Leipzig 
gab als 2019. Damit habe sich 
ein positiver Trend fortgesetzt, 
wenn auch schwächer als zuvor. 
Auch sei die Arbeitslosenquote 
ab September wieder gesunken. 
Im Jahresdurchschnitt lag sie 
bei 7,5 Prozent. „Einerseits ist 
der Leipziger Arbeitsmarkt sehr 
von Dienstleistungen abhängig, 
wie sie im Eventmanagement, in 
der Gastronomie und Hotellerie 
erbracht werden. Andererseits 
ist er sehr vielfältig und dadurch 
immer noch sehr robust“, sagte 
Leonhardi.

Eine wichtige Rolle zum 
Erhalt von Arbeitsplätzen und 
damit auch von sozialem und 
gesellschaftlichem Frieden habe 
die Möglichkeit der Kurzarbeit 
gespielt. „Im April 2020 war mit 
51 000 Beschäftigten in Kurzar-
beit in Leipzig der vorläufige 
Höhepunkt erreicht. Mehr als 
ein Drittel aller Leipziger Be-
triebe haben dieses Instrument 
in Anspruch genommen“, 
resümierte Leonhardi.

Dem schloss sich der zuge-

Oper Leipzig: Neue Technik für das Herzstück der Bühne

Feuerwehrzentrum 
bekommt neue 
Werkstatt und 

Ausbildungsareal

Damit Inszenierungen künf-
tig weiterhin sicher, zuver-
lässig und mit vielen Effek-
ten über die Bühne gehen 
können, will Leipzig in neue 
Technik für das Opernhaus 
investieren. Sowohl die so-
genannte Obermaschinerie 
(über der Bühne angebrachte 
Seilzüge u. a. für Licht, Kulis-
sen und Darsteller) als auch 
die für die Steuerung aller 
Medien verantwortliche  In-
spizientenanlage sollen in der 
Sommerpause 2023 erneuert 
werden. Grünes Licht für das 
Bauvorhaben gab es am 26. Ja-
nuar von der Dienstberatung, 

len der 1970er und 80er Jahre 
mit baugebundener Kunst. 
Zugleich ist es eines von nur 
drei erhaltenen Mosaiken aus 
Industrieemaille.“ Die Giebel-
gestaltung der 66. Grundschule 
entstand mit oder kurz nach 
Fertigstellung der Schule 1974 
im Auftrag des Instituts für 
architekturbezogene Kunst 
Leipzig.

Jetzt hat Restauratorin Chris-
tina Neubacher im Auftrag des 
Amtes die Schäden an dem aus 
148 emaillierten Stahlplatten 
bestehenden Kosmonauten und 
den stilisierten Flugkörpern 
behoben. So kann das Wandbild 
den kommenden Jahrzehnten 
getrost entgegensehen. Gekos-
tet hat die Sanierung 115 000 
Euro. ■

Typisch für die Ost-Moderne: Wandbilder schmückten die Giebel 
von Neubauschulen – hier das jetzt sanierte Bild an der 66. Grund-
schule in der Komarowstraße. Foto: Stadt Leipzig/Thomas Mayer

schaltete Oberbürgermeister 
Burkhard Jung an. „Die Kurz-
arbeit ist ein Segen für Deutsch-
land, um die wir weltweit benei-
det werden. Und sie zeigt: Die 
Unternehmen glauben daran, 
dass es weitergeht nach der Pan-
demie.“ Stellvertretend nannte 
Jung die neue Mini-Produktion 
von BMW in Leipzig sowie 
weitere Neuansiedlungen, die 
noch in diesem Jahr vertraglich 
abgesichert werden sollen.

Die Herbstprognose, die 
allerdings auf dem Stand von 
September 2020 steht, geht von 
einem sachsenweiten Rückgang 
der Arbeitslosigkeit um fast 
13 Prozent in diesem Jahr aus. 
Die Zahl der Beschäftigten be-
sonders in Dresden und Leipzig 
soll stärker wachsen. „Selbst 
wenn das nicht gleich geschieht, 
so ist der Aufschwung nur 
aufgeschoben. Die Wirtschaft 
wartet darauf, wieder durchzu-
starten“, bekräftigte Jung.

Davon sollen auch die SGB-II- 
Empfänger mit Einkommen aus 
geringfügiger Beschäftigung 
profitieren, deren Zahl um rund 
1000 gesunken ist. Zugleich gab 
es fast ein Drittel mehr Erst- 
anträge auf Grundsicherung im 
Vergleich zum Dezember 2019. 
„Diese Jobs auch als Einstieg in 
den Arbeitsmarkt waren nicht 
zu halten. Wir hoffen aber, dass 
sie wieder zurückkommen“, 
sagte Jobcenter-Geschäftsfüh-
rerin Sabine Edner. ■

n Fakten

Kletterplatz im Friedenspark  
lädt mit neuer Spielausstattung ein

Auf dem Kletterplatz im Frie-
denspark gibt es ab sofort wie-
der neue Spielmöglichkeiten für 
kleine Kletterkünstler.

Seit Mitte Januar ist die An-
lage wieder uneingeschränkt 
nutzbar. Das Amt für Stadtgrün 
und Gewässer hat den alten 
Rutschenturm mit Schaukel 
durch eine neue Spielkombina-
tion ersetzt. Jetzt laden Rutsche, 

Hängebrücke und verschiedene 
Aufstiegsmöglichkeiten zum 
Toben ein. Außerdem können 
sich Kinder am Sandkran und 
der neuen Doppelschaukel 
ausprobieren. Die neue Ausstat-
tung für rund 28 000 Euro ist aus 
dem städtischen Programm zur 
Instandhaltung und Entwick-
lung öffentlicher Spielplätze 
finanziert worden. ■

Technik pur: Die Oberbühne der Oper Leipzig mit Vorhängen und 
Seilzügen für Licht, Kulissen und Schauspieler. Foto: Ida Zenna  

Bildungsstrategie: Metropolregion 
und Jugendinstitut kooperieren

Der Strukturwandel im Mit-
teldeutschen Revier kann nur 
mit Bildungsofferten für Fach-
kräfte gelingen. Um eine ent-
sprechende Strategie dafür zu 
entwickeln, wollen die Euro-
päische Metropolregion Mit-
teldeutschland (EMMD) und 
das Deutsche Jugendinstitut 
als Partner zusammenarbeiten.  
Eine entsprechende Kooperati-
onsvereinbarung haben beide 
Mitte Januar unterzeichnet.

„Mit dem Ausstieg aus der 
Kohleverstromung bis 2038 
steht auch der Arbeitsmarkt in 
Mitteldeutschland vor tiefgrei-
fenden Veränderungen. Für 
die erfolgreiche Gestaltung die-
ses Transformationsprozesses 
braucht es deshalb neue Ansätze 
und regional abgestimmte Stra-
tegien bei der Bildung und Fach-

Städtische Denkmalpflege hat Emaillebild aus DDR-Zeiten an 66. Grundschule aufgearbeitet

die nicht nur für das eigene 
Unternehmen, sondern für 
den gesamten Wirtschafts-

standort einen Beitrag leisten. 
Hier wird besonders an öko-
logisch nachhaltige Projekte 

Busse und Bahnen fahren  
ab sofort wieder alle zehn Minuten

Um die Auslastung in der 
Pandemie niedrig zu halten, 
fahren Busse und Bahnen 
wieder im regulären 10-Mi-
nuten-Takt. Damit passen sich 
die Leipziger Verkehrsbetriebe 
den Regelungen auf Bundes- 
und Landesebene an und 
tragen Kundenwünschen Rech-
nung. Solange die nächtlichen 
Ausgangssperren in Leipzig 

bleiben, entfällt allerdings 
weiterhin der Nachtbus. Alle 
Informationen zum konkreten 
Fahrplanangebot und aktuel-
le Verbindungen sind unter 
www.L.de/fahrplan und in 
unserer App LeipzigMOVE 
zu finden. Bis voraussichtlich  
5. Februar werden alle Fahr-
pläne an den Haltestellen ak-
tualisiert. ■

gedacht oder an Vorhaben, 
die die regionale Wirtschaft 
stärken oder hochwertige 
Arbeitsplätze in Leipzig 
schaffen. Über das Programm 
können erstmalig auch Hilfen 
zur Unternehmensnachfolge 
beantragt werden und es 
vereinfacht jetzt auch das 
Prozedere von Beantragung 
und Bewilligung sowohl für 
die Unternehmen als auch 
für die Verwaltung. Mit dem 
überarbeiteten Programm 
wolle man Leipziger Unter-
nehmen unter die Arme grei-
fen, damit sie kreativ die Krise 
meisterten, erklärt Clemens 
Schülke, kommissarischer 
Leiter des Dezernates Wirt-
schaft, Arbeit und Digitales. 
Der Stadtrat habe dafür die 
Hilfen verdoppelt.

Das Programm sei ein 
wichtiges Signal an die Leip-
ziger Unternehmen, gerade 
im Hinblick auf die Über-
windung der betriebswirt-
schaftlichen Auswirkungen 
der Corona-Pandemie. Mit 
Unternehmenswachstum, 
Innovation und Technolo-
gie sowie – ganz wichtig 
– Unternehmensnachfolgen 
würden entscheidende För-
derschwerpunkte gesetzt, 
ergänzt Kristian Kirpal, Prä-
sident der Industrie und 
Handelskammer.

Weitere Informationen 
und Ansprechpartner im 
Internet unter: 

kräfteentwicklung, die neue 
Beschäftigungsperspektiven 
für die Region schaffen“, betont 
Henning Mertens, Manager 
bei der Europäischen Metro-
polregion Mitteldeutschland.  
Diese wolle man im Rahmen 
des laufenden Strukturwandel-
projektes „Innovationsregion 
Mitteldeutschland“ gemeinsam 
mit dem Deutschen Jugend- 
institut entwickeln.

Um Bildungsangebote ent-
sprechend anzupassen, seien 
Studien und der Aufbau eines 
Bildungsmonitorings notwen-
dig, um daraus ein Leitbild für 
die Innovationsregion zu entwi-
ckeln, erklärt Jenny Richter vom 
Jugendinstitut. Angestrebt wird 
daher u. a. ein intensiver Aus-
tausch von Studienergebnissen 
zu Bildungsthemen. ■

www.leipzig.de/ 
mittelstands
programm

Plagwitz  
in Text und Bild

30 Jahre Sanierung, Erneuerung 
und Entwicklung in Plagwitz: 
Eine neue Broschüre unter 
dem Titel „Sanierungsgebiet 
Plagwitz“ zeigt jetzt in Bild und 
Text, wie sich dieser Stadtteil als 
Sanierungsgebiet im Leipziger 
Westen entwickelt hat. Das 
Heft, herausgegeben vom Amt 
für Wohnungsbau und Stadt- 
erneuerung, ist Bestandteil der 
Publikationsreihe zu Leipziger 
Sanierungsgebieten. 15 Gebiete 
hatte Leipzig zwischen 1991 und 
2004 förmlich festgelegt, die  
mit dem Erreichen der Sanie-
rungsziele nun Schritt für Schritt 
aufgehoben und dokumentiert 
werden. Sieben Faltblätter u. a. 
für die Prager Straße, für Lin-
denau, Eutritzsch-Zentrum, 
die Alte Ortslage Stötteritz, die 
Ortsmitte Böhlitz-Ehrenberg 
oder Liebertwolkwitz und zwei 
Broschüren zu Plagwitz und 
Reudnitz liegen jetzt vor. ■

Plagwitz: Unter www.leipzig.de/ 
stadterneuerung sind alle Publi-
kationen zu Sanierungsgebieten 
digital zu finden. Foto: AWS

jetzt muss der Stadtrat noch 
zustimmen.  Die Technik ist in 
die Jahre gekommen, stammt 
in Einzelteilen sogar noch aus 
dem Eröffnungsjahr der Oper 
1960. Teilsanierungen der  
Inspiziententechnik und auch 
der Einbau einer neuen Ober-
maschinerie liegen schon  
20 Jahre zurück. Besonders de-
ren Steuerelemente reagieren 
anfällig, verschleißen schnell 
und fallen aus. Deshalb sollen 
an der Oberbühne sämtliche 
Steuerungsgeräte ausge-
tauscht und neue Bremssys-
teme installiert werden. Die 
Arbeiten, die sich auf 2,62 Mil-

lionen Euro belaufen, möchte 
die Stadt noch in diesem Jahr 
ausschreiben. Die Inspizien-
tenanlage – das Herzstück 
der Aufführungstechnik, 
von der aus Licht, Ton und 
Bildeffekte gesteuert wer-
den, muss komplett erneuert 
werden – inklusive neuem 
Bedienpult, Lautsprechern 
und Verkabelung, die für di-
gitale Signalgebung ausgelegt 
wird. Eine neue Videoanlage 
wird das Bühnengeschehen 
in HD auf mehrere Monitore 
und Projektoren übertragen 
können. Die Kosten betragen 
3,36 Millionen Euro. ■

 y Arbeitslosenquote in 
Leipzig: Anstieg von 5,9 
Prozent (Dezember 2019) 
auf 8,4 Prozent (August 
2020); im Jahresdurch-
schnitt 7,5 Prozent

 y Arbeitslosenzahl: Anstieg 
auf 23 840 (+4295 im Ver-
gleich zu 2019)

 y Trotzdem 1146 mehr so-
zialversicherungspflich-
tige Jobs gemeldet (+0,4 
Prozent)

 y Mehr als 5700 Betriebe 
(rund ein Drittel aller 
Leipziger Unternehmen) 
nahmen Kurzarbeitergeld 
für knapp 51 000 Beschäf-
tigte in Anspruch

http://www.L.de/fahrplan
http://www.leipzig.de/mittelstandsprogramm
http://www.leipzig.de/mittelstandsprogramm
http://www.leipzig.de/mittelstandsprogramm
www.leipzig.de/stadterneuerung
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Verantwortung übernehmen –  
für ein soziales Leipzig

Beim nunmehr vierten Doppel-
haushalt unserer Stadt muss es um 
die Verknüpfung von Haushalt 
und Strategie gehen. Wir stehen 
in der Verantwortung, sowohl die 
außerordentlichen, akuten Heraus-
forderungen bei der Überwindung 
der inzwischen seit einem Jahr 
andauernden Corona-Krise zu be-
wältigen als auch die Weichen für 
die Rückkehr zu einem dynamischen 
Wachstum unserer Stadt zu stellen. 
An der Einheit beider Ziele muss 
sich unser Handeln ausrichten. Wir 
werden als Die Linke alles dafür 
tun, damit Leipzig weiterhin eine 
lebenswerte, weltoffene, tolerante 
und soziale Stadt sein wird. 

Für die Entwicklung und eine 
sichere Zukunft Leipzigs ist es uns 
als Die Linke besonders wichtig, 
dass Verliererinnen und Verlierer 
der Corona-Krise, Menschen mit 
geringem Einkommen, finanziell 
Benachteiligte und ihre Kinder vor 
dem gesellschaftlichen Abstieg ge-
schützt werden. 

Sicherung unserer  
kommunalen Unternehmen 

Für eine erfolgreiche Leipziger 
kommunale Beschäftigungsstrategie 
muss der kommunale Eigenbetrieb 
Engelsdorf weiterhin in die Lage ver-
setzt werden, für Alleinerziehende, 
Langzeiterwerbslose, gesundheitlich 
beeinträchtigte Menschen und sons-
tige Familien mit Unterstützungs-
bedarf zu wirken. Angesichts der 
pandemiebedingten arbeitsmarkt-
politischen Risiken der Jahre 2021 
und 2022 darf es keine Kürzung bei 
der Arbeitsmarktförderung geben.

Auch zum vorgelegten Stellen-
plan steht für uns fest: Er muss die 
Umsetzung der beschlossenen und 
zu beschließenden Investitionen 
langfristig sichern. Dies ist nur 
möglich, wenn auch die personelle 
Bearbeitung in der Verwaltung 
entsprechend erfolgen kann; ohne 
mehr Stellen wird das nicht gehen.  

Mehr Mittel für  
sozialen Wohnungsbau 

Das Thema bezahlbarer Wohnraum 
ist für Die Linke die Herausforderung 
einer modernen, wachsenden Stadt. 
Es ist ein soziales Schlüsselthema 
mit hohem Gerechtigkeitsanspruch. 
Rasant steigende Bodenpreise, trotz 
Corona-Krise, verdeutlichen den 
Handlungsbedarf rund um den 
sozialen Wohnungsbau.

Leipzig ist eine Stadt der Miete-
rinnen und Mieter. Nicht umsonst 
hat unsere Fraktion im Leipziger 
Stadtrat im letzten Jahr für die Ein-

führung von Erhaltungssatzungen in 
Teilen Leipzigs gesorgt.  Wenn man 
wirklich will, dass die Eigentümer 
sich an die Regeln halten, muss man 
auch Vorkaufsrechte und Ersatzvor-
nahmen in den Erhaltungsgebieten 
ausüben können. 

Ein weiterer Schwerpunkt beim 
Thema Wohnen ist der Sanierungs-
stau in den Plattenbaugebieten. Seit 
Jahren besteht hier ein großer Bedarf, 
auch bei den Objekten der LWB. 
Diesen gilt es abzubauen. Daher soll 
die Bereitstellung eines städtischen 
Zuschusses an die LWB eine miet-
neutrale Sanierung der Bestände 
vor allem in Grünau, Schönefeld 
und Thekla schneller ermöglichen. 

Klimanotstand und  
Nachhaltigkeitsszenario

Der Beschluss zum Klimanotstand 
und Nachhaltigkeitsszenario muss 
mit weiterem Leben erfüllt werden. 
Zur Eindämmung des Klimawandels 
kann eine Verkehrswende ihren 
Beitrag leisten. Mit dem einstimmig 
beschlossenen Nachhaltigkeitss-
zenario hat der Stadtrat dazu die 
Grundlage geschaffen. Im letzten 

Fraktionen zur Sache: Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder neu-
en Ausgabe können sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kom-
munalpolitischen Zielen verbinden. Die Autorenschaft der Beiträge liegt bei den einzelnen Fraktionen. Fotos: Stadt Leipzig/M. Jehnichen
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der Corona-Pandemie darstellen?“, 
laufende Projekte weiterhin geför-
dert werden. Die entsprechenden 
Preis- und Tarifsteigerungen sind 
dabei vollumfänglich auszugleichen. 
Es ist besonders wichtig, dass in 
jenen Bereichen diese Investitionen 
in die Zukunft weiterhin kürzungs-
frei möglich sind. Hier wird sich 
am meisten zeigen, ob Leipzig nach 
Corona noch genauso lebenswert ist 
wie davor. 

Ein leidiges Thema, welches uns 
seit Jahren begleitet, sind die soge-
nannten Haushaltsausgabereste. 
Schon im letzten Jahr schossen die 
vom Stadtrat beschlossenen, aber 
bisher nicht umgesetzten, Investiti-
onen (Haushaltsausgabereste) von 
99,3 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 
über 426,2 Millionen im Jahr 2019 in 
die Höhe. 

Immer wieder hören wir, dass die 
Prozesse im sonstigen Alltag noch 
viel zu langsam und bürokratisch 
ablaufen. Eine Beschleunigung 
wurde schon oft in Aussicht gestellt. 
Den Worten müssen nun endlich 
Taten folgen.

Wie wollen wir unsere Haus-
haltsänderungen gegenfinanzieren? 

Unsere Haushaltsanträge haben ein 
Volumen von insgesamt ca. 30 Mio. 
Euro für die Jahre 2021 und 2022. 
Wir sind uns als Die Linke bewusst, 
dass dieser Haushalt eine besondere 
Herausforderung aufweist. 

Der geplante Darlehensaufwuchs 
von 478 Millionen Euro im Jahr 2019 
auf über 1,2 Milliarden Euro, inklusi-
ve Kassenkrediten, im Jahr 2022 kann 
kaum beruhigend wirken. Dieser ist 
aber hinsichtlich des Zusammen-
halts der Leipziger Stadtgesellschaft 
unerlässlich. 

Zudem ist klar: Ohne einen ausrei-
chenden finanziellen Schutzschirm 
von Bund und Land werden sich 
die Probleme im Haushalt weiter 
verschärfen. ■

Jahr sind wir mit dem Rahmenplan 
zur Umsetzung dieses Szenarios 
einen weiteren Schritt gegangen. Nur 
wenn wir jetzt in die Planung der 
Infrastrukturprojekte gehen, werden 
wir bis zum Jahr 2030 überhaupt eine 
Chance auf neue Straßenbahnstre-
cken haben. 

Und eins ist doch klar: Wir brau-
chen neben bezahlbaren Ticketprei-
sen auch einen massiven Ausbau des 
Angebots. Dafür müssen wir trotz 
Pandemie im Haushalt 2021/2022 
die Weichen stellen.

Die sachgerechte Förderung der 
Vereine und Verbände ist ein wei-
terer Schwerpunkt meiner Fraktion. 
Das bedeutet insbesondere, dass es in 
den Bereichen Soziales, Sport, Kultur 
und Jugendhilfe zu keinen tatsächli-
chen Kürzungen kommen darf. Viel-
mehr müssen, auch mit Blick auf die 
Frage „Wie wird sich Leipzig nach 

Volle Kraft für den Neustart – 
Leipzig gesund durch die Krise bringen

Liebe Leipziger und Leipzigerinnen,
mit Covid-19 ist alles anders. Men-
schen sitzen zu Hause fest. Uns 
hat ein Virus im Griff, man könnte 
meinen, die Welt steht still und hält 
den Atem an. 

Dabei brauchen wir Zusprache, 
Trost und Aussichten. Und genau 
da setzen wir Grüne an. Wir sind 
zuversichtlich. Darum planen wir 
heute für morgen. Wir bereiten den 
Neustart vor, zumal irgendwann die 
Rechnungen beglichen werden für 
den Stillstand, für verwaiste Innen-
städte, Handel und Gastronomie, 
für die brachliegende Kulturszene, 
das Veranstaltungs- und das Tou-
rismusgewerbe.

2021 ist nicht  
die Zeit zum Sparen 

Die öffentliche Hand muss Geld in 
die Hände nehmen und antizyklisch 
voranschreiten. Und doch können 
wir nicht die Augen verschließen 
gegenüber der kargen kommunalen 
Kassenlage.

Die Gewerbesteuereinnahmen 
sind in Größenordnungen wegge-
brochen, unsere Rücklagen aus 2019 
sind vollends aufgebraucht. Der 
Bund gleicht die Aufwendungen 
zwar aus, aber wir hatten vor Beginn 
der Pandemie eigentlich mit einem 
anhaltenden Aufschwung und mehr 
Einnahmen gerechnet. Wir haben 
weitere 3.700 Einwohnende gewon-
nen: Die Aufgaben der wachsenden 
Stadt nehmen nicht ab. Zudem brau-
chen wir Schulen, müssen unsere 
Wege und Brücken sanieren und 
den Sozialhaushalt der – weiterhin 
einkommensarmen – größten ost-
deutschen Stadt stemmen. 

Und wir Grüne bleiben beharr-
lich: Seit unserer Gründung vor 41 
Jahren warnen wir vor der Endlich-
keit der Ressourcen unserer Erde. 
Unsere Kinder müssen mit immer 
kritischer werdenden Klima- und 
Umweltbedingungen fertig werden. 

Darum ist unser Auftrag „... zu 
achten und zu schützen …“. Das 
steht im Grundgesetz, und das ist 
unser bündnisgrünes Programm. 
Genau dafür stehen wir und genau 
darum haben wir Anträge im Um-
fang weiterer 7,2 und 13,5 Millionen 
Euro in 2021 und 2022 eingereicht.

Pandemie mit möglichst  
wenig Schaden überwinden:  

Neustart mit Klimaschutz 

Der Stellenplan ist unser Fokus, 
weil der OBM nicht vorsorgt! 
Wir beantragen 35 und 48 Stellen 
besonders für die Aufgaben, die 
zu Klimaschutz und -anpassung 

beitragen. Das betrifft die Klima-
schutzleitstelle, genauso wie die Au-
wald-Ranger für den Schutz unserer 
grünen Lunge. Irgendwer muss die 
Planungen für günstigeres Wohnen, 
für unfallfreie Mobilität und Klima-
folgen im Quartier, genauso wie für 
Beratung von Bauwilligen stemmen. 

Wir wollen Leipzig grüner 
machen und beantragen Geld für 
Nachpflanzungen in den Parks, 
Energiesparen und eine Solarini-
tiative.

Für Leipzigs Familienfreundlich-
keit und Vielfalt investieren wir 1,6 
Millionen Euro in die Kinder- und 
Jugendhilfe, mehr soziale Teilhabe 
und die Aufwertung der internati-
onalen Partnerschaften. Denn das 
hat die Pandemie gezeigt: Solidarität 
braucht Gemeinsinn. Gemeinsam 
haben wir für die Gemeinschafts-
schule Unterschriften gesammelt, 
jetzt brauchen wir auch Stellen für 
ihre Einrichtung. 

Für eine Stadtentwicklung mit 
Zukunft beantragen wir das meiste: 
mit knapp 10 Millionen für bezahl-
bares Wohnen sowie die Entwick-
lung öffentlicher Freiräume und 
lebendiger Quartiere. Dazu muss 
die Stadt Flächen erwerben können, 
das wohnungspolitische Konzept 
mit mehr Mitteln ausstatten und wir 
brauchen ein Leerstandsmanage-
ment. Menschen suchen Räume, 
um ihre Ideen zu verwirklichen, wir 
wollen sie seitens der Stadt einladen, 
Häuser zu übernehmen! 

Mit „Freiraum im Quartier“ 
wollen wir mit Ihnen Oasen im 
Stadtraum, kühle Straßen und 
Stadtplätze schaffen! 2022 sollen mit 
einem revolvierenden Stadtentwick-
lungsfonds für den strategischen 
Flächenerwerb Rücklaufmittel un-
mittelbar in neue Aufwertung und 
soziale Stadt gesteckt werden. 

Damit alle gut in Bewegung 
bleiben, wollen wir endlich den 
Innenstadtring für den Radverkehr 
satteln, mit vielen kleinen Maßnah-
men den Fuß- und den Radverkehr 
verbessern und die Lichtsignalana-
gen endlich fit machen für die Stadt 

der Menschen und nicht für eine 
Stadt der Fahrzeuge. 

Die Stadt lebt nicht nur von Luft 
allein, wir brauchen Kulturmittel. 
Darum beantragen wir für 2021 eine 
halbe Million Euro für die dynami-
sche Förderung der Freien Szene 
sowie endlich bessere Honorare 
an der Volkshochschule. Weiterhin 
gelten unsere Anträge der Stärkung 
der Kultur im Quartier, nämlich dem 
Buddehaus sowie der Ostwache.

Sehr geehrte Herren, sehr geehrte 
Damen, 
wir denken nicht nur an die Aus-
gaben. Aus unserer Analyse des 
Haushaltes können wir unsere 
Vorschläge mit höheren Einnahmen 
teilweise gegenfinanzieren. Da mehr 
gebaut wurde, setzen wir mehr 
Einnahmen aus der Grundsteuer 
an, auch erwarten wir höhere Ein-
nahmen aus Gemeindesteuern, wie 
der Hundesteuer. Und schließlich 
schlagen wir vor, beim Unterhalt 
beweglichen Vermögens zu sparen. 

Unsere Stadt krisenfest zu ma-
chen verlangt nach gemeinsamen 
Aktivitäten. Darum haben wir uns 
für weitere Anträge mit anderen 
Fraktionen verbündet, um die Zu-
kunft gemeinsam anzupacken. Dazu 
gehört ein Investitionszuschuss 
für das städtische Klinikum St. 
Georg, denn beste gesundheitliche 
Versorgung ist die Basis. Wir wol-
len gemeinsam eine konsequente 
Umsetzung der Mobilitätsstrategie 
2030. Weiterhin brauchen wir Stellen 
für praktische Stadtplanung, höhere 
Qualität von Bildungsbauten und 
die Radschnellwege. Für die Kultur 
stehen wir auch zusammen: Das 
Bandhaus, Kunst im öffentlichen 
Raum und auch die Digitalisierung 
brauchen uns Stadträt*innen.

Liebe Leipziger*innen, 
wir gehen zuversichtlich in die 
Verhandlungen. Bleiben auch Sie 
zuversichtlich. Durch die Krisen 
gehen wir gemeinsam, das ist unsere 
Stärke. ■

Liebe Leipziger, 
noch hat Leipzig die Wahl: Ent-
weder entscheiden wir uns für 
eine vernünftige Finanzpolitik mit 
Augenmaß, oder wir bauen den 
zu beschließenden Doppelhaus-
halt blindwütig auf einem Schul-
denberg auf und belasten damit 
kommende Generationen. Eines 
kann ich Ihnen vorab versichern: 
Mit meiner Fraktion wird es keine 
Traumtänzereien geben. 

Wir setzen uns mit Vehemenz 
dafür ein, dass wir unsere künf-
tigen Vorhaben und Projekte 
vorrangig aus der eigenen Tasche 
bezahlen können. Wir wollen, dass 
wir als Stadt Leipzig auch noch in 
den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten handlungsfähig bleiben. Und 
in erster Linie haben unsere Bürger 
einen Anspruch darauf, dass wir  
für sie hier verlässliche und glaub-
würdige Arbeit leisten. Dafür 
braucht es keine neuen Schulden, 
keine neuen Luxusprojekte oder 
eine fehlgeleitete Förderpolitik. 

Der Rotstift sollte jetzt  
bereitgehalten werden! 

Lassen Sie mich erklären, wie wir 
uns als AfD-Fraktion eine solide 
Finanzpolitik vorstellen. Beginnen 
wir mit der Ausgangslage: 

Die sich abzeichnende Finanzlage 
der Stadt Leipzig ist äußerst pre-
kär. Durch die Corona-Krise kam 
und kommt es noch immer zu 
Verwerfungen. Da hilft auch kein 
Schönreden. Allein der Verlust von 
100 Millionen Euro Gewerbesteuer 
wirft weite Schatten voraus. Damit 
einher geht ein immenses Defizit 
von rund 94 Millionen Euro. Das 
sollte uns in eine Alarmstimmung 
versetzen! Wir wollen nicht warten, 
bis es uns einmal wie Schuppen von 
den Augen fallen wird. Eines muss 
jetzt deutlich werden: Kürzungen 
innerhalb des städtischen Budgets 
sind unumgänglich geworden. Ja, 
der Rotstift, der berühmte Rotstift, 
sollte ab jetzt bereitgehalten wer-
den! Leipzig braucht daher klare 
und pragmatische Leitlinien. 

Lassen Sie mich diese aus Sicht 
meiner AfD-Fraktion erläutern: 
Erstens: Eine Politik, die weiter-
hin auf Schulden setzt, ohne die 
Wirtschaftlichkeit von städtischen 
Sektoren zu hinterfragen, ist be-
sonders in der aktuellen Situation 
fatal. Selbst die grün-rote Stadtver-
waltung Münchens forciert derzeit 
Einsparungen bei sich selbst. Auch 
Leipzigs Stadtverwaltung bedarf 
daher einer spürbaren Verschlan-
kung. Schließlich hat diese in der 
Vergangenheit viel zu viele Kom-

petenzen an sich gezogen und ist 
dadurch unnötig aufgedunsen. 

Wir fordern klare Fokussierung 
auf Pflichtaufgaben!

Gendergerechtigkeit etwa ist keine 
essenzielle Säule unserer Stadt 
Leipzig. Die AfD-Fraktion fordert 
daher u.a. massive Kürzungen 
im sogenannten Gleichstellungs-
referat. Institutionell geförderte 
Belange, mit denen der normale 
Bürger auf der Straße nichts an-
fangen kann, bringen uns nicht 
weiter. Was unsere Stadtverwal-
tung stattdessen braucht, ist ein 
Weniger an Bürokratie und ein 
Mehr an Bürgernähe! 
Daraus folgt zweitens: Wir müssen 

klare Prioritäten setzen! Selbst-
verständlich hat die Stadt ihre 
Pflichtaufgaben wahrzunehmen. 
Primär sind aus der Sicht der 
AfD-Fraktion sozial verträglicher 
Wohnungsbau, städtische Infra-
struktur sowie Kindertagesstätten 
und Schulen. Alle freiwilligen 
Ausgaben müssen konsequent auf 
die Zweckmäßigkeit hin geprüft 
werden. Kostenkontrollen sind 
ebenso permanent erforderlich. 
Was ist notwendig? Was kann 
aber auch gegebenenfalls auf pri-
vatwirtschaftliche Akteure über-
tragen werden? Haben wir den 
Mut, die klaren Fakten sprechen 
zu lassen! Wir wollen, dass städti-
sche Investitionen konsequent auf 
ihre Wirtschaftlichkeit hin geprüft 

werden. Zentrale Maxime muss 
bei allen finanziellen Erwägungen 
das Gemeinwohl zugunsten aller 
Leipziger sein. 

Drittens: Unsere städtischen 
Mittel dürfen nicht für Politi-
sierung und Ideologisierung 
missbraucht werden. Vereine 
und Verbände, denen die Werte 
unseres Grundgesetzes fremd 
sind, gehören in keiner Weise mit 
Mitteln bedacht. Die Förderung 
linker Subkulturen ist ebenso nicht 
unsere Aufgabe. Wir brauchen 
auch kein Geld für Theater, deren 
Ausrichtung und Bühnenpro-
gramm allenfalls eine bestimmte 
Klientel anspricht. Leipzig ist nicht 
rot oder links! Leipzig ist all denen 
gegenüber verantwortlich, die hier 
arbeiten, Steuern bezahlen und 
Kinder großziehen. 

Öffentliche Finanzen  
fallen nicht vom Himmel!

Viertens: Angesichts der Verluste 
durch die Corona-Krise einfach 
so weitermachen zu wollen lässt 
jede Selbstkritik vermissen! Wollen 
wir die folgenden Generationen 
erheblich belasten und diese in 
ihren Handlungsmöglichkeiten 
einschränken? Aufgrund eigenen 
Wunschdenkens darf Leipzig sich 

nicht selbst in die Schuldenfalle 
treiben. Öffentliche Finanzen fallen 
nicht vom Himmel! Dessen muss 
sich gerade unsere Stadtverwal-
tung bewusst werden. Denn wir 
haben eine dreifache Verantwor-
tung – vor denen, die einst unseren 
Wohlstand erwirtschaftet haben, 
vor denen, die aktuell mit ihren 
Steuern zum Funktionieren der 
Stadt beitragen, sowie auch vor den 
uns folgenden Generationen. Eine 
auf Hypothesen und Eventualitä-
ten aufbauende Finanzpolitik kann 
nicht zielführend sein. Wir müssen 
folglich mit dem arbeiten, was uns 
hier und heute zur Verfügung steht. 

Leipzig hat sich in der Vergan-
genheit stets einen Namen als pros- 
perierende Handelsstadt gemacht. 
Werden wir dem auch hier und 
heute noch gerecht, ist die Frage. 
Die Kollegen der übrigen Partei-
en fordere ich daher auf: Zeigen 
Sie Verantwortungsbewusstsein! 
Handeln Sie sparsam! Denn heu-
te wird entschieden, ob Leipzig 
gesunden Menschenverstand und 
Maß im nächsten Doppelhaushalt 
vorweist oder im Stechschritt mit 
mehr und mehr Schulden in den 
Abgrund marschiert. ■

Keinen Schuldenberg auf Kosten kommender Generationen aufbauen! 
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Zukunft gestalten 
und Umbrüche meistern

Volle Kraft für den Neustart – 
Leipzig gesund durch die Krise bringen

Arbeitsplätze sichern, 
Soziales erhalten und  

Investitionen in die Zukunft

Die Corona-Krise zeigt uns, wie 
fragil eine positive Wirtschaftsent-
wicklung sein kann. Für die Stadt 
ist sie, wie für viele Unternehmen 
und Vereine, mit Einnahmeausfäl-
len und mit steigenden Ausgaben 
zur Bekämpfung der Pandemie 
verbunden. Diese Situation belastet 
den aktuellen Haushalt. Wir sind 
jedoch fest entschlossen, die Krise 
nicht noch durch Einschnitte zu 
verschärfen.

Arbeitsplätze sichern, Soziales 
erhalten und in die Zukunft inves-
tieren, sind unsere Leitlinien für 
diesen schwierigen Haushalt. Eine 
solide Wirtschaft, die gute Arbeits-
plätze sichert und schafft sowie 
das Gemeinwesen über Steuern 
mitfinanziert, hat für uns Priorität. 
Deshalb wollen wir die Wirtschafts-
förderung stärken und Kürzungen 
bei Arbeitsmarktförderprogrammen 
rückgängig machen.

Teil der Wirtschaft sind auch die 
Kulturwirtschaft und die Gastrono-
mie, die unsere Stadt in vielen Berei-
chen prägen. Ein Beispiel sind die 
überregional bekannten Musikclubs. 
Sie mussten durch Corona als Erste 
schließen und dürfen wohl als Letzte 
wieder öffnen. Wir wollen die Clubs 
nicht allein lassen und setzen uns 
dafür ein, dass die Stadt Geld und 
Open-Air-Flächen zur Verfügung 
stellt, um Musikveranstaltungen 
und Verdienstchancen für die Kul-
turwirtschaft zu ermöglichen. Zu-
dem wollen wir die Innenstadt und 
die Magistralen nach der Pandemie 
mit Veranstaltungen beleben.

Innenstadtstrategie umsetzen

Für den lokalen Einzelhandel wirkte 
die Pandemie wie ein Brandbe-
schleuniger und der Druck durch 
den Onlinehandel ist noch größer 
geworden. Wir müssen daher schnell 
handeln und wollen für die Umset-
zung der Innenstadtstrategie die not-
wendigen Gelder bereitstellen und 
dabei auch die Magistralen berück-
sichtigen, weil auch dort ungenutzte 
Potenziale für Einzelhandelsvielfalt 
und Lebendigkeit schlummern. Ziel: 
mehr Vielfalt und Einkaufserlebnis 
durch Pop-up-Läden, Möglichkeiten 
für lokale Manufakturen, mehr Ver-
anstaltungen, mehr Grün und mehr 
Bänke. Das Einkaufen in der Stadt 
muss ein Erlebnis sein, mit Sehen, 
Anfassen, Fühlen und Schmecken. 

Leipzig ist auch attraktiv, weil 
es ein vielfältiges Angebot von 
Vereinen und Verbänden gibt, sei es 
in den Bereichen Jugend, Senioren, 
Sport oder Kultur. Diese Vielfalt 
wollen wir erhalten und begrüßen 
es, dass die Stadtverwaltung bei 
der Förderung hier einen leichten 
Aufwuchs vorschlägt. Bewährtes 
soll erhalten bleiben.

Dennoch müssen wir nachbes-
sern, u. a. mit dem Einstieg in die 
Kitasozialarbeit, um künftige Kos-
ten für „Hilfen zur Erziehung” zu 
reduzieren, sowie der punktuellen 
Stärkung der Jugendhilfe und dem 
Ausbau der Straßensozialarbeit für 
Obdachlose.

Die Zukunft gestalten,  
nicht an ihr sparen

Wir wissen nicht, welche wirtschaft-
lichen Folgen die Corona-Pandemie 
haben wird. Was wir wissen: Wenn 

wir Investitionen zurückfahren, 
verschärfen wir die Krise! Rund 90 
Prozent der öffentlichen Aufträge 
gehen an Unternehmen aus der 
Region. Eine Stadt, die investiert, 
stärkt die heimische Wirtschaft 
und fördert den Klimaschutz. Die 
Investitionen in Schulen, Kitas, Di-
gitalisierung, die Verkehrswende, 
den Ausstieg aus der Braunkohle, 
in die Wasserstofftechnologie und 
Klimaschutzmaßnahmen können 
nur durch zusätzliche Schulden 
finanziert werden, das ist uns klar. 
Die Belastung künftiger Generatio-
nen ist aber höher, wenn wir nicht 
handeln.

Bildung und Bildungsinfra-
struktur müssen das Versprechen 
einlösen können, dass allen die beste 
Bildung zugänglich ist. Das heißt für 
uns: die Schul- und Kitasozialarbeit 
sowie die Ausbildung von Erzieher: 
innen genauso zu stärken, wie die 
Schulbibliotheken. Für Kita- und 
Schulgebäude benötigen wir einen 
Sondertopf, um Reparaturen und 
kleine Sanierungen schnell und 
unkompliziert zu realisieren.

Wohnen ist und bleibt ein Zu-
kunftsthema in Leipzig. Bezahlbarer 
Wohnraum ist in vielen Stadtteilen 
schon Mangelware. Wir wollen 
deshalb u. a. die Planung neuer 
Wohngebiete vorantreiben und 
ein Budget von 5 Millionen Euro 
bereitstellen, damit die Stadt Vor-
kaufsrechte nutzen und bei der 
Stadtentwicklung die Zügel in der 
Hand halten kann. Das ist viel Geld, 
der Nutzen für die Bürger:innen aber 
liegt deutlich höher.

Mobilität gehört  
zum urbanen Leben

Wir wollen die Verkehrswende vo- 
ranbringen. Mit der Nachhaltigkeits-
strategie haben wir hier wichtige 
Weichen gestellt. Wir investieren 
viel Geld in den ÖPNV und die 
Stadt hat auf unsere Initiative hin 
ein Radverkehrssofortprogramm 
aufgelegt. Dennoch wollen wir 
Mittel für Geh- und Radwege zur 
Verfügung stellen, um sinnvolle und 
notwendige Maßnahmen realisieren 
zu können. 

Das geht nur, wenn die Stadt auch 
in die Lage versetzt wird, die vielen 
Themen abarbeiten zu können. 
Wir haben deshalb für strategisch 
wichtige Stellen Personalmittel be-
antragt, um potenzielle Nadelöhre 
zu beseitigen. 

Als eine Folge der Pandemie steigt 
die Verschuldung Leipzigs von ca. 
500 Millionen Euro auf 1,2 Milliar-
den Euro bis Ende 2022. Ja, auch 
meine Fraktion schlägt zusätzliche 
Ausgaben vor. Diese haben jedoch 
einen deutlich geringeren Umfang 
als bei den vorhergehenden Haus-
halten. Uns ist wichtig, dass diese 
Gelder vorrangig für Investitionen 
und eine nachhaltige Entwicklung 
unserer Stadt eingesetzt werden. 
In Anbetracht der Lage halten wir 
es für dringend erforderlich, dass 
von der Stadtverwaltung eine neue 
Entschuldungskonzeption für die 
Jahre ab 2023 erarbeitet wird, denn 
die jetzt aufgenommenen Schulden 
müssen wir in den nächsten Jahren 
wieder abbauen. ■

Christopher
Zenker

Fraktionsvorsitzender
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Vor zwei Jahren sagte ich in meiner 
Haushaltsrede: „Die Steuerein-
nahmen unserer Stadt sind netto 
erneut gestiegen. Wir haben kein 
Einnahmen-, sondern ein Ausga-
benproblem und ein Problem mit 
der Prioritätensetzung der vergan-
genen Jahre.”

Heute muss ich leider sagen: Wir 
haben neben Ausgaben- und Priori-
tätenproblemen nun auch noch ein 
Problem auf der Einnahmenseite.

Corona hat uns zurückgeworfen: 
Im neuen Doppelhaushalt wird mit 
einem Einnahmeminus von mehr 
als einer Viertelmilliarde Euro 
gerechnet. 

Die städtische Verschuldung 
soll erstmals seit Jahren wieder 
steigen, Kredite zur Wahrung der 
Zahlungsfähigkeit aufgenommen 
werden. Die Lasten tragen unsere 
Kinder und Enkel. 

Deshalb ist genau zu prüfen, ob 
tatsächlich alle Ausgaben erforder-
lich sind, an die wir uns zuletzt ge-
wöhnt haben. Ein Leben auf Kosten 
künftiger Generationen ist weder 
fair noch nachhaltig. Wenn die Stadt 
sich weiter verschuldet, sollten mit 
dem geliehenen Geld auch dauer-
hafte Werte geschaffen werden. Wir 
brauchen nach Corona einen neuen 
Aufbruch in unserer Stadt und kluge 
Investitionen in die Zukunft. 

Unsere Anträge

Genau dies ist Thema unserer Haus-
haltsanträge. Strategischer Grund- 
erwerb ist eine kluge Investition in 
die Zukunft. Wir wollen dafür in 
den beiden kommenden Jahren zehn 
Millionen Euro zusätzlich aufwen-
den. Das ermöglicht ein offensives 
Agieren am Markt, zugunsten von 
Wohnungsbau, Ansiedlungen und 
sozialer Infrastruktur.

Mit dem Klimawandel verbinden 
viele Menschen finanzielle Belastun-
gen, Verbote und Einschränkungen. 
Er bietet jedoch auch Spielräume 

für neue Ansätze und innovative 
Geschäftsideen. Wir wollen des-
wegen ein Klimawandel-Innova-
tions-Hub, ein Gründerzentrum 
für Geschäftsideen zur Bewältigung 
des Klimawandels schaffen, das 
hochtechnologieaffine Start-ups im 
Bereich Klima und Umwelt fördert. 
Dafür wollen wir 30 Millionen Euro 
bereitstellen. Das Zentrum wird 
helfen, wissenschaftliche Impulse 
aus den Leipziger Forschungsein-
richtungen in Geschäftsmodelle zu 
überführen.

Die Kosten für Hilfen zur Erzie-
hung sind inzwischen höher als der 
gesamte Kulturhaushalt. Noch 2012 
haben wir für 1859 Fälle knapp 38 
Millionen Euro ausgegeben. 2022 
plant die Stadtverwaltung mit 115 
Millionen Euro – das ist die dreifache 
Summe bei etwa doppelter Fallzahl. 
So geht es nicht weiter! Wenn es der 
Verwaltung nicht gelingt, wirksam 
entgegenzusteuern, werden wir 
künftig über Einsparungen bei 
freiwilligen Aufgaben diskutieren 
müssen. Hilfen zur Erziehung sind 
natürlich auch ein Indiz für die Wirk-
samkeit präventiver Jugendhilfe. 
Ebenso wie eine Senkung der Zahl 
der Schulabbrecher ein Indiz für die 

Frank
Tornau

Fraktionsvorsitzender

Schulsozialarbeit ändert sich das 
bisher nicht.

Ja, es geht zum einen um Kosten. 
Aber es geht hier auch um Kinder 
und Jugendliche, um ihre Zukunfts- 
chancen. Wir setzen hier auf die 
neue Amtsstruktur und höchst-
wahrscheinlich sind auch neue Ideen 
nötig. So wie bisher kann und darf 
es hier jedenfalls nicht weitergehen.

Städtische Unternehmen

Auch außerhalb des eigentlichen 
städtischen Haushalts befindet sich 
öffentliches Vermögen: In den Be-
teiligungsunternehmen ist darum 
genau zu prüfen, ob tatsächlich alle 
Ausgaben notwendig sind, an die 
wir uns gewöhnt haben.

Kommunale Unternehmen sind 
nicht zum Erfüllen politischer Wün-
sche aus dem Stadtrat da, sondern 
haben einen Versorgungsauftrag. 
Ich sehe mit großer Sorge, dass es 
im Stadtrat Tendenzen gibt, die 
kommunalen Unternehmen zur 
Umsetzung ideologischer Projekte 
zu zwingen, etwa mit der Einfüh-
rung des 365-Euro-Tickets oder beim 
sozialen Wohnungsbau.

Es ist aber unvernünftig, Investiti-

Wirksamkeit von Schulsozialarbeit 
ist. Bei den Schulabbrechern steht 
Leipzig seit Jahren sachsenweit 
an der Spitze. Trotz immer mehr 

onen bis an den Rand des maximalen 
Verschuldungsgrades zu verlangen.

Ich hoffe, dass Stadt- und Was- 
serwerke in den nächsten Jahren so 

viele Einnahmen generieren können, 
dass zumindest der L-Konzern nicht 
in echte Schwierigkeiten gerät. 

Sollte es aber dazu kommen, ha-
ben das drei Ratsfraktionen und der 
Oberbürgermeister zu verantworten.

Abschluss und Ausblick

Keiner kann heute genau sagen, wie 
sich das Leben nach Corona gestal-
ten wird, in welchem Zustand sich 
Wirtschaft, Handel, Gastronomie und 
Kultur in unserer Stadt dann befinden 
werden. Zwei Gedanken dazu:

 1. Der ÖPNV in unserer Stadt ist 
uns lieb und teuer. Jährlich etwa 60 
Millionen Euro geben wir in die LVB. 
Nun erleben wir, dass die Menschen 
in der Pandemie auf individuelle Mo-
bilität setzen. Aktuell wird sogar vor 
nicht zwingend notwendigen Fahrten 
mit dem öffentlichen Personennah-
verkehr gewarnt. Was das für die 
Zukunft und für unsere beschlossenen 
Mobilitätskonzepte bedeutet, kann 
heute niemand sagen. 

2. Heimarbeit wird in vielen Unter-
nehmen in einem Umfang praktiziert, 
den wir uns noch vor einem Jahr nicht 
hätten vorstellen können. Wie viel da-
von auch künftig so fortgeführt wird, 
was das für den Mobilitätsbedarf und 
auch den Bedarf an Büroflächen in 
unserer Stadt künftig bedeutet, kann 
heute niemand sagen.

Wir stehen mit diesem Doppelhaus-
halt vor einem Umbruch. Deswegen 
kann dieser Haushalt auch nur ein 
Übergang sein.

Unsere Stadt hat aber schon ganz 
andere Umbrüche erlebt und gemeis-
tert. Insofern können und dürfen wir 
auch optimistisch in die Zukunft 
blicken. Ich wünsche mir konstruk-
tive Haushaltsberatungen, damit es 
bei den notwendigen Investitionen 
in Leipzig zu keinem Stillstand 
kommt. ■

Wir brauchen die Kraft, Nein zu sagen. 
130 Millionen Euro Änderungsanträge sind zu viel

Der Haushalt steht ganz im Zei-
chen der Corona-Pandemie. Im 
Entwurf des Doppelhaushaltes 
2021/2022 wird auf wesentliche 
Kürzungen bei den laufenden 
Ausgaben verzichtet und bei 
den Investitionen etwas auf die 
Bremse getreten. Die Folge ist ein 
gigantischer Schuldenberg, der 
in den kommenden Jahren abge-
tragen werden muss und somit 
die Entscheidungsspielräume 
der nächsten Generation deut-
lich einschränkt. Ist eine solche 
Verschuldung in dieser Situation 
gerechtfertigt? Wir meinen ja, al-
lerdings nur in einem vertretbaren 
Umfang.

Investitionen schaffen Werte. 
Sie sind in die Zukunft gerichtet 
und stehen der kommenden 
Generation zur Verfügung. Die 
Verkehrswende wird zum Beispiel 
gefördert. Das macht Leipzig le-
benswert. Bei Schulen und Kitas 
zu kürzen, ist keine Alternative. 
Das geht direkt zu Lasten der 
nächsten Generation und würde 
deren Chancen erheblich ein-
schränken. Eine lebenswerte Stadt 
ist zudem attraktiv für Menschen 
und Unternehmen. Das führt zu 
Arbeitsplätzen und Zuzug. Die 
Folge sind höhere Steuereinnah-
men sowohl bei der Gewerbe- als 
auch bei der Einkommenssteuer. 
Das schafft wiederum einen 
zusätzlichen Spielraum für die 
Schuldentilgung.

Ohne Planungen  
keine Investitionen

Investitionen müssen allerdings 
auch sinnvoll mit Planungen 
vorbereit werden. Für Planungen 
braucht es Personal in der Ver-
waltung und Stellen im Stellen-
plan. Und da fehlt es in Leipzig 
in vielen Bereichen. Der Stadtrat 
hat Investitionen von fast einer 
halben Milliarde Euro in den 

vergangenen Jahren beschlossen, 
von denen man in Leipzig nicht 
viel sieht. Neue Schulen und Kitas, 
Straßenbahnen, sanierte Straßen 
und Fußwege, aber auch ein Rad-
wegenetz, das seines Namens wert 
ist. Diese Investitionen können 
auch wegen fehlendem Personal 
nicht umgesetzt werden. Das muss 
sich dringend ändern. 

Dem Oberbürgermeister sind 
diese Probleme bekannt. Er war 
durch Beschlüsse des Stadtrates 
beauftragt, die zusätzlich erforder-
lichen Stellen in den Haushaltsplan 
einzuarbeiten. Er hat die Beschlüsse 
jedoch einfach ignoriert. Wir haben 
daher nachgefragt: Wie viele zu-
sätzliche Stellen sind erforderlich? 
Der Oberbürgermeister hat die 
konkrete Antwort verweigert. Die-
ses Verhalten ist undemokratisch 
und rechtswidrig.

Der OBM muss  
die Spielregeln einhalten

Warum handelt Oberbürger-
meister Jung so? Hat er die Lust 
verloren? Er wollte ja schon mal 
Sparkassenpräsident werden. Das 
hat aber nicht geklappt. Wir erwar-

Sven
Morlok

Fraktionsvorsitzender

Auf Grund der Weigerung des 
Oberbürgermeisters haben wir 
daher bei dem fehlenden Personal 
selbst gehandelt und gemeinsam 
mit Linken und Grünen fünf neue 
Stellen beantragt, damit Planungen 
für Straßenbahnlinien, Radwege, 
Fußwege, aber auch für Straßen 
vorangebracht werden können. 
So wollen wir die Verkehrswende 
beschleunigen. 

Wir wollen aber auch mehr 
Teilhabe der Einwohner unserer 
Stadt an den Beratungen der 
Gremien. Es soll zukünftig mög-
lich sein, nicht nur die Sitzungen 
des Stadtrates, sondern die aller 
Gremien, die öffentlich tagen, wie 
Ausschüsse, Stadtbezirksbeiräte 
oder Ortschaftsräte, im Livestream 
zu verfolgen. Dazu ist jedoch die 
erforderliche Technik in entspre-
chendem Umfang notwendig. Wir 
haben beantragt, diese Technik 
anzuschaffen.

Unsere Anträge kosten natürlich 
auch Geld. In den beiden Jahren 
sind das zusammen 4,5 Millionen 
Euro. Das lässt sich nach unserer 
Ansicht auch noch zusätzlich finan-
zieren. Insgesamt liegen jedoch von 
allen Fraktionen Änderungsanträ-

ten von einem Oberbürgermeister, 
dass er sich an die Spielregeln hält. 
Kennen sollte er sie nach vierzehn 
Jahren eigentlich.

ge in einem Volumen von mehr als 
130 Millionen Euro vor. Da haben 
nicht alle Fraktionen die Zeichen 
der Zeit erkannt. Das lässt sich 

in diesem Doppelhaushalt nicht 
finanzieren. Die Beratungen in den 
nächsten Wochen werden schwer. 
Wir werden die Kraft brauchen, 
Nein zu sagen.

Haushaltsprobleme werden 
durch Corona verdeckt

Die Corona-Pandemie verdeckt 
vieles – auch die Probleme im 
Leipziger Haushalt. Auch ohne den 
coronabedingten Einbruch hätte 
es Änderungen bei der Gewerbe-
steuer gegeben. Die Einnahmen-
steigerungen der Vergangenheit 
sind vorbei. Ein Grund dafür ist die 
lahmende Automobilkonjunktur. 
War es in der Vergangenheit mög-
lich, zusätzliche Ausgabewünsche 
locker mit Mehreinnahmen aus 
der Gewerbesteuer zu finanzieren, 
geht das in Zukunft nicht mehr. 
Das Defizit in diesem Doppel-
haushalt wird enorm sein. Auf 
Grund der Ausnahmeregelungen 
des Freistaates ist dieser Haushalt 
trotz der zusätzlichen Schulden 
genehmigungsfähig. Das gilt für 
den nächsten Haushalt schon 
nicht mehr. Dann müssen wir 
die zusätzliche Schuldentilgung 
erwirtschaften und auch noch den 
Rückgang bei der Gewerbesteuer 
verkraften. 

Zum Glück haben wir etwas 
Zeit. Ich appelliere an alle Frak-
tionen, die Zeit zu nutzen, um 
gemeinsam Konzepte für die Redu-
zierung der laufenden Ausgaben 
zu erarbeiten. Wenn uns das nicht 
gelingt, kommt spätestens bei den 
Haushaltsberatungen in zwei Jah-
ren das böse Erwachen.

Nutzen Sie die Möglichkeit und 
kontaktieren Sie uns mit Fragen 
und Anregungen per E-Mail an: 
info@freibeuterfraktion.de. ■

www.spd-
fraktion-leipzig.de

www.
freibeuterfraktion.de

www.cdu-
fraktion-leipzig.de

Alle Statements der Fraktionen im Leipziger Stadtrat sind auf den Inter-
netseiten der Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/haushalt nachzuhören, 
auch übersetzt von einer Gebärdendolmetscherin.

Die große Debatte zum Haushalt

http://www.spd-fraktion-leipzig.de
http://www.spd-fraktion-leipzig.de
http://www. freibeuterfraktion.de
http://www. freibeuterfraktion.de
http://Die Pandemie mit möglichst wenig Schaden überwinden. Neustart mit Klimaschutz
http://Die Pandemie mit möglichst wenig Schaden überwinden. Neustart mit Klimaschutz
http://www.leipzig.de/haushalt
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Welcher Beruf, welche Aus-
bildung, welches Studium? 
Diese Entscheidung muss wohl-
überlegt sein und kann nicht 
pandemiebedingt verschoben 
werden. Deshalb setzen Unter-
nehmen und Veranstalter bei 
ihren Orientierungsangeboten 
verstärkt auf digitale Formate. 
Live-Chats mit Unternehmen, 
virtuelle Studieninformati-
onstage, Online-Messen oder 
Webinare können mit Laptop, 
Tablet oder PC von zu Hause 
aus besucht werden.

Natürlich wird nach wie vor 
auch auf Präsenzveranstaltun-
gen gesetzt: So organisiert das 
Referat Beschäftigungsförde-
rung gemeinsam mit Partnern 

Leipzig lädt interessierte 
Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund 
wieder ein, sich für das  
START-Stipendium der Her-
tie-Stiftung zu bewerben. 
Vom 1. Februar  bis 15. März 
steht das Portal für Mädchen 
und Jungen weiterführender 
Schulen offen, sie können ihre 
Kurzbewerberung für START 
auf www.start-bewerbung.de 
abgegeben.

Das intensive dreijährige 
Bildungs- und Engagement-
programm richtet sich an 
aufgeschlossene Jugendliche, 
die sich für die Demokratie 
einsetzen und die Zukunft 
mitgestalten wollen, die neu-
gierig, begeisterungsfähig und 
kritisch sind. Wer Teil der 
START-Community werden 
will, sollte nach Deutschland 
zugewandert oder Kind eines 
zugewanderten Elternteils 
sein und mit Beginn des Schul-
jahres 2021/22 mindestens die  
9. Klasse besuchen  und auch 
mindestens noch drei Jahre 
in Deutschland zur Schule 
gehen. Das Programm bein-
haltet erlebnispädagogische 
Angebote, Studienreisen, 
digitale Lernformate, regio-
nale Workshops und überre-
gionale Veranstaltungen. Die 
Jugendlichen stärken wichtige 
Schlüsselkompetenzen wie 
Kommunikation, Kreativität, 
Kooperation und kritisches 
Denken. START geht auf eine 
Initiative der Gemeinnützi-
gen Hertie-Stiftung zurück, 
die das Programm bis heute 
fördert und mit Partnern aus 
Politik, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft deutschlandweit 
zusammenarbeitet. In Leip-
zig wird das Programm von 
der START-Stiftung gGmbH 
und der Stadt sowie weiteren 
Projektpartnern getragen. 
Details zum Programm und 
Online-Bewerbungsverfah-
ren sind zu finden auf www.
start-stiftung.de. ■

START: Jetzt 
für Stipendium 

bewerben

Berufsorientierung:  
Jahreskalender informiert

beispielsweise am 25. Juni die 
1. Nacht der Ausbildung. Per 
Shuttle können Schüler und 
Eltern hier regionale Unterneh-
men erkunden. 

Ob online oder vor Ort – alle 
Angebote sind im diesjährigen 
Schuljahreskalender der Be-
rufs- und Studienorientierung 
gebündelt, der Leipziger Ober-
schulen, Förderschulen und 
Gymnasien bereits vorliegt. Alle 
Angebote sind zudem im On-
lineveranstaltungskalender zu 
finden unter www.leipzig.de/
berufsorientierung. Herausge-
ber ist die Koordinierungsstelle 
Berufs- und Studienorientie-
rung im städtischen Referat 
Beschäftigungspolitik. ■ 

Was soll ich werden? Orientierung geben zahlreiche Veranstal-
tungen, aufgelistet im Schuljahreskalender 2021. 
 Foto: AdobeStock/rock_the_stock

Wichtige Stimmen für jugendliche Interessen

Klimanotstand, Blühstreifen, 
Rauchverbot auf Spielplätzen 
oder die Prüfung der Karli 
als Fahrradstraße – auf diese 
Initiativen kann das aktuelle 
Jugendparlament in Leipzig 
mit Stolz verweisen.  Nach zwei 
Jahren Arbeit im Interesse der 
jungen Leipzigerinnen und 
Leipziger suchen die jungen 
Kommunalpolitiker wieder 
Nachwuchs. Die Wahl eines 
neuen Jugendparlaments steht 
an. Vom 22. bis 29. März 2021 
(jeweils 8 Uhr) wird das vierte 
Jugendparlament der Stadt 
Leipzig online gewählt. Die 
Wahl ist offiziell im Leipziger 
Amtsblatt vom 16. Januar 
2021 bekanntgemacht worden, 
Bewerbungen sind bis zum 
12. Februar, 12 Uhr, möglich. 

Eine Kandidatur lohne sich, 
erklären die derzeit Aktiven. 
„Das Parlament ist der ideale 

Ort, um das erste Mal aktiv auf 
politischer Ebene mitzuwirken 
und eigene Ideen umzusetzen“, 
sagt der Wahlkampfbeauf-
tragte des Parlaments, Moritz 
Kunze. „Hier kann man zum 

Impulsgeber werden, Erfah-
rungen sammeln und sich mit 
den Wirkmechanismen der 
Kommunalpolitik vertraut 
machen.“ Vorwissen sei dabei 
nicht entscheidend, sondern 

Jugendparlament steht wieder zur Wahl: Bewerbungen bis zum 12. Februar möglich

vielmehr Motivation und Wille 
zur politischen Teilhabe. 

Gewählt wird online. Wahl-
berechtigt ist, wer am Wahltag 
(28. März 2021) zwischen 14 
und 21 Jahre alt ist und seine 
Wählbarkeit nicht im Sinne des 
§ 15 Absatz 2 Bundeswahlgesetz 
verloren hat. Kandidatinnen 
und Kandidaten müssen ihren 
Hauptwohnsitz seit mindes-
tens drei Monaten in Leipzig 
haben. Die Bewerbungsunter-
lagen sind auf der Website des 
Jugendparlamentes (https://
jugendparlament.leipzig.de/) 
zu finden und müssen bis  
12. Februar 2021, 12 Uhr, beim 
Wahlausschuss im Neuen Rat-
haus eingehen. Alle Wahlberech-
tigten  bekommen vom 10. bis 
20. März ihre Wahlbenach-
richtigung mit weiteren Infos, 
außerdem wird auf den Soci-
al-Media-Kanälen informiert. ■

Das Jugendparlament im Neuen Rathaus:  Die Mitglieder haben Rede- 
und Antragsrecht im Stadtrat und arbeiten überparteilich. Foto: JuPa

Alltagsbegleiter  
für Senioren gesucht
Das Seniorenhaus Plagwitz 
in der Karl-Heine-Straße 41 
möchte Senioren ab 60 Jahren 
in ihrem Alltag besser unter-
stützen. Dafür sucht das Haus 
in Trägerschaft des Soziokul-
turellen Zentrums Villa Frauen 
und Männer, die Seniorinnen 
und Senioren (ohne Pflegegrad) 
begleiten. Dabei geht es z. B. 
um Einkäufe, Spaziergänge, 
Ausflüge oder das Vorlesen 
von Büchern oder Zeitungen. 
Erlaubt ist, was beiden Freu-
de bereitet, geistig fit und 
körperlich aktiv hält. Welche 
Aufgaben anfallen, hängt von 
der zu betreuenden Person ab. 
Ob jung oder alt – wer sich diese 
Aufgabe zutraut, sich auf ältere 
Menschen einlassen und sich 
um sie kümmern möchte, kann 
sich telefonisch unter 4 01 15 72 
im Seniorenhaus (Di/Mi/Do  
10 bis 14 Uhr) melden. ■

Drei statistische Berichte auf 
einen Schlag: Das Amt für Sta-
tistik und Wahlen zeichnet mit 
den Quartalsberichten II und 
III/2020, der Auswertung der 
Kommunalen Bürgerumfrage 
2019 und dem Statistischen 
Jahrbuch 2020 ein überwiegend 
positives Bild der Entwicklung 
in der Stadt. Allerdings fehlen 
jeweils die Corona-Effekte, 
da die Leipzigerinnen und 
Leipziger vor Ausbruch der 
Pandemie befragt wurden oder 
keine neueren Daten vorlagen. 

Interessante Erkenntnisse 
liefern die Berichte dennoch 
– besonders mit Blick auf die 
kommenden Auswertungen 
vor dem pandemischen Hinter-
grund. So hatte laut Bürgerum-
frage die Lebenszufriedenheit 
der Bevölkerung 2019 ihren 
Höchststand seit Beginn der 
Umfragen 1991 erreicht. Glei-
ches gilt für die persönlichen 
Zukunftsaussichten. 

Das dürfte auch mit den 
gestiegenen Nettoeinkommen 
zu tun haben: 1483 Euro pro 
Verdiener und damit knapp 
vier Prozent mehr als 2018 
und fast 30 Prozent mehr als 
1991 betrug der Medianwert, 
also der Wert, der genau in 
der Mitte aller Einwohner 
liegt (nicht zu verwechseln 
mit dem Durchschnittswert, 
der sich aus der Summe aller 

Statistik: Mehr Geld, 
weniger Kriminalität

Einkommen errechnet). Kon-
stant geblieben ist dagegen der 
Abstand in der Bezahlung von 
Frauen und Männern (Gender 
Pay Gap) bei 21 Prozent.

17,2 Prozent der Leipziger 
leben im Stadtvergleich un-
ter der Armutsgefährdungs-
schwelle, 7 Prozent gelten 
als einkommensreich. Damit 
verfügt die Stadt über eine 
breite Mittelschicht. In Sachen 
Altersvorsorge spiegelt sich 
das allerdings nicht wider: 
Nur 40 Prozent der Befragten 
legen regelmäßig etwas fürs 
Alter zurück.

Der Anstieg der Mieten ist 
mit 7 Euro kalt bei den Neu-
bezügen spürbar – im Bundes-
vergleich laut Quartalsbericht 
allerdings noch immer sehr 
moderat. Zum Vergleich: Zwi-
schen 2014 und 2018 stiegen die 
Mieten in Stuttgart um 22, in 
Dresden um 12 und in Leipzig 
um 9 Prozent.

Leicht gesunken ist da-
gegen die Kriminalität – um 
0,5 Prozent von 2018 zu 2019 
auf 12 196 Fälle pro 100 000 
Einwohner. Den Hauptteil der 
Delikte machen einfacher und 
schwerer Diebstahl mit zusam-
men 54 Prozent aus. Betrug mit 
11 und Sachbeschädigung mit 
10 Prozent folgen. Auf Drogen-
delikte entfallen beispielsweise 
nur knapp 4 Prozent. ■

Quartalsbericht, Bürgerumfrage und  
Statistisches Jahrbuch erschienen

Gerechtere Chancen für Kinder
Neue Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung soll Hilfsangebote stadtweit verbessern

Kinder und Jugendliche sollen 
in Leipzig besser aufwach-
sen, brauchen dafür gleiche 
Chancen. Die Stadt legt jetzt 
eine Integrierte Kinder- und 
Jugendhilfeplanung für die 
kommenden fünf Jahre vor, 
über die der Stadtrat im März 
abstimmen soll. Die neue Aus-
richtung: mehr Aufmerksam-
keit für Schwerpunktgebiete 
und ein verbessertes Zusam-
menspiel aller Hilfsangebote.

„Die Bedingungen, unter denen 
Kinder und Jugendliche heute 
aufwachsen, verändern sich 
schnell“, sagt Vicki Felthaus, 
Bürgermeisterin für Jugend, 
Schule und Demokratie bei der 
Präsentation des Plans Mitte 
Januar. Deshalb müsse sich die 
Stadt schneller und operativer 
auf diese Bedingungen einstel-
len und Angebote schaffen. 

Mit der Integrierten Kin-
der-und Jugendhilfeplanung 
geht die Stadt jetzt neue Wege, 
denn das Papier ist sozusagen 
als Pendant zum INSEK (In-
tegriertes Stadtentwicklungs-
konzept „Leipzig 2030“der 
Stadt Leipzig) angelegt, die 
Maßnahmen fügen sich räum-
lich und strategisch auch in 
das Konzept ein. „Dafür haben 
wir die Grenzen zwischen den 
Fachplänen aufgehoben und 
sie zusammengeführt, außer-
dem dadurch eine einheitliche 
Datengrundlage geschaffen“, 
erklärt Nicolas Tsapos, Leiter 
des Amtes für Jugend und Fami-
lie, unter dessen Federführung 
die Hilfeplanung entwickelt 
worden ist.

Bessere Angebote in 
Schwerpunktgebieten,  
viel mehr Kooperation

„Eine gute Infrastruktur und 
viele Angebote gibt es bereits, 
aber oft wissen die Einrichtun-
gen nichts oder nicht genug von-

Weitere Kitas sollen in Leipzig zu Kinder- und Familienzentren werden: Auch dafür stellt die neue 
Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung jetzt die Weichen.  Foto Adobe Stock/Graham Oliver 

einander. Hier müssen wir die 
Kooperationen untereinander 
verbessern und die Angebote 
künftig so stricken, dass sie an 
andere andocken können“, sagt 
Björn Uhrig, Abteilungsleiter 
im Amt für Jugend und Fami-
lie.“Außerdem hat das Amt, 
unter dessen Federführung die 
neue Hilfeplanung entwickelt 
worden ist, jetzt Schwerpunkt-
gebiete definiert, in denen die 
Stadt besondere Maßnahmen 
festlegen will. Dazu gehören  
u. a. Grünau, Paunsdorf und 
Lößnig. In Lößnig will man bei-
spielsweise ein Stadtteilzentrum 
entwickeln mit Erziehungs- und 
Familienberatung und auch als 
Anlaufstelle für Eltern mit Dro-
genproblemen. In der Ihmels-
straße erhofft sich die Stadt von 
einem Quartiersmanagement 
positive Effekte, in Grünau 

sollen die Flächen am Heizhaus 
einschließlich der Skateranlage 
entwickelt werden.

Mehr Kinder- und  
Familienzentren,  
mehr Sozialarbeit

Inhaltlich geht es besonders um 
frühkindliche Präventionsar-
beit. „Daher haben Maßnahmen 
zur Erhöhung der Zukunfts- 
und Bildungschancen sowie 
die Bearbeitung der Folgen von 
Kinderarmut oberste Priorität“, 
erklärt Felthaus. Dazu gehören 
u. a. der weitere Ausbau von 
Kindertagesstätten zu Kinder- 
und Familienzentren (bisher 
21). In 15 von ihnen unterstützt 
Kita-Sozialarbeit bereits Famili-
en in schwierigen Lebenslagen 
bei der Bewältigung ihrer Er-
ziehungsaufgaben. Dazu gehört 

auch der weitere qualitative 
Ausbau der Schulsozialarbeit. In 
43 von 67 Grundschulen, allen 
Förder- und allen Oberschulen 
und zwei Gymnasien wird sie 
bereits angeboten. Dazu kommt 
die sozialpädagogische Betreu-
ung im Berufsvorbereitungsjahr 
an allen Berufsschulzentren. 
Beispielhaft für eine stärkere 
Öffnung von Schule in den 
Sozialraum seien die beiden im 
Entstehen begriffenen Schul-
komplexe Campus Grünau und 
Quartiersschule Ihmelsstraße.

An der Entwicklung der 
Integrierten Kinder- und Ju-
gendhilfeplanung waren neben 
freien Trägern auch Partner 
aus Politik und Wissenschaft 
beteiligt sowie die Deutsche 
Kinder- und Jugendstiftung, 
das Jugendparlament und der 
Stadtschülerrat. ■
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 Erkältungsviren früh abfangen
Einer ausgewachsenen Erkältung vorbeugen

�������In der aktuellen Erkältungs-
saison versuchen viele, Erkältungs-
symptome proaktiv zu vermeiden. 
Denn durch eine Infektion im 
Alltag ist man in der jetzigen Si-
tuation stark eingeschränkt, zieht 
doch selbst eine leichte Erkältung 
potenziell mehr Isolation nach sich. 
WICK Erste Abwehr ist eine gute 
Empfehlung für Apothekenkunden, 
um eine Erkältung abzuwehren, be-
vor sie richtig ausbricht. Patienten 
können WICK Erste Abwehr in-
nerhalb der ersten 36 Stunden ver-
wenden, wenn sie Halskratzen oder 
eine juckende Nase verspüren. Das 
Medizinprodukt kapselt Erkältungser-
reger ein und hil� dem Körper, sie zu 
beseitigen. Es kann bei ersten Erkäl-
tungsanzeichen angewendet werden 
beziehungsweise dann, wenn Ver-
braucher glauben, einem Erkältungs-
risiko ausgesetzt zu sein. WICK Erste 
Abwehr bekämp� Erkältungsviren im 
frühen Stadium einer Infektion im 
Nasenrachenraum, der als Hauptin-

fektionsstelle gilt. In seiner Sprayform 
kann es diese Stelle am besten errei-
chen und Erkältungsviren einschlie-
ßen, abfangen und unschädlich ma-
chen. Das trägt zu einem natürlichen 
Auswasche�ekt bei, durch den die 
Viren entweder aus der Nase oder in 
den Magen gespült werden. Das Spray 
kann Erwachsenen und Kindern ab 
12 Jahren empfohlen werden. Für die 
richtige Anwendung den Sprühkopf 
im 30-Grad-Winkel ansetzen und 
zwei bis drei Sprühstöße betätigen.
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Grippeimpfung jetzt nachholen!
Der schützende Piks kommt jetzt noch rechtzeitig
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Abtrainieren: Eine Amtschefin übt Ruhestand
Blumen aus offizieller Hand 
gab es noch nicht, denn eine 
Abschiedszeremonie für die 
Amtschefin steht coronabedingt 
aus. Kerstin Kirmes nimmt es 
uneitel und übt sich derweil im 
Abtrainieren, denn die Dienst-
zeit der agilen Frau, die die 
Kapitel Kultur, Kommunika-
tion und Sport im Berufsleben 
erfolgreich vereint hat, läuft am  
31. Januar aus.

Dass ihre berufliche Vita in der 
Leitung des Sportamtes gipfeln 
würde, hatte die studierte Jour-
nalistin nicht auf der Agenda, 
denn sportlich aktiv war sie 
nur während ihrer Schulzeit 
als Hockeyspielerin bei Lok 
Nordost. Geblieben ist ihr 
dennoch eine Lektion: „Tore 
werden äußerst selten im Solo 
geschossen“, weiß Kirmes und 
brachte diese Erfahrung in ein 
facettenreiches Berufsleben 
ein. Bevor ihr 2006 die Lei- 
tung des städtischen Sportamtes 
übertragen wurde, arbeitete 
sie von 1998 bis 2006 als Stadt-
sprecherin für den damali-
gen OBM Wolfgang Tiefensee 
und leitete das Referat Presse 
und Öffentlichkeitsarbeit. Ihr 
Einstieg ins Rathaus datiert 
allerdings auf den 1. August 
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Die alljährlich notwendigen 
Baumpflege- und Fällarbei-
ten im Leipziger Stadtgebiet 
haben begonnen. Im Land-
schaftspark Lößnig-Dölitz 
erhalten bis Ende Februar 
rund 400 Bäume zur Herstel-
lung der Verkehrssicherheit 
einen Pflegeschnitt. Im wald-
artigen Bestand des Parks 
sind jedoch viele Bäume so 
stark geschädigt oder bereits 
abgestorben, dass rund 600 
Bäume nicht erhalten werden 
können. 

Begleitet werden die Ar-
beiten von einem Sachver-
ständigenbüro für Arten-
schutz, um eine Gefährdung 
geschützter Arten und deren 
Habitaten auszuschließen. 
Grund für die hohe Zahl an 
stark geschädigten Bäumen 
im Landschaftspark ist die 
langanhaltende Trockenheit 
der vergangenen drei Jahre, 
die zu einem massiven Auf-
treten der Rußrindenkrankeit 
im gesamten Stadtgebiet 
geführt hat.

Die gefällten Bäume wer-
den nach Möglichkeit nach-
gepflanzt. Für temporäre 
Beeinträchtigungen während 
der Arbeiten bittet das Amt 
für Stadtgrün und Gewässer 
um Verständnis.

Auch in anderen Grün-
anlagen und an Leipzigs 
Straßen werden bis Ende 
Februar 2021 Baumpflege- 
und Fällarbeiten im Sinne der 
Verkehrssicherheit durch-
geführt. So am Auensee, 
im Schönauer Park, dem 
Arthur-Brettschneider-Park 
oder im Park der Freund-
schaft. Folgende Straßen sind 
von den Arbeiten betrof-
fen: Jahnallee, Waldstraße, 
Ferdinand-Lassalle-Straße, 
Ferdinand-Rhode-Straße,  
Grassistraße, Straße des  
18. Oktober und Windmüh-
lenstraße. ■

Baumpflege: 
Arbeiten in 
Parks haben  
begonnen

Mehr Grün aufs Dach: Auch 
im neuen Jahr fördert die Stadt 
wieder Dachbegrünungen in 
Leipzig. Ab sofort können sich 
Grundstücksbesitzer persön-
lich über Themen rund um 
die Förderung ihres eigenen 
Gründachs beraten lassen: 
Jeden Donnerstag zwischen 14 
und 16 Uhr, unter der Telefon-
nummer 1 23 67 11. Fachleute 
des Amtes für Umweltschutz 
erklären die Vorteile von Grün-
dächern, beantworten Fragen 
zur Förderantragstellung, zu 
Fördergebieten in Leipzig und 
vielem anderen mehr.

Weitere Infos gibt es unter 
der Tel. 1 23 67 11 oder www.
leipzig.de/uiz. Außerdem kann 
im Umweltinformationszent-
rum (UiZ) Informationsmaterial 
zum Thema Gründach ange-
fragt werden. ■

Filtert Luftschadstoffe und Fein- 
staub: das grüne Dach.  

Foto: UiZ/Taucher

Auch wenn gefrorene Seen, 
Flüsse, Tümpel und Weiher 
noch so locken: Die Stadt und 
auch die Landestalsperren-
verwaltung Sachsen warnen 
davor, sie zu betreten. „Das 
Betreten oder Benutzen von 
Eisflächen auf allen öffent-
lichen Gewässern der Stadt 
Leipzig ist nicht zugelassen“, 
erklärt Peter Wasem, Leiter 
des Amtes für Umweltschutz. 
Geregelt ist das in der Po-
lizeiverordnung der Stadt 
Leipzig. Trotz vermeintlicher 
Eisdecke könnten Eissport-

1992: Kulturbürgermeister 
Dr. Georg Girardet brauchte 
eine Kommunikationsfrau an 
seiner Seite und stellte sie als 
persönliche Referentin ein. 
Nach 29 städtischen Dienstjah-
ren, 15 davon an der Spitze des 
Sportamtes, geht Kirmes jetzt 
zunächst ohne großen Bahnhof. 
„Das ist verschmerzbar“, meint 
sie. „Wichtig ist, dass irgend- 
etwas aus meiner Zeit Bestand 
hat, dass etwas bleibt, was vie-
len im sportlichen Alltag 
Leipzigs auch nützt.“
Wie sie die Bereiche 
Kultur, Kommuni-
kation und Sport, 
die scheinbar 
nicht zusam-
mengehören, 
vereint hat? Kir-
mes bringt es auf 
den Punkt: „Kul-
tur- wie Sportförderung sind 
freiwillige kommunale Aufga-
ben. Kommunikation war die 
große Klammer, um Leipzigs 
Entwicklungsschritte in die 
inhaltlich verantwortlichen 
Strukturen und Netzwerke zu 
vermitteln. Steuerbar ist und 
bleibt das alles jedoch nur in 
Teamarbeit“, betont sie. 

Nach ihrem Wechsel als 
Chefin ins Sport- und Bäder-

amt blieb kaum ein Stein auf 
dem anderen, denn das Amt 
stand 2006 schon zwei Jah-
re vor der Auflösung. Kein 
leichtes Unterfangen, erinnert 
sich Kirmes: „Da ich nicht aus 
dem Sport kam, wurde ich 
anfangs argwöhnisch beob-
achtet.“ Zunächst galt es, das 
Amt neu zu legitimieren. Auf-
gaben und Strukturen wurden 

überprüft, ein mittelfristiges 
Sportprogramm aus der Taufe 
gehoben. Hier lag der Fokus 
bis 2015 auf den Sporthallen, 
„die große quantitative und 
qualitative Defizite zeigten und 
die nicht über Nacht gewachsen 
waren“, erklärt Kirmes. Zu den 
Schlüsselmomenten ihrer Karri-
ere gehören deshalb die sanierte 
Sporthalle Brüderstraße und 

die Sporthalle Leplaystra-
ße 11, die denkmalge-

recht erneuert werden 
konnte. „Das aktuelle 
Sportprogramm bis 
2024 konzentriert sich 
auf Sportplatzanlagen 
und Kunstrasenplätze, 
hier profitieren wir von 
Effekten, die RB Leipzig 
im Vereinssport ausge-
löst hat“, resümiert 
Kirmes. Auch für Sport 

und Bewegung im öffentlichen 
Raum hat sie Weichen gestellt: 
„Aus unseren vergleichenden 
Sportverhaltensstudien wissen 
wir jetzt, was die Leipziger 
außerhalb des Vereinssports 
infrastrukturell am deutlichs-
ten nachfragen: Radfahren, 
Schwimmen, Joggen, Fitness.“ 
Kirmes blickt zufrieden zurück. 
„Die Unterstützung des orga-
nisierten Sports sowie das 

Thema Sport und Bewegung 
im öffentlichen Raum sind 
anschlussfähig geworden an 
andere Politikfelder – und 
damit an Möglichkeiten, noch 
besser zu gestalten. Bei aller 
Strategie ist ihr die Leidenschaft 
für den Sport nicht abhanden 
gekommen. „Ich habe immer 
mitgefiebert, wenn Leipziger 
Aktive antraten, egal ob bei 
nationalen oder internationalen 
Wettkämpfen. Besonders in 
Erinnerung bleibt mir der Sieg 
von Martin Schulz 2016 bei 
den Spielen in Rio de Janeiro. 
Paratriathlon war da erstmals 
im paralympischen Programm. 
Dass er das gerissen hat, bleibt 
für ewig ´ne sporthistorische 
Marke. “

Für Kirmes heißt es jetzt 
Abtrainieren. Alltag ohne 
Arbeit und Team könne sie 
sich noch nicht vorstellen. Auf 
jeden Fall wird mehr Zeit sein  
für Ehemann, zwei Töchter, drei 
Enkelkinder und für die Kultur 
– Lesen, Konzerte, Ausstellun-
gen, wenn es wieder geht. Und 
sie will in Bewegung bleiben: 
„Radfahren und so viel wie 
möglich zügig zu Fuß gehen, 
Sport wie ein Otto-Normalo 
eben“, freut sich Kirmes auf ein 
neues Kapitel – ihre Freizeit. ■

Sportamtsleiterin Kerstin Kirmes verabschiedet sich: „Wichtig ist, dass etwas bleibt für den sportlichen Alltag Leipzigs“

fans und Spaziergänger 
häufig nicht einschätzen, wie 
tragfähig das Eis wirklich sei, 
so Wasem. Eissport insbeson-
dere auch auf dem Cospude-
ner See ist daher verboten. 
Sportler, die beispielsweise 
Eissegeln möchten, benötigen 
dazu eine wasserrechtliche 
Erlaubnis. Wer doch aufs 
Eis geht, einen Unfall erlei-
det oder Rettungskräfte in 
Anspruch nehmen muss, für 
den kann die Kommune im 
Schadensfall keine Haftung 
übernehmen. 

Kerstin Kirmes. Foto: Amt für Sport

Eisflächen auf öffentlichen Gewässern: Betreten auf eigene Gefahr!
Auch die Landestalsper-

renverwaltung Sachsen weist 
darauf hin, dass Eisflächen 
auf Flüssen, Talsperren und 
anderen Wasserspeichern  
nicht betreten werden dürfen. 
Das Eis ist durch schwankende 
Wasserstände nicht tragfähig. 
Darunter können sich gefähr-
liche Hohlräume bilden, auch 
aufsteigende Luftblasen und 
die ständige Bewegung des 
Wassers verhindern häufig 
eine geschlossene Eisdecke – es 
besteht Lebensgefahr. Gerade 
auf Kinder hätten zugefrorene 

Flüsse und Seen eine große An-
ziehungskraft. „Deshalb soll-
ten Eltern, Lehrer und Erzieher 
die Kinder unbedingt über die 
Gefahren beim Betreten von 
Eisflächen aufklären“, sagt 
Heinz Gräfe, Geschäftsführer 
der Landestalsperrenverwal-
tung. Verboten ist außerdem 
das Rodeln auf Deichen.  
Durch das Rodeln könne die 
Grasnarbe beschädigt werden, 
weiß Gräfe. Sie aber schützt 
den Deich vor Ausspülung 
und ist deshalb entscheidend 
für den Hochwasserschutz. ■

Förderung  
grüner Dächer

Verlockend, aber besser kein Ausflugsziel: eisbedeckte Teiche, 
Seen und Flüsse in Leipzig.  Foto: abl/bel
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Richtig trinken
Menschen mit Inkontinenz sollten  

ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen
(djd). Millionen Menschen ken-
nen das Gefühl, nach dem Trin-
ken dringend auf die Toilette zu 
müssen und ungewollt Urin zu 
verlieren. Viele glauben, dass 
weniger Flüssigkeit zu sich zu 
nehmen das Problem löst – ein 
fataler Irrtum. Wichtig ist statt-
dessen vor allem, was die Betrof-
fenen trinken. Wer beispielsweise 
harntreibende Getränke gezielt 
meidet, kann seinem Körper 
trotz Blasenschwäche genügend 
Flüssigkeit zuführen. Statt den 
Durst mit Kaffee, grünem oder 
schwarzem Tee sowie kohlen-
säurehaltigen und gezuckerten 
Getränken zu löschen, sollte 
man vermehrt zu Wasser, kof-
feinfreiem Rooibostee und selbst 
gemachten Saftschorlen greifen.
„Zum Thema Blasenschwäche 
halten sich beharrlich Halb-
wahrheiten und Mythen in der 
Öffentlichkeit“, betont auch 
Detlef Röseler, Geschäftsführer 
der auf Inkontinenzprodukte 
spezialisierten Ontex Healthcare 
Deutschland GmbH. So ist laut 
der Studie „Mythos Inkontinenz“ 
jeder fünfte Befragte der Mei-
nung, dass bei Blasenschwäche 
eine generelle Zurückhaltung 
beim Trinken ratsam sei. Und 
15 Prozent halten es für sinnvoll, 
beim Essen auf ein Getränk zu 
verzichten. Von beidem rät Detlef 
Röseler dringend ab: „Eine nicht 
ausreichende Trinkmenge führt 
zu besonders hoch konzentrier-
tem Harn, der wiederum die 
Blase reizt.“ Wer unter Inkonti-
nenz leidet, sollte bei normaler 
Belastung mindestens 1,5 Liter 
pro Tag trinken. Für ältere 
Menschen mit einem geringen 
Durstgefühl gilt die Faustregel, 
dass sie jeden Tag 30 Milliliter pro 
Kilo Körpergewicht benötigen.
Das Trinken sollte über den gan-

zen Tag verteilt geschehen und 
gegen Abend weniger werden. 
Durch ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr tut man seiner Gesundheit 
etwas Gutes und kann mit einem 
dezenten Hilfsprodukt, etwa 
der Marke iD, ein aktives Leben 
führen. Unter www.inkontinenz.
de finden Betroffene die Ser-
vicenummer für eine kostenlose, 
diskrete und unverbindliche 
Produktberatung. Auf der Web-
seite gibt es zudem viele weitere 
Informationen.

http://www.leipzig.de/uiz
http://www.leipzig.de/uiz


Die Kreisfreie Stadt Leipzig erlässt auf der Grund-
lage des § 28 Abs. 1 Satz 1, § 29 Abs. 1 und 2, § 30 
Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung der 
Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständig-
keiten nach dem Infektionsschutzgesetz und für 
die Kostenerstattung für Impfungen und andere 
Maßnahmen der Prophylaxe folgende

Allgemeinverfügung:
1. Begriffsbestimmung
 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung 

gelten, soweit nicht anders angegeben, für 
folgende Personen (betroffene Personen):

1.1 Personen, denen vom Gesundheitsamt oder auf 
Veranlassung des Gesundheitsamtes mitgeteilt 
wurde, dass sie aufgrund eines engen Kontakts 
zu einem bestätigten Fall von COVID-19 nach 
den jeweils geltenden Kriterien des Robert 
Koch-Instituts Kontaktpersonen der Kategorie 
I sind. Dazu gehören insbesondere Personen, 
die mit der positiv getesteten Person in einem 
Hausstand zusammenleben (Hausstandsange-
hörige), auch wenn sie noch keine Mitteilung 
gemäß Satz 1 erhalten haben.

1.2 Personen, die Erkrankungszeichen zeigen, die 
auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten, 
und für die entweder das Gesundheitsamt eine 
Testung auf SARS-CoV-2 angeordnet hat oder 
die sich aufgrund der Erkrankungszeichen nach 
ärztlicher Beratung einer Testung auf SARS-
CoV-2 unterzogen haben (Verdachtspersonen).

1.3 Personen, die Kenntnis davon haben, dass ein 
nach Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung 
bei ihnen vorgenommener PCR-Test (moleku-
larbiologische Untersuchung auf das Vorhan-
densein von Coronavirus SARS-CoV-2) oder ein 
nach Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung 
bei ihnen vorgenommener Antigenschnelltest 
(Antigentest für den direkten Erregernach-
weis von SARS-CoV-2) ein positives Ergebnis 
aufweist (positiv getestete Personen) und 
die weder Kontaktpersonen der Kategorie I 
nach Nr. 1.1 dieser Allgemeinverfügung noch 
Verdachtspersonen nach Nr. 1.2 dieser Allge-
meinverfügung sind.

1.4 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung 
gelten zudem für betroffene Personen, die 
nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Kreisfreien Stadt Leipzig haben oder zuletzt 
hatten, wenn der Anlass für die Amtshandlung 
in der Kreisfreien Stadt Leipzig hervortritt. 
In diesen Fällen wird das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt unverzüglich unterrichtet. 
Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung 
gelten so lange fort, bis das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt etwas Anderes entscheidet.

2. Vorschriften zur Absonderung
2.1 Anordnung der Absonderung:
2.1.1 Kontaktpersonen der Kategorie I müssen sich 

unverzüglich nach der Mitteilung des Gesund-
heitsamts oder der Mitteilung auf Veranlassung 
des Gesundheitsamts gemäß Nr. 1.1 und bis 
zum Ablauf des 14. Tages nach dem vom Ge-
sundheitsamt mitgeteilten letzten Kontakt mit 
einem bestätigten COVID-19-Fall absondern, 
sofern keine anderweitige Anordnung des 
Gesundheitsamtes erfolgt. Das Gesundheits-
amt nimmt die Kontaktdaten auf und belehrt 
die Kontaktpersonen unverzüglich schriftlich 
oder elektronisch über die einzuhaltenden 
Maßnahmen.

 Hausstandsangehörige müssen sich unverzüg-
lich nach Kenntniserlangung von dem positiven 
Testergebnis der im Hausstand wohnenden 
Person in Absonderung begeben. Ausgenom-
men von der Pflicht zur Absonderung und der 
Weitergabe ihrer Kontaktdaten sind folgende 
Personen: Hausstandsangehörige, die bereits 
selbst vor höchstens sechs Monaten mittels 
PCR-Test positiv getestete Personen waren, 
symptomfrei sind und deren Absonderung be-
endet ist, sowie Hausstandsangehorige, die seit 
dem Zeitpunkt der Testung sowie in den  zwei 
vorangegangenen Tagen vor diesem Zeitpunkt 
keinen Kontakt zu der positiv getesteten Person 
hatten und ihrerseits keine typischen Symptome 
aufweisen.

2.1.2 Verdachtspersonen müssen sich unverzüglich 
nach der Mitteilung des Gesundheitsamts über 
die Anordnung der Testung oder, wenn eine 
solche Anordnung nicht erfolgt ist, unverzüg-
lich nach Vornahme der Testung absondern. 
Für den Zeitraum der Durchführung einer 
Testung außerhalb des Absonderungsortes 
gilt die Absonderung als aufgehoben. Das Ge-
sundheitsamt oder der Arzt, der die Beratung 
vor der Testung vornimmt, informieren die 
Verdachtsperson schriftlich oder elektronisch 
über die Verpflichtung zur Absonderung. Wird 
von einem Arzt eine Testung im Rahmen eines 
Hausbesuchs oder in der Praxis vorgenommen, 
so ist die Verdachtsperson durch diesen bei 
der Testabnahme über die Verpflichtung zur 
Absonderung schriftlich oder elektronisch 
durch Übermittlung des Tenors dieser Allge-
meinverfügung und gegebenenfalls anderer 
Materialien zu informieren. Verdachtspersonen 
sind gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t IfSG dem 
Gesundheitsamt zu melden.

2.1.3 Positiv getestete Personen müssen sich unver-
züglich nach Kenntniserlangung des positiven 
Testergebnisses absondern. Die das Tester-
gebnis bekanntgebende Stelle bzw. Person 
informiert bei Bekanntgabe des Testergebnisses 
die positiv getesteten Personen schriftlich oder 
elektronisch über die Verpflichtung zur Abson-
derung. Die Meldepflichten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 
1 Buchst. t und § 7 Abs. 1 Nr. 44a IfSG bleiben 
davon unberührt. Die positiv getestete Person 
ist verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu 
melden und über das Testergebnis zu infor-
mieren. Sie hat zugleich dem Gesundheitsamt 

ihre Absonderung unter Angabe ihres Namens, 
sowie einer Post und E-Mail-Adresse/Telefon-
nummer mitzuteilen. Außerdem hat sie das 
Gesundheitsamt über ihre engen Kontaktper-
sonen, inklusive der Hausstandsangehörigen, 
zu informieren. Dies sind diejenigen Personen, 
mit denen für einen Zeitraum von mehr als 15 
Minuten und mit einem Abstand von weniger 
als 1,5 Metern ein Kontakt ohne das beiderseitige 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bestand 
oder Personen, mit denen ein schlecht oder nicht 
belüfteter Raum über eine längere Zeit geteilt 
wurde (Kontaktperson Kategorie I). Zudem 
ist sie verpflichtet, ihre Hausstandsangehö-
rigen über das positive Testergebnis und die 
damit verbundene Pflicht zur Absonderung 
zu informieren.  

2.1.4 Durch einen Antigenschnelltest positiv ge-
testete Personen sollten sich dringend mittels 
eines PCR-Tests nachtesten lassen, um das 
Testergebnis zu bestätigen. Dies kann bei ei-
nem niedergelassenen Arzt oder Testzentrum 
erfolgen. Bei mittels Antigenschnelltest positiv 
getesteten Personen endet die Absonderung 
mit dem Vorliegen eines negativen Tester-
gebnisses durch PCR-Test. Die Person muss 
das Gesundheitsamt unverzüglich darüber in 
Kenntnis setzen.

2.2 Die Absonderung hat in einer Wohnung oder 
einem anderweitig räumlich abgrenzbaren Teil 
eines Gebäudes zu erfolgen.

2.3 Kontaktpersonen der Kategorie I, Verdachts-
personen und positiv getestete Personen dürfen 
während der Zeit der Absonderung die Woh-
nung nicht ohne ausdrückliche Zustimmung 
des Gesundheitsamtes verlassen. Der zeitweise 
Aufenthalt in einem zur Wohnung gehörenden 
Garten, einer Terrasse oder eines Balkons ist nur 
alleine gestattet. Verdachtspersonen dürfen die 
Wohnung für die nach Nr. 1.2 vom Gesundheits-
amt angeordnete Testung verlassen.

2.4 In der gesamten Zeit der Absonderung muss 
eine räumliche oder zeitliche Trennung des Be-
troffenen von anderen Hausstandsangehörigen 
sichergestellt sein. Eine „zeitliche Trennung“ 
kann z. B. dadurch erfolgen, dass die Mahlzei-
ten nicht gemeinsam, sondern nacheinander 
eingenommen werden. Eine „räumliche Tren-
nung“ kann z. B. dadurch erfolgen, dass sich die 
betroffene Person in einem anderen Raum als 
die anderen Hausstandsangehörigen aufhält.

2.5 Während der Absonderung darf die betroffene 
Person keinen Besuch durch Personen, die nicht 
zum selben Hausstand gehören, empfangen. 
Das Gesundheitsamt kann im begründeten 
Einzelfall eine andere Entscheidung treffen.

3. Hygieneregeln während der Absonderung
3.1 Die Kontaktperson der Kategorie I, die Ver-

dachtsperson oder die positiv getestete Person 
sowie ggf. auch weitere Hausstandsangehörige 
werden vom Gesundheitsamt belehrt und 
hinsichtlich geeigneter Hygiene- und Schutz-
maßnahmen, insbesondere zur Verhinderung 
einer weiteren Verbreitung der Infektionen, 
informiert.

3.2 Die Hinweise des Gesundheitsamts zu den Hy-
giene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

4. Maßnahmen während der Absonderung  
 von Kontaktpersonen der Kategorie I
4.1 Das Gesundheitsamt soll den Kontakt mit der 

Kontaktperson der Kategorie I aktiv aufnehmen 
und pflegen. Die Kontaktaufnahme erfolgt 
per Telefon, hilfsweise durch elektronische 
Kommunikationsmittel wie z. B. E-Mail oder 
andere digitale Medien.

4.2 Während der Zeit der Absonderung hat die 
Kontaktperson der Kategorie I ein Tagebuch 
zu führen, in dem – soweit möglich – zweimal 
täglich die Körpertemperatur und – soweit 
vorhanden – der Verlauf von Erkrankungs-
zeichen sowie allgemeine Aktivitäten und der 
Kontakt zu weiteren Personen festzuhalten sind. 
Auf Verlangen des Gesundheitsamtes hat die 
Kontaktperson der Kategorie I Informationen 
aus dem Tagebuch mitzuteilen.

4.3 Während der Absonderung hat die Kontakt-
person der Kategorie I Untersuchungen (z. B. 
ärztliche Konsultationen und Diagnostik) und 
die Entnahme von Untersuchungsmaterial 
durch Beauftragte des Gesundheitsamtes an 
sich vornehmen zu lassen. Dies betrifft ins-
besondere Abstriche von Schleimhäuten und 
Blutentnahmen.

4.4 Sollte die Aufrechterhaltung des Geschäftsbe-
triebs in einem Unternehmen der kritischen 
Infrastruktur oder des Dienstbetriebs einer 
Behörde trotz Ausschöpfung aller organisa-
torischen Möglichkeiten, wie der Umsetzung 
von Personal aus anderen Bereichen, durch 
die Absonderung gefährdet sein, kann bei 
Kontaktpersonen der Kategorie I im Einzelfall 
unter Beachtung von Auflagen zur Einhaltung 
der Infektionshygiene zum Schutz anderer Mit-
arbeiter von der Anordnung der Absonderung 
abgewichen werden. Die Entscheidung trifft 
das zuständige Gesundheitsamt, ggf. nach 
Rücksprache mit dem betriebsärztlichen Dienst 
und der Betriebs- oder Behördenleitung.

5. Weitergehende Regelungen während der  
 Absonderung
5.1 Wenn Kontaktpersonen der Kategorie I Krank-

heitszeichen zeigen, die mit einer SARS-CoV-
2-Infektion vereinbar sind, oder wenn sich bei 
Verdachtspersonen der Gesundheitszustand 
verschlechtert, haben sie das Gesundheitsamt 
unverzüglich telefonisch, hilfsweise durch elekt-
ronische Kommunikationsmittel wie z. B. E-Mail 
oder andere digitale Medien zu kontaktieren.

5.2 Sollte während der Absonderung eine weiter-
gehende medizinische Behandlung oder ein 
Rettungstransport erforderlich werden, muss 
die betroffene Person vorab telefonisch die 
versorgende Einrichtung oder den Rettungs-
dienst über den Grund der Absonderung 
informieren. Das Gesundheitsamt ist zusätzlich 
zu unterrichten.

5.3 Ist die betroffene Person minderjährig oder ist 
eine Betreuerin oder ein Betreuer gesetzlich 
bestimmt, sind die Personensorgeberechtigten 
für die Einhaltung der Absonderung verant-
wortlich.

6. Beendigung der Maßnahmen
6.1 Bei Kontaktpersonen der Kategorie I, bei denen 

kein positives Testergebnis auf das Vorhanden-
sein von Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, 
endet die Absonderung, wenn der enge Kontakt 
zu einem bestätigten COVID-19-Fall mindes-
tens 14 Tage zurückliegt und während der 
Absonderung keine für COVID-19 typischen 
Krankheitszeichen aufgetreten sind, soweit das 
Gesundheitsamt nichts anderes angeordnet hat. 

 Die häusliche Absonderung kann bei fehlender 
Symptomatik auf 10 Tage verkürzt werden, 
wenn ein negativer SARS-CoV-2-Test (Anti-
genschnelltest oder PCR-Test) vorliegt; der Test 
darf frühestens am zehnten Tag der Quarantäne 
durchgeführt werden. Bei Nachweis einer neu-
artigen Variante von SARS-CoV-2, wie sie in 
England und Südafrika erstmals isoliert wurden 
(B.1.1.7; B.1.351), erfolgt keine Verkürzung der 
Quarantänedauer von 14 Tagen.

 Im Fall eines positiven Testergebnisses endet 
die Absonderung bei asymptomatischem 
Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach 
Erstnachweis des Erregers, bei leicht symptoma-
tischem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage 
nach Symptombeginn und Symptomfreiheit seit 
mindestens 48 Stunden (definiert als nachhaltige 
Besserung der akuten COVID-19-Symptomatik 
gemäß ärztlicher Beurteilung). Hierüber ent-
scheidet das Gesundheitsamt.

6.2 Bei Verdachtspersonen endet die Absonderung 
mit dem Vorliegen eines negativen Testergeb-
nisses (PCR-Test). Das negative Testergebnis ist 
auf Verlangen der Verdachtsperson schriftlich 
oder elektronisch zu bestätigen. Ist das Tes-
tergebnis der Verdachtsperson positiv, wird 
die Absonderung fortgesetzt und das zustän-
dige Gesundheitsamt trifft die notwendigen 
Anordnungen. Die Absonderung endet bei 
asymptomatischem Krankheitsverlauf frühes-
tens zehn Tage nach Erstnachweis des Erregers, 
bei leicht symptomatischem Krankheitsverlauf 
frühestens zehn Tage nach Symptombeginn 
und Symptomfreiheit seit mindestens 48 
Stunden (definiert als nachhaltige Besserung 
der akuten COVID-19-Symptomatik gemäß 
ärztlicher Beurteilung). Hierüber entscheidet 
das Gesundheitsamt.

6.3 Bei positiv getesteten Personen endet die Ab-
sonderung bei asymptomatischem Krankheits-
verlauf frühestens zehn Tage nach Erstnachweis 
des Erregers, bei leicht symptomatischem 
Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach 
Symptombeginn und Symptomfreiheit seit 
mindestens 48 Stunden (definiert als nachhaltige 
Besserung der akuten COVID-19-Symptomatik 
gemäß ärztlicher Beurteilung). Das Gesund-
heitsamt trifft die notwendigen Anordnungen 
und entscheidet über die Beendigung der 
Absonderung.

 Bei mittels Antigenschnelltest positiv getesteten 
Personen endet die Absonderung mit dem Vor-
liegen eines negativen Testergebnisses durch 
PCR-Test.

7. Straftat
 Ein Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung 

kann nach § 75 IfSG als Straftat geahndet wer-
den.

8. Sofortige Vollziehbarkeit, Inkrafttreten, Au-
ßerkrafttreten

 Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes 
sofort vollziehbar. Sie tritt am Tag nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft und mit 
Ablauf des 31. März 2021 außer Kraft.

 Mit Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung 
wird gleichzeitig die Allgemeinverfügung der 
Stadt Leipzig zur Absonderung von Kontakt-
personen der Kategorie I, von Verdachtsper-
sonen und von positiv auf das Coronavirus 
getesteten Personen vom 1. Dezember 2020 
außer Kraft gesetzt. ■

Leipzig, den 15. Januar 2021

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach ihrer Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig in 04109 
Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, Sitzanschrift 
(Besucheranschrift: Ordnungsamt, Sicherheits-
behörde, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch 
kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eingelegt 
werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 
1. Der Widerspruch kann unter ordnungsamt@

leipzig.de durch E-Mail mit qualifizierter 
elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 
3 VwVfG erhoben werden. 

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.
de-mail.de durch De-Mail in der Sendevariante 
mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß § 5 
Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. 

Hinweis:
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Allgemeinverfügung haben kraft Gesetzes nach § 28 
Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs.8 IfSG keine aufschiebende 
Wirkung. Es besteht die sofortige Vollziehung. 
Die Bekanntgabe erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung. Gemäß § 3 Abs. 1 der Satzung der 
Stadt Leipzig über die Form der öffentlichen Be-
kanntmachung und der ortsüblichen Bekanntgabe 
(Bekanntmachungssatzung) vom 15.03.2000. Eine 
Bekanntmachung im Leipziger Amtsblatt ist nicht 
rechtzeitig möglich. Eine weitere Verzögerung der 
Anordnungen ist aus Gründen des Gesundheits-
schutzes nicht vertretbar. Die öffentliche Bekannt-

machung erfolgt durch Einrücken in die Leipziger 
Volkszeitung und durch Aushang an der Bekannt-
gabestelle im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Bekanntmachungstafeln in der 
Unteren Wandelhalle). Diese Allgemeinverfügung 
wird gemäß § 1 SächsVwVfZG i. V. m. § 41 Abs. 3 
VwVfG ortsüblich bekannt gemacht, da eine Be-
kanntgabe an die Beteiligten aufgrund der Sachlage 
untunlich ist. Nach § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG gilt 
die Allgemeinverfügung am Tag nach der ortsüb-
lichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die 
Allgemeinverfügung kann auf der Homepage der 
Stadt Leipzig abgerufen und eingesehen werden. ■

Diese Allgemeinverfügung und ihre Begründung 
können an der Bekanntgabestelle im Neuen 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Bekanntmachungstafeln in der Unteren Wan-
delhalle) sowie auf der Internetseite der Stadt 
Leipzig unter www.leipzig.de abgerufen und 
eingesehen werden.
* Die öffentliche Bekanntgabe erfolgte gemäß §§ 1 Sächs-
VwVfZG, 41 Abs. 4 VwVfG i.V.m. §§ 3 Abs. 1 Satz 1, 
§ 4 Abs. 2 Bekanntmachungssatzung der Stadt Leipzig 
durch Notbekanntmachung dieser Allgemeinverfügung 
durch Einrücken in die Leipziger Volkszeitung und 
durch Aushang an der Bekanntgabestelle im Neuen 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig jeweils 
am 18.01.2021. Die Bekanntmachung wird nun gemäß 
§§ 3 Abs. 1 Satz 2, 1 Bekanntmachungssatzung in der 
vorgeschriebenen Form unverzüglich wiederholt.

Wiederholungsbekanntmachung*: Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig  
zum Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und  

Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG)
Absonderung von Kontaktpersonen der Kategorie I, von Verdachtspersonen  

und von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen vom 15. Januar 2021

■ Termine

03.02., 17.00 Uhr – die öffentliche Sitzung 
des Verwaltungsausschusses findet in 
Form einer Videokonferenz statt. Die 
öffentliche Sitzung wird per Bild und Ton in 
Zimmer 260, Neues Rathaus, Martin-Luther-
Ring 4-6, zeitgleich übertragen und kann dort 
verfolgt werden.

Tagesordnung:
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit/Bestäti-

gung der Tagesordnung
 - Protokollbestätigung (öffentlicher Teil)
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 

03.12.2020
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 

06.01.2021
 - Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöf-

fentlicher Sitzung
 - Bericht aus Beteiligungen
 - Beratung der Vorlagen I (nicht besetzt)
 - Informationen (nicht besetzt)
 - Verschiedenes ■

(Änderungen vorbehalten)
Der Vorsitzende 

des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
01.02., 17.00 Uhr, per Videokonferenz 
Die öffentliche Sitzung wird per Bild und Ton in 
Zimmer 260, Neues Rathaus, zeitgleich übertra-
gen und kann dort verfolgt werden.
 - Verkauf des Flurstücks 1083 der Gemarkung 

Wahren zur Grundstücksarrondierung
 - Ausübung eines Allgemeinen Vorkaufsrechts 

nach § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in Sellerhausen, 
Wurzner Straße

Beschlüsse aus der 21. nicht öffentlichen 
Sitzung am 30.11.2020
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 22. öffentlichen Sitzung 
am 14.12.2020
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita 

„Zwergenland“ in der Engelsdorfer Str.130 ■
Der Vorsitzende 

des Grundstücksverkehrsausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Die Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig zum 
Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(IfSG) über die Absonderung von Kontaktpersonen 
der Kategorie I, von Verdachtspersonen und von 
positiv auf das Coronavirus getesteten Personen 
vom 15. Januar 2021 wird wie folgt geändert:
1. Ziffer 7 wird aufgehoben und gleichzeitig wie 

folgt neu gefasst:
 „7. Ordnungswidrigkeit und Straftat
 Ein Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung 

kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG als Ord-
nungswidrigkeit geahndet werden. Wird die 
Zuwiderhandlung vorsätzlich begangen und 
dadurch die Coronavirus-Krankheit-2019 
(COVID-19) verbreitet, kann dies gemäß § 74 
IfSG als Straftat geahndet werden.“

2. Diese Änderung der Allgemeinverfügung vom 
15.01.2021 tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft und mit Außerkraft-
treten der Allgemein-verfügung vom 15.01.2021 
außer Kraft.

Begründung
Eine vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhand-
lung gegen diese Allgemeinverfügung kann gemäß 
§ 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG mit einer Geldbuße bis zu 
25.000,00 Euro geahndet werden, § 73 Abs. 2 IfSG. 
Die Straftatbewehrung folgt aus § 74 IfSG.
Hinweise:
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
diese Änderung der Allgemeinverfügung haben 
kraft Gesetzes nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs.8 
IfSG keine aufschiebende Wirkung. Es besteht 
die sofortige Vollziehung. 
Die Bekanntgabe erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung durch Einrücken in das Leipzi-
ger Amtsblatt, § 1 der Satzung der Stadt Leipzig 
über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
und der ortsüblichen Bekanntgabe (Bekannt-
machungssatzung) vom 15.03.2000. Überdies 
erfolgt ein Aushang an der Bekanntgabestelle 
im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Bekanntmachungstafeln in der 
Unteren Wandelhalle). Diese Änderung der 
Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 SächsV-
wVfZG i. V. m. § 41 Abs. 3 VwVfG ortsüblich 
bekannt gemacht, da eine Bekanntgabe an die 
Beteiligten aufgrund der Sachlage untunlich ist. 
Nach § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG gilt die Änderung 
der Allgemeinverfügung am Tag nach der orts-
üblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
Diese Änderung der Allgemein-verfügung kann 
auf der Homepage der Stadt Leipzig abgerufen 
und eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Änderung der Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Leipzig in 04109 Leipzig, Martin-Luther-
Ring 4-6, Sitzanschrift (Besucheranschrift: 
Gesundheitsamt, Friedrich-Ebert-Straße 19a, 
04109 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch in elektronischer 
Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:  
Der Widerspruch kann unter rechtsamt@leipzig.
de durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer 
Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG er-
hoben werden. 
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.
de-mail.de durch De-Mail in der Sendevariante 
mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß § 5 
Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. ■

Leipzig, den 22. Januar 2021

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Vollzug des Gesetzes zur  
Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten  

beim Menschen  
(Infektionsschutzgesetz – IfSG)

Änderung der Allgemeinverfügung  
der Stadt Leipzig zur Absonderung  

von Kontaktpersonen der Kategorie I,  
von Verdachtspersonen und  

von positiv auf das Coronavirus  
getesteten Personen vom 15. Januar 2021

Vor dem Hintergrund der hohen Corona-Infek-
tionszahlen findet die öffentliche Versteigerung 
von Fundsachen des Ordnungsamtes zurzeit 
ausschließlich als Onlineauktion statt.
Ab dem 08.02.2021 werden auf www.zoll-
auktion.de allgemeine Fundsachen versteigert, 
deren Aufbewahrungspflicht von 6 Monaten 
gemäß § 973 BGB abgelaufen ist. Ansprüche 
hinsichtlich der zur Versteigerung freigegebe-
nen Fundsachen können bis zum 05.02.2021, 
12.00 Uhr, im Fundbüro, Prager Straße 130 in 
04317 Leipzig, Telefon-Nr. 1 23-84 00, geltend 
gemacht werden. Weitere Informationen finden 
Sie auf www.leipzig.de/fundbuero. ■

Ordnungsamt

Online-Versteigerung  
von Fundsachen

11.02., 17.00 Uhr – durchgeführt als Vi-
deokonferenz, es besteht die Möglichkeit, 
im Neuen Rathaus, Raum 260, die Sitzung im 
Videostream im Öffentlichen Teil zu verfolgen. 
- Vertragsverlängerung der Anmietung von 

Räumlichkeiten zur Einlagerung von Büh-
nendekorationsteilen der Oper Leipzig in 
Böhlen ■

Betriebsausschuss  
Kulturstätten 

Ratsinformationssystem der 
Stadt Leipzig

https://ratsinfo.leipzig.de

Schiedsstelle Mitte/Nordost: 
2. Do./Monat, 15.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 
44; E- Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost: 
3. Mi./Monat, 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32, Christa Taube-Rohde,  Tel. 1 23 35 
30 (dienstlich)
Schiedsstelle Süd/Südwest: 
1. Di./Monat, 16.00-18.00 Uhr, Stadthaus, Raum 
U 32, Dirk Hanschke, Tel. 0176 70 20 80 45, 
Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: friedensrichter-
hanschke@web.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord: 
letzter Fr./Monat, 14.00-15.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: ), Doreen Kempf, Tel. 
1 23 35 20; E-Mail: doreen.kempf@leipzig.de 
Schiedsstelle West/Alt-West: 
3. Do./Monat, 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, Raum 
U 32, in Vertretung Michael Löffler, Tel. 0160 
4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-
online.de
Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient 
dem Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Eini-
gung der Parteien beizulegen. Der Friedens-
richter kann in bürgerlich-rechtlichen und in 
strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten schlichtend 
tätig werden. Das Informationsgespräch ist 
kostenfrei. Anfragen unter 1 23 35 20 oder 
rechtsamt@leipzig.de. ■

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Bekanntmachungen
Leipziger Amtsblatt
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Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag findet 
am 26. September 2021 statt. 
Die Wahl ist nach den Vorschriften des Bun-
deswahlgesetzes (BWahlG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 
1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 14. November 2020 (BGBl. I 
S. 2395), und der Bundeswahlordnung (BWO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328, 1329), vorzubereiten und 
durchzuführen.
Die Vorbereitung und Durchführung der Bun-
destagswahl findet in den Wahlkreisgrenzen 
statt, die durch das Vierundzwanzigste Ge-
setzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 
vom 25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1409) festgelegt 
wurden.
Gemäß § 32 BWO fordere ich hiermit öffentlich 
zur möglichst frühzeitigen Einreichung von 
Beteiligungsanzeigen und Wahlvorschlägen 
für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021 auf. Der Wahlkreis 152 
(Leipzig I) umfasst entsprechend der Anlage 
zu § 2 Abs. 2 BWahlG, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Vierundzwanzigsten Gesetzes 
zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 
25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1409) die Stadtbezirke 
Alt-West, Nord, Nordost, Nordwest und Ost 
der kreisfreien Stadt Leipzig; der Wahlkreis 153 
(Leipzig II) die Stadtbezirke Mitte, Süd, Südost, 
Südwest und West der kreisfreien Stadt Leipzig. 
1. Wahlvorschlagsrecht, Beteiligungsanzeige
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und 
nach Maßgabe des § 20 BWahlG von Wahl-
berechtigten (Andere Kreiswahlvorschläge) 
eingereicht werden. Parteien, die im Deutschen 
Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter 
Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge 
ununterbrochen mit mindestens fünf Abge-
ordneten vertreten waren, können als solche 
einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn 
sie spätestens bis 21. Juni 2021 (97. Tag vor der 
Wahl), 18:00 Uhr, dem Bundeswahlleiter beim 
Statistischen Bundesamt, 65180 Wiesbaden ihre 
Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt 
haben und der Bundeswahlausschuss ihre 
Parteieigenschaft festgestellt hat. Die Anzeige 
muss gemäß § 18 BWahlG enthalten: 
• den Namen, unter dem die Partei sich an 

der Wahl beteiligen will,
• die persönlichen und handschriftlichen 

Unterschriften von mindestens drei Mit-
gliedern des Bundesvorstandes, darunter 
der/dem Vorsitzenden oder ihrer/seinem 
Stellvertreter/-in (Hat eine Partei keinen 
Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der 
jeweils obersten Parteiorganisation an die 
Stelle des Bundesvorstandes) und 

• die schriftliche Satzung, das schriftliche 
Programm und einen Nachweis über die 
satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes 
der Partei als Anlagen.

Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteiei-
genschaft nach § 2 Abs.1 Satz 1 des Parteienge-
setzes beigefügt werden (weitere Informationen 
unter www.bundeswahlleiter.de).
2. Kreiswahlvorschläge
2.1 Wahlbewerber
Parteien oder Wahlberechtigte (Andere Kreis-
wahlvorschläge) können in jedem Wahlkreis 
nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen. 
Ein Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen 
einer Bewerberin/ eines Bewerbers enthalten.  
Jede/-r Bewerber/-in kann nur in einem Wahl-
kreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag 
benannt werden. Als Bewerber/-in kann 
nur vorgeschlagen werden, wer ihrer/seiner 
Aufstellung schriftlich und unwiderruflich 
zugestimmt hat. Als Bewerber/-in einer Partei 
kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt 
werden, wer nicht Mitglied einer anderen Partei 
ist und in einer Mitgliederversammlung zur 
Wahl einer Wahlkreisbewerberin/eines Wahl-

er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, 
dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche 
Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände 
vorliegt.
Bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten 
(Andere Kreiswahlvorschläge) haben drei 
Unterzeichner/-innen des Wahlvorschlages 
ihre Unterschrift (Unterstützungsunterschrift) 
auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. 
Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:
1. die Erklärung der vorgeschlagenen Bewer-

berin/ des vorgeschlagenen Bewerbers nach 
dem Muster der Anlage 15 zu § 34 BWO, dass 
sie ihrer /er seiner Aufstellung zustimmt 
und für keinen anderen Wahlkreis seine 
Zustimmung zur Bewerbung gegeben hat,

2. eine Bescheinigung der zuständigen Ge-
meindebehörde, dass die vorgeschlagene 
Bewerberin/ der vorgeschlagene Bewerber 
wählbar ist (Anlage 16 zu § 34 BWO),

3. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die 
Beschlussfassung der Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung, in der die Bewerberin/ 
der Bewerber aufgestellt worden ist, mit den 
nach § 21 Abs. 6 BWahlG vorgeschriebenen 
Versicherungen an Eides statt (Anlagen 17 
bzw. 18 zu § 34 BWO) und im Falle eines 
Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWahlG auch die 
Niederschrift über die wiederholte Abstim-
mung mit den zugehörigen Versicherungen 
an Eides statt,

4. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien die 
Versicherung an Eides statt der vorgeschla-
genen Bewerberin/ des vorgeschlagenen 
Bewerbers gegenüber dem Kreiswahlleiter, 
dass sie/ er nicht Mitglied einer anderen als 
der den Wahlvorschlag einreichenden Partei 
ist (Anlage 15 zu § 34 BWO) und

5. bei Kreiswahlvorschlägen, die Unterstüt-
zungsunterschriften benötigen (vgl. Punkt 
2.3 Unterstützungsunterschriften), die 
erforderliche Anzahl von Unterstützungs-
unterschriften nebst Bescheinigungen des 
Wahlrechts des Unterzeichners/ der Un-
terzeichnerin im Wahlkreis zum Zeitpunkt 
der Unterschriftsleistung auf amtlichen 
Formblättern gemäß Anlage 14 zu § 34 BWO.

Zu den Vorschriften über die Zurücknahme 
bzw. die Änderung von Kreiswahlvorschlägen 
sowie die Beseitigung von Mängeln wird auf 
die §§ 23 – 25 BWahlG verwiesen.
Formulare zum Einreichen von Wahlvorschlä-
gen können dem Internetangebot des Landes-
wahlleiters (https://www.wahlen.sachsen.
de Navigation unter Bundestagswahlen → 
Downloads zur Einreichung von Kreiswahl-
vorschlägen und Landeslisten) entnommen 
werden. Sie werden auf Wunsch auch vom 
Kreiswahlleiter ausgegeben.
2.3 Unterstützungsunterschriften
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in 
einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht 
auf Grund eigener Wahlvorschläge ununter-
brochen mit mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren und Kreiswahlvorschläge 
von Wahlberechtigten (Andere Kreiswahl-
vorschläge) müssen von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. Die 
Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der 
Unterschriftsleistung vorhanden sein und 
ist bei der Einreichung nachzuweisen. Die 
Unterstützungsunterschriften sind auf amt-
lichen Formblättern gemäß Anlage 14 zu § 34 
BWO unter Beachtung folgender Vorschriften 
zu erbringen:
1. Die Formblätter werden auf Anforde-

rung vom Kreiswahlleiter kostenfrei 
bereitgestellt. Bei der Anforderung sind 
Familienname, Vornamen und Anschrift 
(Hauptwohnung) der vorgeschlagenen 
Bewerberin/des vorgeschlagenen Bewer-
bers und als Wahlvorschlagsträger, der die 
Bewerberin/den Bewerber einreichen will, 

kreisbewerbers oder in einer besonderen oder 
allgemeinen Vertreterversammlung hierzu 
gewählt worden ist. Mitgliederversammlung 
zur Wahl einer Wahlkreisbewerberin/eines 
Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei. Besondere 
Vertreterversammlung ist eine Versammlung 
der von einer derartigen Mitgliederversamm-
lung aus ihrer Mitte gewählten Vertreter/-
innen. Allgemeine Vertreterversammlung ist 
eine nach der Satzung der Partei allgemein für 
bevorstehende Wahlen von einer derartigen 
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte bestell-
te Versammlung. Die Vertreter/-innen für die 
Vertreterversammlungen und die Bewerber/-
in werden in geheimer Abstimmung gewählt. 
Jede/-r stimmberechtigte Teilnehmer/-in der 
Versammlung ist hierbei vorschlagsberech-
tigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vor-
zustellen. Der Vorstand des Landesverbandes 
oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, 
die Vorstände der nächstniedrigeren Gebiets-
verbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, 
oder eine andere in der Parteisatzung hierfür 
vorgesehene Stelle können gegen den Beschluss 
einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
Einspruch erheben. Auf einen solchen Ein-
spruch ist die Abstimmung zu wiederholen. 
Ihr Ergebnis ist endgültig. Das Nähere über 
die Wahl der Vertreter/-innen für die Vertre-
terversammlung, über die Einberufung und 
Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung sowie über das Verfahren 
für die Wahl der Bewerberin/des Bewerbers 
regeln die Parteien durch ihre Satzungen. Die 
Wahlen dürfen frühestens 32 Monate, für die 
Vertreterversammlungen frühestens 29 Monate 
nach Beginn der Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages stattfinden. Wählbar ist, wer am 
Wahltag 
• Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 

des Grundgesetzes ist,
• das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat 

und
• nicht nach § 15 Abs. 2 BWahlG von der 

Wählbarkeit ausgeschlossen ist.
2.2 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge
Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster 
der Anlage 13 zu § 34 BWO eingereicht werden. 
Er muss enthalten:
• Familiennamen, Vornamen, Beruf oder 

Stand, Geburtsdatum, Geburtsort, An-
schrift (Hauptwohnung) der Bewerberin/
des Bewerbers und

• bei Wahlvorschlägen von Parteien deren 
Namen sowie deren Kurzbezeichnung 
(sofern sie eine solche verwenden); bei Wahl-
vorschlägen von Wahlberechtigten (Andere 
Kreiswahlvorschläge) deren Kennwort.

Der Wahlvorschlag soll ferner die Namen, 
Anschriften und Telefonnummern einer Ver-
trauensperson und einer stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten. Sofern durch 
Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung 
nichts anderes bestimmt wird, sind nur die 
Vertrauensperson und die stellvertretende Ver-
trauensperson alleinig berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Kreiswahlvorschlag abzuge-
ben bzw. entgegenzunehmen. Kreiswahlvor-
schläge von Parteien müssen von mindestens 
drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesver-
bandes, darunter der/dem Vorsitzenden oder 
ihrer/seinem Stellvertreter/-in, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine 
Partei in einem Land keinen Landesverband 
oder keine einheitliche Landesorganisation, 
so müssen die Kreiswahlvorschläge von den 
Vorständen der nächst niedrigeren Gebiets-
verbände, in deren Bereich der Wahlkreis 
liegt, unterzeichnet sein. Die Unterschriften 
des einreichenden Vorstandes genügen, wenn 

der Name der Partei einschließlich einer 
eventuell verwendeten Kurzbezeichnung 
bzw. bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
das Kennwort anzugeben. Wird bei der 
Anforderung der Nachweis erbracht, dass 
für die Bewerberin/den Bewerber im Mel-
deregister eine Auskunftssperre gemäß § 
51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen 
ist, wird anstelle seiner Anschrift eine 
Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die 
Angabe eines Postfaches genügt nicht. 
Parteien haben ferner die Aufstellung der 
Bewerberin/des Bewerbers in einer Mitglie-
der- oder einer besonderen oder allgemeinen 
Vertreterversammlung nachzuweisen. Die 
Formblätter werden vor der Sammlung 
der Unterstützungsunterschriften vom 
Kreiswahlleiter mit diesen Angaben und 
dem Dienstsiegel versehen. Unterschriften 
auf anderen, nichtamtlichen Formblättern 
sind ungültig.

2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreis-
wahlvorschlag unterstützen, müssen die 
Erklärung auf dem Formblatt persönlich 
und handschriftlich unterzeichnen. Neben 
der Unterschrift sind der Familienname, 
die Vornamen, das Geburtsdatum und die 
Anschrift der Hauptwohnung des Unter-
zeichners sowie der Tag der Unterzeichnung 
anzugeben. Für jede/-n Unterzeichner/-in ist 
auf dem Formblatt eine Bescheinigung der 
zuständigen Gemeindebehörde (Stadt Leip-
zig, Amt für Statistik und Wahlen, Anschrift 
siehe unten) darüber beizubringen, dass die/
der Unterzeichner/-in zum Zeitpunkt der 
Unterschriftsleistung im Wahlkreis wahl-
berechtigt war. Wer für einen anderen die 
Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, 
muss nachweisen, dass die/der Betreffende 
den Kreiswahlvorschlag unterstützt.

3. Ein/-e Wahlberechtigte/-r darf nur einen 
Kreiswahlvorschlag unterzeichnen. Hat 
ein/-e Wahlberechtigte/-r mehrere Kreis-
wahlvorschläge unterzeichnet, so ist die 
Unterschrift auf allen weiteren der ersten 
Unterschrift folgenden Kreiswahlvorschlä-
gen ungültig.

4. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen 
erst nach Aufstellung der Bewerberin/
des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung unterzeichnet wer-
den. Vorher geleistete Unterschriften sind 
ungültig.

2.4 Einreichung von Kreiswahlvorschlägen
Die Kreiswahlvorschläge für die Wahlkreise 
152 (Leipzig I) und 153 (Leipzig II) sind schrift-
lich mit den gemäß § 34 BWO geforderten 
Anlagen dem Kreiswahlleiter bis spätestens 
 19. Juli 2021, 18:00 Uhr (69. Tag vor der  
 Wahl) in der nachstehenden Dienststelle  
 einzureichen (keine andere Dienststelle der  
 Stadtverwaltung!):
 Amt für Statistik und Wahlen
 Thomasisusstraße 1, Zi. 209, 2. Etage
Das Büro des Kreiswahlleiters ist montags bis 
freitags von 9 bis 12 Uhr und montags bis don-
nerstags von 13 bis 16 Uhr telefonisch erreich-
bar. Am 19. Juli 2021 (letzter Einreichungstag) 
ist das Büro bis 18 Uhr besetzt.
Aufgrund des Pandemiegeschehens wird um 
Terminabsprachen gebeten.
 Tel. 1 23-28 19
 Fax 1 23-28 05
 E-Mail: kreiswahlleiter@leipzig.de
Postanschrift: 
 Kreiswahlleiter der Wahlkreise 152 und 153
 Amt für Statistik und Wahlen
 04092 Leipzig
Als fristgemäß eingegangen zählen alle 
Wahlvorschläge, die bis zum oben benannten 
Zeitpunkt in der Dienststelle des Kreiswahllei-
ters vorliegen. Bei postalischem Versand liegt 
die Verantwortlichkeit für den fristgemäßen 
Eingang beim Einreichenden des Wahlvor-
schlags. ■

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters über die  
Einreichung von Kreiswahlvorschlägen in den Wahlkreisen 152 

(Leipzig I) und 153 (Leipzig II) für die Wahl  
zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021

Stadtbezirksbeirat Südwest 
01.02., 18.30 Uhr – Die Sitzung findet als Video-
konferenz statt.
Den Link zur Sitzung finden Sie unter https://
www.leipzig.de/buergerservice-und-verwal-
tung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbe-
zirksbeirat-suedwest/
 - Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung 

der Stadt Leipzig
 - 15. Sachstandsbericht zur Umsetzung der 

Schulbaumaßnahmen
 - Planungsbeschluss für den Neubau des 

Feuerwehrzentrums der Branddirektion 
(4. Bauabschnitt am Standort Gerhard-
Ellrodt-Straße 29)

 - Ausweitung des Naturschutzgebiets Elster-
Pleiße Auwald

 - Jahrtausendfeld bis 2022 entwickeln 
– Dialogverfahren durchführen (B-Plan-
Verfahren)

Stadtbezirksbeirat Ost
03.02., 18.00 Uhr – Die Sitzung findet als Video-
konferenz statt. 
Den Link zur Sitzung finden Sie unter ht-
tps://www.leipzig.de/buergerservice-und-
verwaltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/
stadtbezirksbeirat-ost/ . 
 -  Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung 

der Stadt Leipzig
 - 15. Sachstandsbericht zur Umsetzung der 

Schulbaumaßnahmen
 - Planungsbeschluss – Energetische Ertüchti-

gung, inkl. baulicher Qualifizierung Gesamt-
gebäude OFT „Crazy“ (Zum Wäldchen 6, 
04329 Leipzig)

 - „Superblock“ – Anger-Crottendorf
 - Änderung Flächennutzungsplan und Auf-

stellung B-Plan zur Erweiterung Kiebitzmark
 - gesicherter Zugang zu Strom- und Straßen-

licht-Verteilerschränke in Anger-Crottendorf 
Stadtbezirksbeirat Mitte
04.02., 18.00 Uhr – Die Sitzung findet als Video-
konferenz statt. Den Link zur Sitzung finden Sie 
unter https://www.leipzig.de/buergerservice-
und-verwaltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/
stadtbezirksbeirat-mitte/ . 
 - Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung 

der Stadt Leipzig
 - 15. Sachstandsbericht zur Umsetzung der 

Schulbaumaßnahmen
 - Erweiterung des Richard-Wagner-Hain

Stadtbezirksbeirat Südost 
02.02., 18.30 Uhr – Die Sitzung findet als Video-
konferenz statt.
Den Link zur Sitzung finden Sie auf https://www.
leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/
stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbei-
rat-suedost/
 - Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung 

der Stadt Leipzig
 - 15. Sachstandsbericht zur Umsetzung der 

Schulbaumaßnahmen
 - Straßenbenennung in Probstheida

Stadtbezirksbeirat Nordwest
04.02., 18.00 Uhr – Die Sitzung findet als Video-
konferenz statt.
Den Link zur Sitzung finden Sie unter https://
www.leipzig.de/buergerservice-und-verwal-
tung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbe-
zirksbeirat-nordwest/
 - Vorstellung der Baumaßnahmen der Leipzi-

ger Wasserwerke in der Friedrich-Bosse-Str.
 - Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung 

der Stadt Leipzig
 - 15. Sachstandsbericht zur Umsetzung der 

Schulbaumaßnahmen
Stadtbezirksbeirat Altwest
03.02., 17.30 Uhr als Videokonferenz:
 - Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung 

der Stadt Leipzig
 - Lebendige Luppe – Projekterweiterung und 

Kostenentwicklung
 - Jahrtausendfeld bis 2022 entwickeln – 

Dialogverfahren durchführen und B-Plan 
aufstellen

 - Leipziger Kleinmesse bewahren und stärken 
– Tradition in die Zukunft führen

 - Erweiterung des Richard-Wagner-Hain
 - Georg-Schwarz-Brücken im Planungsprozess 

weiter qualifizieren ■

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Die Wahl des Migrantenbeirats der Stadt Leip-
zig wird in der Zeit vom 22.03.2021, 8.00 Uhr, 
bis zum 29.03.2021, 8.00 Uhr, als Online-Wahl 
durchgeführt. Als Wahltag im Sinne der Satzung 
über die Wahlordnung für die Mitglieder des Mi-
grantenbeirates der Stadt Leipzig (im folgenden 
Wahlordnung) wurde der 28.03.2021 bestimmt. 
Für den Migrantenbeirat sind 10 Mitglieder zu 
wählen, wobei jeweils ein Sitz für jede der acht 
Regionen vorgesehen ist.
Alle Interessierten werden hiermit aufgefordert, 
Wahlvorschläge (Bewerbungen) für die Wahl 
des Migrantenbeirats einzureichen. Wählbar 
sind Personen, die wahlberechtigt gemäß § 
2 Abs. 1 und 2 der Wahlordnung sind, am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
seit mindestens 3 Monaten in Leipzig ihren 
ständigen Wohnsitz haben und die 
• Ausländerinnen und Ausländer (inklusive 

EU-Bürgerinnen und EU-Bürger) sind, die 
über einen gültigen Aufenthaltstitel oder 
eine Duldung verfügen 

• oder eingebürgerte Personen sowie Spätaus-
siedlerinnen und Spätaussiedler im Sinne des 
§ 4 Bundesvertriebenengesetz sind. 

Wahlvorschläge (vollständig ausgefüllte Be-
werbungsunterlagen) können ab 01.02.2021 
und müssen spätestens bis 11.03.2021, 12.00 
Uhr, beim Vorsitzenden des Wahlausschusses 
schriftlich eingereicht werden. Für die Wahl zum 
Migrantenbeirat sind nur Einzelkandidaten/-
kandidatinnen zugelassen.

Die vollständig ausgefüllten Bewerbungsun-
terlagen können handschriftlich unterschrieben 
zusammen mit einer Kopie des Identitäts-
nachweises per Post (Stadt Leipzig, Referat 
für Migration und Integration, 04092 Leipzig) 
an den Wahlausschuss übersandt werden. 
Wird die Bewerbung fristwahrend vorab per 
E-Mail übersandt (migrantenbeirat@leipzig.
de), müssen die Bewerbungsunterlagen im 
Original spätestens bis zur Sitzung des Wahl-
ausschusses zur Zulassung der Wahlvorschläge 
am 18.03.2021 vorliegen. 
Die Bewerberinnen und Bewerber können 
ihre Bewerbung auch persönlich beim Wahl-
ausschuss abgeben (Stadt Leipzig, Referat für 
Migration und Integration, Otto-Schill-Str. 2, 
1. OG, Eingang Gebäuderückseite) dabei ist 
ein Identitätsnachweis (Personalausweis oder 
anderer Ausweis mit Lichtbild) vorzulegen. Die 
Abgabe der Wahlvorschläge ist zu folgenden 
Zeiten möglich: Mo.-Fr., 8.30-15.30 Uhr.
Für die Bewerbung ist das vom Migrantenbeirat 
erstellte Bewerbungsformular zu verwenden. 
Das Formular ist im Internet unter www.leip-
zig.de/migrantenbeirat im Downloadbereich 
verfügbar. Es kann auch beim Wahlausschuss 
angefordert werden. Die Bewerbung muss 
mindestens den Familiennamen, Vornamen, 
Beruf/Stand, das Geburtsdatum, die Anschrift 
(Hauptwohnung) des Bewerbers/der Bewerbe-
rin, die Herkunftsregion entsprechend § 1 Abs. 
4 Nr. 9 der Wahlordnung, eine Versicherung an 

Eides statt, dass der Bewerber/die Bewerberin 
im Herkunftsstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen ist sowie die Erklärung, dass 
die Bewerbung unwiderruflich ist, enthalten.
Wahlberechtigt gemäß § 2 Absatz 1 und 2 der 
Wahlordnung sind nur Ausländerinnen und 
Ausländer (inklusive EU-Bürgerinnen und EU-
Bürger), welche am Wahltag das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, seit mindestens 3 Monaten in 
Leipzig ihren ständigen Wohnsitz haben und 
über einen gültigen Aufenthaltstitel oder eine 
Duldung verfügen.
Wahlberechtigt sind auf Antrag darüber hinaus 
eingebürgerte Personen sowie Spätaussied-
lerinnen und Spätaussiedler im Sinne des § 4 
Bundesvertriebenengesetz, welche am Wahltag 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit min-
destens 3 Monaten in Leipzig ihren ständigen 
Wohnsitz haben. 
Für eingebürgerte Personen sowie Spätaus-
siedlerinnen und Spätaussiedler im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 der Wahlordnung endet die Frist 
zur Aufnahme in das Wählerverzeichnis am 
07.03.2021. Der Antrag muss mindestens den 
Familiennamen, Vornamen, das Geburtsdatum 
und die Anschrift (Hauptwohnung) sowie die 
Wahlberechtigung belegende Unterlagen in 
Kopie enthalten. 
Das Antragsformular zur Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis steht ab dem 03.02.2021 
unter www.leipzig.de/migrantenbeirat und 
www.leipzig.de/wahlen zum Download zur 

Bekanntmachung der Wahl des Migrantenbeirats
Verfügung. Es kann auch per E-Mail (briefwahl@
leipzig.de) oder telefonisch (0341- 123 2832) 
beim Amt für Statistik und  Wahlen abgefor-
dert werden.
Alle wahlberechtigten Personen, die in das 
Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
in der Zeit bis zum 21.03. 2021 eine schrift-
liche Wahlbenachrichtigung in Briefform. 
Die Wahlbenachrichtigung enthält alle für 
die Online-Wahlteilnahme erforderlichen 
Informationen. Wer bis zum 21. 03.2021 keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss eine Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er/
sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr 
Wahlrecht nicht ausüben kann. Die Berichtigung 
kann in der Zeit vom 22.03. 2021 bis 26. 03. 2021 
schriftlich (Stadt Leipzig, Amt für Statistik und 
Wahlen, 04092 Leipzig) oder durch Erklärung 
zur Niederschrift (Stadt Leipzig, Amt für Sta-
tistik und Wahlen) beantragt werden: 
 Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
 Zimmer 209, Thomasiusstraße 1
 04109 Leipzig
 Mo., 22.03.   9.00-16.00 Uhr
 Di., 23.03.     9.00-18.00 Uhr
 Mi., 24.03.    9.00-16.00 Uhr
 Do., 25.03.    9.00-16.00 Uhr
 Fr., 26.03.     9.00-12.00 Uhr  ■

Referat für Migration und Integration/
Geschäftsstelle des Migrantenbeirats

Amt für Statistik und Wahlen

Bekanntmachungen
Leipziger Amtsblatt
30. Januar 2021 · Nr. 2 9

■ Termine

Der Migrantenbeirat der Stadt Leipzig wird nach 
einem neuen, vom Stadtrat am 7. Oktober 2020 
beschlossenen Wahlverfahren besetzt. Ein Teil des 
Verfahrens ist die Online-Wahl, die vom 21. bis  
29. März sattfindet und zehn Mitglieder von und aus 
der Einwohnerschaft mit Migrationsbiografie wählt 
(siehe nebenstehende Bekanntmachung).
Für weitere sechs Mitglieder wird ein Bewerberver-
fahren durchgeführt.  Bewerben dürfen sich Deutsche 
mit selbsterklärtem Migrationshintergrund, die am 
Wahltag (28.03.2021) das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und seit mindestens drei  Monaten ihren ständi-
gen Wohnsitz in Leipzig haben. Für ihre Aufstellung 
benötigen sie fünf  Unterstützungsunterschriften von 
für die Online-Wahl des Migrantenbeirats wahlbe-
rechtigten Personen. Diese Voraussetzungen gelten 
auch für Ausländer/-innen (inkl. EU-Bürger/-innen), 
die sich bewerben wollen. Eine Kandidatur für die 
Online-Wahl ist dann ausgeschlossen. Stichtag für 
Bewerbungen ist der 11. März 2021. Interessenten 
nutzen bitte die unter www.leipzig.de/migranten  
beirat bereit gestellten Formulare, hier kann auch die 
Wahlordnung eingesehen werden. Der Migrantenbei-
rat ist ein Fachbeirat des Stadtrates Leipzig. Er bringt 
spezifische Sichtweisen und Anregungen der Migran-
tinnen und Migranten in die kommunalpolitischen 
Diskussionen ein und wirkt an den Entscheidungen 
des Stadtrates mit, die Migranten betreffen. Es finden 
neun reguläre Sitzungen im Jahr und bei Bedarf Son-
dersitzungen statt. Weitere Infos: www.leipzig.de/ 
migrantenbeirat/Fragen unter Tel. 1 23 26 81 oder per 
E-Mail: migrantenbeirat@leipzig.de. ■

Stadt Leipzig ruft zur  
Bewerbung für den neuen  

Migrantenbeirat auf
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 Termine

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
07.10.2020 den Feststellungsbeschluss zur 1. Ände-
rung des Flächennutzungsplans (FNP-Änderung) 
in mehreren Bereichen (Vorlage Nr. VII-DS-00396) 
gefasst. Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt 
niedergelegt und kann zu den unten genannten 
Zeiten kostenlos für die Dauer von zwei Wochen 
eingesehen werden.
Die FNP-Änderung wurde von der Landesdirek-
tion Sachsen mit Bescheid vom 02.12.2020, Regist-
riernummer 13/02/2020 genehmigt. Die Erteilung 
der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird die FNP-
Änderung wirksam.
Betroffen sind folgende Änderungen:
1.  Böhlitz-Ehrenberg, ehemaliges Wasserwerk
2.  Schönefeld-Abtnaundorf, Theklaer Straße
3.  Mockau-Nord, Kieler Straße
4.  Thekla, Tauchaer Straße
5.  Plaußig-Portitz, Karl-Moor-Weg
6.  Stötteritz und Mölkau, Mittlerer Ring Südost
7.  Großzschocher, Ortsumgehung Großzscho-

cher
8.  Probstheida und Stötteritz, ÖPNV-Anbin-

dung Klinikstandort Probstheida
9.  Eutritzsch, Städtisches Klinikum St. Georg
10. Unterscheidung von Kleingärten und Dau-

erkleingärten nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB/ 
Sonstigen Gärten.

Sie sind in der Übersichtskarte als Punktmarkie-
rungen 1 – 9 eingetragen, Änderungsbereich 10 
betrifft den gesamten Stadtbereich.
Die Änderung des Flächennutzungsplans mit 
Begründung sowie zusammenfassender Er-
klärung können im Stadtplanungsamt, Neues 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4- 6, 04109 Leipzig, 
Zimmer 498 während der Dienststunden Mo./
Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-
16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangt werden. 
Die zusammenfassende Erklärung beinhaltet, 
wie die Umweltbelange, die Ergebnisse der 
Beteiligungsprozesse und anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten beim Zustandekommen des 
Plans berücksichtigt wurden. Zugleich erfolgt 
hiermit die Neubekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes in der Fassung, die er durch die 
Änderungen seit seiner Bekanntmachung im 
Amtsblatt am 16.05.2015 erfahren hat.

Im Juni 2019 hat die Leipziger Ratsversammlung 
den Teilfachplan Offene Seniorenarbeit beschlos-
sen. Auch in Zukunft soll die wachsende Zahl der 
Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. Offene Seniorentreffs 
mit kostenlosen und kostengünstigen Angeboten 
können hierbei ein wichtiger Anlaufunkt sein.
Der Teilfachplan Offene Seniorenarbeit sieht die 
Weiterentwicklung der Seniorentreffs vor. Die 
Qualität der Begegnungsangebote soll erhöht 
werden. Bauliche Barrieren werden schrittweise 
abgebaut und der Umfang der Beratung er-
weitert. Die Begegnungsangebote sollen in der 
Stadt gleichmäßiger verteilt und in zusätzlichen 
Ortsteilen etabliert werden. 
In Federführung des Sozialamtes wird ein Inter-
essenbekundungsverfahren zur Besetzung neuer 
Standorte der Offenen Seniorenarbeit und der Wei-
terführung etablierter Angebote durchgeführt.
Begegnungsstätte mit 25 Stunden Öffnungszeit 
pro Woche plus Beratung und Koordination
Im Ortsteil Großzschocher soll ab 01.07.2021 ein 
bestehendes Begegnungsangebot im Umfang von 
25 Stunden Öffnungszeit fortgeführt werden. 

Zum Bebauungsplan Nr. 425 „Wohnsiedlung 
Emil-Teich-Straße“ wird die erneute frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.
Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-Süd-
west, im Ortsteil Knautkleeberg-Knauthain, 
westlich der Dieskaustraße zwischen Wild-
entensteig und Nimrodstraße (entsprechend 
kartenmäßiger Darstellung).
Mit dem Bebauungsplan sollen die Vorausset-
zungen für die Entwicklung eines Wohngebie-
tes geschaffen werden. Nach der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Februar 2017 
wurde die städtebauliche Konzeption und der 
Vorentwurf überarbeitet.
Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden 
die Unterlagen zum Vorentwurf des Bebau-
ungsplans vom 02.02.2021 bis 22.02.2021 im 
Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig, Stadtplanungsamt, im Ausstellungs-
bereich vor den Zimmern 496 bis 499, während 
der Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di. 
8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 
Uhr, ausgestellt. 
Am Mittwoch, dem 10.02.2021, um 17.00 Uhr 
findet die Erläuterung der Planung digital im 
Internet statt. Der Link zur Veranstaltung ist 
unter www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell 
zu finden. 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
sind dazu eingeladen und haben Gelegenheit, 
sich zu informieren und zu äußern. Schriftliche 
Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt 
Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, 
telefonische Anfragen an (0341) 123-4948.
Wir weisen darauf hin, dass für den gesamten 
Zeitraum, zur angemessenen Berücksichtigung 

Flächennutzungsplan der Stadt Leipzig, 1. Änderung in  
mehreren Bereichen – Erteilung der Genehmigung

Übersicht zu den Änderungsbereichen der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes in mehreren Berei-
chen in der Stadt Leipzig (Punktmarkierungen)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Die FNP-Änderung ist auch im Internet über das 
Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig unter 
https://ratsinfo.leipzig.de einsehbar (Vorlage 
Nr. VII-DS-00396).

Der Flächennutzungsplan der Stadt Leipzig ist in 
seiner aktuellen Fassung auch über www.leipzig.
de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/
flaechennutzungsplan verfügbar.

Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden 
unbeachtlich:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach 
dem BauGB haben keinen Einfluss auf bestehende 
Rückübertragungsansprüche bzw. Entschädi-
gungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung 
offener Vermögensfragen. Weiterhin wird darauf 
hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehler-

haft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzun-

gen, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 
52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form-

vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 
oder 4 der SächsGemO geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Nach § 4 Abs. 5 der SächsGemO sind diese Vor-
schriften für den Flächennutzungsplan entspre-
chend anzuwenden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Bebauungsplan Nr. 425 „Wohnsiedlung  
Emil-Teich-Straße“, Leipzig-Südwest –  

Erneute Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen 
im Zusammenhang mit der Bewältigung der 
Corona-Pandemie, ein Hygienekonzept umge-
setzt wird und dadurch bei hohem Besucher-
aufkommen Wartezeiten nicht ausgeschlossen 
werden können. 
Auch im Internet sind die Planunterlagen 
verfügbar unter:

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 425 „Wohnsiedlung Emil-Teich-Straße“ (fett umrandet). 
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

- www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell 
- Zentrales Landesportal Bauleitplanung www.

bauleitplanung.sachsen.de
- Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 

https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-
DS-01930). ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Darüber hinaus sollen 15 Stunden Beratung 
angeboten werden. Zusätzlich fallen 5 Stunden 
Koordination für die Stadtbezirke Südwest und 
Süd an. Gefördert wird eine Fachkraft Soziale 
Arbeit im Umfang von 20 Stunden/Woche, 
eine Pädagogische Fachkraft mit 25 Stunden/
Woche sowie eine Assistenzstelle im Umfang 10 
Stunden/Woche.
Die Übernahme von Räumlichkeiten ist eventuell 
möglich.
Begegnungsstätte mit 25 Stunden Öffnungszeit 
pro Woche plus Beratung
Im Ortsteil Möckern soll ab 01.07.2021 ein be-
stehendes Begegnungsangebot im Umfang von 
25 Stunden Öffnungszeit fortgeführt werden. 
Darüber hinaus sollen 15 Stunden Beratung an-
geboten werden. Gefördert wird eine Fachkraft 
Soziale Arbeit im Umfang von 40 Stunden/
Woche sowie eine Assistenzstelle im Umfang 10 
Stunden/Woche.
Die Übernahme von Räumlichkeiten ist eventuell 
möglich.
Begegnungsstätte mit 25 Stunden Öffnungszeit 
pro Woche

Interessenbekundungsverfahren für Begegnungsstätten  
für Seniorinnen und Senioren

Tagesordnungen für die nachstehend 
aufgeführten Sitzungen der Ortschaftsrä-
te lagen zu Redaktionsschluss teilweise 
nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen besuchen Sie bitte www.
leipzig.de 
Sitzung des Ortschaftsrates Seehausen am 
02.02., 19.00 Uhr im Gasthof Hohenheida, Am 
Anger 42
 - Informationen zum Breitbandausbau
 - Vorbereitung Frühjahrsputz
 - Informationen zur Photovoltaikanlage auf 

der Deponie Seehausen
Sitzung des Ortschaftsrates Lindenthal am 
02.02., 19.00 Uhr 
Sitzung des Ortschaftsrates Böhlitz-Ehrenberg 
am 04.02.2021 um 18.30 Uhr, in der Große Eiche, 
Großer Saal, Leipziger Straße 81
- Bürgerhaushalt vs. Eingemeindungsvertrag 
- Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter 

für den Vermittlungsausschuss
- Petition Schlobachshof
- Verwaltungsstandpunkt Petition Schlo-

bachshof
- Stellungnahme PFS Flughafen Leipzig
Sitzung des Ortschaftsrates Engelsdorf am 
08.02., 19.00 Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Rückmarsdorf am 
09.02.2021 um 19 Uhr, in Form einer Videokon-
ferenz, Zugang: https://www.or-rueckmarsdorf.
de/live.htm
- Protokollkontrolle 68. Sitzung vom 

12.01.2021 
- Auswertung Ratsversammlung Januar 2021 
- Stellungnahme OR Rückmarsdorf zum Plan-

feststellungsverfahren (PFV) für den Ausbau 
des Frachtflughafens Leipzig-Halle

- Vorstellen Petition Schlobachshof – kein 
Abriss ohne Konzept 

- Sonstiges / Fragestunde / Aktuelles 
Sitzung des Ortschaftsrates Holzhausen am 
11.01., 19.30 Uhr ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

In Leutzsch (Start 01.07.2021) sowie in den 
Ortsteilen Schönefeld-Abtnaundorf und Anger-
Crottendorf (Start 01.10.2021) soll unterjährig 
jeweils eine Begegnungsstätte mit 25 Stunden 
Öffnungszeit pro Woche entstehen. Gefördert 
wird jeweils eine Pädagogische Fachkraft mit 25 
Stunden/Woche sowie eine Assistenzstelle mit 
10 Stunden/Woche.
Zu den Aufgaben der Träger gehören insbe-
sondere:
- Sicherstellen der Öffnungszeiten
- Konzeption und Durchführung von niedrig-

schwelligen Angeboten im offenen Bereich 
(kostenfrei, ohne Anmeldung)

- Planung von Kursen, Veranstaltungen, Zirkeln
- Koordination Freiwilliges Engagement
- Sicherstellung der Prozessqualität: Öffentlich-

keitsarbeit, Kooperation und Netzwerkarbeit, 
Qualitätssicherung, Verwaltung

- Für die Beratung: Individuelle Beratung zu 
zielgruppenspezifischen Themen sowie Kon-
zeption und Durchführung themenzentrierter 
Angebote für Gruppen

- Für die Koordination: Netzwerkarbeit in zwei 

Stadtbezirken, Organisation von Netzwerk-
treffen, Zusammenarbeit mit dem Sozialamt 

Grundlage der Förderung von Angeboten bei 
freien Trägern ist die Fachförderrichtlinie der 
Stadt Leipzig zur Vergabe von Zuwendungen 
im Verantwortungsbereich des Sozialamtes 
vom 12.04.2017 in Verbindung mit der Rahmen-
richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der 
Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung 
stehende Stellen (Zuwendungsrichtlinie) vom 
18.05.2016.
Informationen zu den Fachinhalten, insbesondere 
den Aufgaben innerhalb der Module „Begeg-
nung“, „Beratung“ und „Koordination“, Hin-
weise zur Barrierefreiheit sowie Informationen 
zu förderfähigen Sachkosten, Eigenmittelanteilen 
und Qualifikationsanforderungen an hauptamtli-
che Mitarbeiter/-innen finden Sie im Teilfachplan 
Offene Seniorenarbeit.
Für das Verfahren sind einzureichen: 
- eine Leistungsbeschreibung für die jeweiligen 

Module gemäß Vorlage des Sozialamtes
- eine Kurzkonzeption (Ausrichtung des An-

gebotes, geplante Inhalte)

- eine formlose Aufstellung der Kostenrechnung 
(Einnahmen und Ausgaben) unter Beachtung 
der o.g. Grundlagen (Fachförderrichtlinie, 
Rahmenrichtlinie und dem Teilfachplan Of-
fene Seniorenarbeit) 

Sofern nicht anders angegeben, fällt die Suche 
nach einer geeigneten Immobilie spätestens 
nach Zuschlag in den Aufgabenbereich des 
Trägers. Sollten bereits Räumlichkeiten für 
die Durchführung des Angebotes / der 
Angebote vorhanden oder angedacht sein, 
reichen Sie bitte auch hierzu aussagekräftige 
Unterlagen ein (insbesondere im Hinblick 
auf Barrierefreiheit, verfügbarer Nutzungs-
zeitraum, Angaben zu anderen Nutzern, 
Miet- oder Einmietungskosten und falls vor-
liegend Grundriss und Fotos zum geplanten 
Mietobjekt).
Alle Unterlagen und Hinweise zum weiteren 
Verfahren erhalten Sie vom Sachgebiet Offene 
Seniorenarbeit. Dieses erreichen Sie unter:
Mail:  offene.seniorenarbeit@leipzig.de
Tel. 1 23 45 97.
Einreichungsfrist ist der 22.03.2021. ■

Aktuelle Informationen der Fahrerlaubnis- und 
Kfz-Zulassungsbehörde über Änderungen im 
Zusammenhang mit Corona sowie Gesetzes-
änderungen im Jahr 2021.
• Durch den Beigeordneten für Umwelt, 

Klima, Ordnung und Sport wurde die 
Gebührenfreiheit für Coronabedingte Frist-
verlängerungen festgelegt. Damit wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass aufgrund 
der weitreichenden Einschränkungen im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus 
fahrerlaubnisrechtliche Fristen häufig nicht 
eingehalten werden können. 

• In Bezug auf das Fahrerlaubnisrecht hat das 
Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr Ausnahmeregelungen 
bekanntgegeben. Diese finden Sie auf der 
Internetseite des Freistaates Sachsen https://
lasuv.sachsen.de/cps/rde/lasuv/ unter der 
Rubrik „Hinweise zur Sächsischen Corona-
Schutz-Verordnung“ sowie unter www.
leipzig.de/fahrerlaubnis. Diese beinhalten 
u. a. Regelungen für die Verlängerung 
von Fahrerlaubnissen, die Eintragung der 
Berufskraftfahrerqualifikation und die Ver-
fallsfristen von Ausbildung, Prüfung und 
Fortbildungspflichten.

Gesetzes- und Gebührenänderungen 
in der Fahrerlaubnis- und  

Kfz-Zulassungsbehörde Leipzig
• Die Gebühren im Fahrerlaubniswesen 

wurden aufgrund einer Änderung der 
Gebührenordnung für Maßnahmen im 
Straßenverkehr zum 01.01.2021 angepasst. 
Die aktuellen Gebühren finden Sie auf 
der Internetseite der Stadt Leipzig unter 
https://www.leipzig.de/buergerservice-
und-verwaltung/aemter-und-behoerden-
gaenge/behoerden-und-dienstleistungen/
dienstleistung/beantragung-eines-neuen-
fuehrerscheins-fuer-staatsangehoerige-
der-eudes-ewr-5cd9391f8a8f3/.

• Im Bereich der Kfz-Zulassung wurde fest-
gelegt, dass es keine Ausnahmen für techni-
sche Untersuchungen an Kraftfahrzeugen 
gibt. Die regelmäßige Inspektion der Fahr-
zeugsicherheit stellt einen Schwerpunkt 
der Verkehrssicherheit dar. Werkstätten 
und Standorte von Prüforganisationen sind 
wichtige Bestandteile der kritischen Infra-
struktur. Das Landesamt für Straßenbau 
und Verkehr Sachsen weist deshalb darauf 
hin, dass keine Sonderregelungen für die 
Durchführung der Hauptuntersuchung 
erlassen wurden. Weitere Informationen 
finden Sie unter: https://www.lasuv.
sachsen.de. ■
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Die Untere Landwirtschaftsbehörde hat über 
die Genehmigung zum Verkauf der nachste-
henden Grundstücke nach dem Grundstück-
verkehrsgesetz (GrdstVG vom 28.07.1961, 
zuletzt geändert am 27.11.2008, BGBl. I S. 
2586) zu entscheiden:

Gemarkung
(Gemeinde)

Flurstücks-
Nr.

Größe     
in ha

Nutzungsart gem. Angaben im    
Vertrag / Katasterkarte

Krostitz Flur 1 (Krostitz) 410           4,5563 Landwirtschaftsfläche

Krostitz Flur 1 (Krostitz) 411           3,6049 Landwirtschaftsfläche

Krostitz Flur 1 (Krostitz) 59            0,2760 Landwirtschaftsfläche

Krostitz Flur 3 (Krostitz) 21            4,0700 Landwirtschaftsfläche

Krostitz Flur 3 (Krostitz) 23            6,8860 Landwirtschaftsfläche

Mark Neblitz 
(Stadt Leipzig) 1             3,2342 Landwirtschaftsfläche

Leistungsfähigen land- und forstwirtschaft-
lichen Unternehmen, die zur Aufstockung 
ihres Betriebes am Erwerb der Grundstücke 
interessiert wären, wird Gelegenheit gege-
ben, dem Landratsamt Nordsachsen, Amt 
für Wirtschaftsförderung und Landwirt-

Arbeitgeber müssen Anzeigen für die Be-
schäftigung schwerbehinderter Menschen 
bis zum 31.03.2021 erstatten. Gleiches gilt für 
die Zahlung der Ausgleichsabgabe, die sich ab 
01.01.2021 erhöht.
Meldung bis 31.03.2021 – Verlängerung nicht 
möglich
Arbeitgeber mit durchschnittlich mindestens 
20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, 
auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. 
Zur Überprüfung der Beschäftigungspflicht 
haben diese Arbeitgeber ihre Beschäftigungs-
daten bis 31.03.2021 der Agentur für Arbeit 
anzuzeigen. Diese Frist kann nicht verlängert 
werden. Die BA prüft auf gesetzlicher Grund-
lage, ob die Beschäftigungspflicht erfüllt ist. 
Die Beschäftigungspflicht gilt auch für Unter-
nehmen, die im laufenden Jahr von Kurzarbeit 
betroffen waren. Sofern die Beschäftigungs-
quote nicht erfüllt ist, müssen Arbeitgeber 
gleichzeitig eine Ausgleichsabgabe an die 
Integrations-/Inklusionsämter zahlen. 
Anzeigen elektronisch am schnellsten
Um die Anzeige zu erstellen, können Un-
ternehmen und Arbeitgeber die kostenfreie 
Software IW-Elan nutzen. Diese steht auf der 
Homepage www.iw-elan.de  unter der Rubrik 
„Download“ zur Verfügung oder kann als 
CD-ROM unter der Rubrik „Service“ bestellt 
werden. Falls eine Ausgleichsabgabe gezahlt 

In der Gemeinde Leipzig, Gemarkung Stötteritz, 
wurden an den Flurstücken: 842, 213/1, 212, 215 
die Flurstücksgrenzen durch eine Katasterver-
messung bestimmt und abgemarkt. Allen be-
troffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten  
werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung  
und Abmarkung durch Offenlegung bekannt 
gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe 
von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt 
sich aus § 17 der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Inneren zur Durchfüh-
rung des sächsischen Vermessungsgesetzes 
(Durchführungsverordnung zum Sächsischen 
Vermessungs- u. Katastergesetz – SächsVerm-
KatG) vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 275).
Die Ergebnisse liegen ab dem 11.02.2021 bis 
zum 11.03.2021 in meinen Geschäftsräumen: 
Dieskaustraße 169 in 04249 Leipzig, Montag 
bis Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr, zur Ein-

Anlass der Grenzbestimmung ist eine, in der 
Gemeinde Leipzig, Gemarkung Stötteritz, 
beantragte Zerlegung am Flurstück 213/1.
Betroffen sind die Flurstücke: 842, 213/1, 
215, 212
Empfänger:
Grundstückseigentümer und Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sowie deren Verfü-
gungsberechtigte und Bevollmächtigte der 
oben aufgeführten Flurstücke.
Gesetzliche Grundlage:
Gemäß § 15 Abs.4 der Durchführungsver-
ordnung zum Sächsischen Vermessungsge-
setz (SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 
(SächsGVBl. Nr. 7/2011, S.275) erfolgt die 
Ankündigung des Grenztermins öffentlich. 
Die Grenzen der oben genannten Flurstücke 
sollen durch eine Katastervermessung nach § 
16 nach dem Gesetz über das amtliche Vermes-
sungswesen und das Liegenschaftskataster 
im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermes-
sungs und Katastergesetz – SächsVermKatG) 
vom 29.01.2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das 
zuletzt durch das Gesetz vom 24. Mai 2019 

Über die Genehmigung der Veräußerung des 
nachstehenden Grundstückes ist nach § 2 des 
Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbs-
bedürftiger, erwerbsbereiter und erwerbstätiger 
Landwirt für das Grundstück vorhanden ist.
 Gemarkung:  Hänichen
 Flurstück: 94/1, 0,6257 ha Ackerland
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des Grundstückes interessiert wä-
ren, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, 
Sachgebiet Genehmigungen/zentrale Be-
standsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe 
des AZ.: 23.43/be-23.17.02 und der Reg. Nr.: 
0002/21 bis zum 12.02.2021 ihr Erwerbsinter-
esse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, 
welchen Preis sie bei einer eventuell gegebenen 
Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. ■

Über die Genehmigung der Veräußerung des 
nachstehenden Grundstückes ist nach § 2 des 
Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbs-
bedürftiger, erwerbsbereiter und erwerbstätiger 
Landwirt für das Grundstück vorhanden ist.
 Gemarkung:  Lindenthal
 Flurstück: 171, 4,2780 ha Ackerland
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des Grundstückes interessiert wä-
ren, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, 
Sachgebiet Genehmigungen/zentrale Be-
standsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe 
des AZ.: 23.43/be-23.17.02 und der Reg. Nr.: 
0015/21 bis zum 18.02.2021 ihr Erwerbsinter-
esse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, 
welchen Preis sie bei einer eventuell gegebenen 
Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. ■

Die Landesdirektion Sachsen führt auf Antrag 
der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 
für das oben genannte Vorhaben ein Plan-
feststellungsverfahren nach § 28 und § 29 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in Ver-
bindung mit § 73 des Verwaltungsverfahrens- 
gesetzes (VwVfG) durch.
Die Ratzelstraße befindet sich im Westen von 
Leipzig zwischen Lausener Straße am See und 
Brünner Straße / Diezmannstraße. Gegenstand 
des Vorhabens ist der barrierefreie Ausbau der 
Haltestelle „Hermann-Meyer-Straße sowie 
die grundhafte Erneuerung der Gleisanlagen 
einschließlich der Bahnstrom- und Niederspan-
nungsanlagen. Hierbei ist auch eine Erneuerung 
des Gleisdreiecks Hermann-Meyer-Straße und 
der Gleisüberfahrt am Ende der Straßenbahnhal-
testelle „Schönauer-/Ratzelstraße“ vorgesehen. 
Vorhandene Wandbefestigungen an privaten 
Gebäuden werden erneuert, einige Flächen für 
das Aufstellen von Verteilerschränken vorüber-
gehend in Anspruch genommen bzw. dinglich 
gesichert oder erworben. 
Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung gemäß § 5 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Die 
Vorhabenträgerin hat die entscheidungser-
heblichen Unterlagen über die Auswirkungen 
des Vorhabens vorgelegt, die Bestandteil der 
nachfolgend aufgeführten Auslegungsunter-
lagen sind:

Unterlage 
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

Teil A - Vorhabensbeschreibung

01 Erläuterungsbericht 

Teil B - Planteil

02 Übersichtskarte

03 Übersichtslagepläne 

05 Lageplan

06 Höhenpläne

07 Lagepläne der Immissionsschutzmaßnahmen

10
10.1
10.2

Grunderwerb
Grunderwerbsplan
Grunderwerbsverzeichnis

11
11.1
11.2

Regelungen
Lageplan zum Regelungsverzeichnis
Regelungsverzeichnis

Teil C – Untersuchungen, weitere Pläne, Skizzen

14 Querschnitte

16
16.1

Sonstige Pläne
koordinierter Leitungsplan

17 Immissionstechnische Untersuchung

19-1 Einzelfallprüfung nach UVPG

20 Geotechnische Untersuchungen

21
21-1
21-2

Sonstige Gutachten
Bauzeitliche Verkehrsführung, Erläuterungsbericht
Bauzeitliche Verkehrsführung, Übersichtsplan

Teil D - Nachweise

23 Verkehrssicherheit – Lageplan Hüllkurvennachweis
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Die Bekanntmachung sowie die Antragsunter-
lagen (Zeichnungen und Erläuterungen) sind 
in der Zeit vom 01.02.2021 bis 01.03.2021 auf 
der Internetseite der Landesdirektion Sachsen 
unter http://www.lds.sachsen.de/bekanntma-
chung (Rubrik Infrastruktur -Straßenbahnen) 
einsehbar. 
Außerdem liegen die Antragsunterlagen im 
vorgenannten Zeitraum auch in der Stadt 
Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-
Ring 4-6, Stadtplanungsamt, Zimmer 498 

zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 
Uhr, Di.: 8.00-18.00 Uhr, Do.: 8.00-16.00 Uhr,  
Fr.: 8.00-12.00 Uhr zur allgemeinen Einsicht-
nahme aus.
Die Einsichtnahme in die ausgelegten Unterla-
gen, ist eine „Einsichtnahme in Unterlagen, die 
nach den geltenden Vorschriften auszulegen 
oder niederzulegen sind“ (§ 2b Satz 1 Nr. 9 
Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – 
SächsCoronaSchVO). Die Einsichtnahme stellt 
daher einen triftigen Grund zum Verlassen der 
Unterkunft dar. 
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 

berührt werden, kann bis spätestens zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 
-  bis einschließlich 15. März 2021 - bei der  
Landesdirektion Sachsen (Postanschrift: 
Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz) 
oder der Dienststelle in Leipzig, Braustraße 
2, 04107 Leipzig, bzw. bei der Stadt Leipzig, 
Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, Einwen-
dungen gegen den Plan schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift erheben. 

 Einwendungen können auch elektronisch, 
aber nur mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur unter der E-Mail-Adresse 
post@lds.sachsen.de erhoben werden; Ein-
wendungen, die nur elektronisch übermit-
telt werden (z. B. E-Mail ohne qualifizierte 
elektronische Signatur), sind unwirksam und 
bleiben daher unberücksichtigt.

 Die Einwendung muss den geltend gemach-

ten Belang und das Maß seiner Beeinträchti-
gung erkennen lassen. Nach Ablauf der Frist 
sind alle Einwendungen ausgeschlossen (§ 
73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG in Verbindung mit 
§ 29 Abs. 4 Satz 1 PBefG). 

 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Per-
sonen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender 
Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite ein Unterzeichner mit 

Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter 
der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. 
Andernfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient 
auch der Benachrichtigung der Vereini-
gungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG in 
Verbindung mit § 1 Satz 1 des Gesetzes zur 
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und 
des Verwaltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) von der 
Auslegung des Plans. 

3. Die Anhörungsbehörde kann von einer 
förmlichen Erörterung der rechtzeitig erho-
benen Stellungnahmen und Einwendungen 
absehen (§ 29 Abs. 1a Nr. 5 PBefG). 

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er 
ortsüblich bekannt gemacht. 

 Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen 
erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Ein-
wendungen der Vertreter im Sinne von Nr. 
1 dieser Bekanntmachung, werden von dem 
Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr 
als 50 derartige Benachrichtigungen vorzu-
nehmen, können diese durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 

4. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten 
ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, 
die der Planfeststellungsbehörde zu über-
geben ist.

5. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn ver-
handelt werden. Das Anhörungsverfahren 
ist mit Abschluss des Erörterungstermins 
beendet. Der Erörterungstermin ist nicht 
öffentlich.

6. Kosten, die durch die Einsichtnahme in die 
Planunterlagen, die Erhebung von Einwen-
dungen, die Teilnahme am Erörterungster-
min oder durch eine Vertreterbestellung 
entstehen, werden nicht erstattet.

7. Entschädigungsansprüche, soweit über sie 
nicht in der Planfeststellung dem Grunde 
nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem 
Erörterungstermin, sondern in einem geson-
derten Entschädigungsverfahren behandelt.

8. Über die Einwendungen wird nach Ab-
schluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde (Landesdirektion 
Sachsen) entschieden. 

9. Vom Beginn der Auslegung der Pläne tritt 
für die vom Plan betroffenen Flächen die 
Veränderungssperre nach § 28a Abs. 1 PBefG 
in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem 
Zeitpunkt der Trägerin des Vorhabens ein 
Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen 
Flächen zu (§ 28a Abs. 3 PBefG). 

Datenschutzhinweise gemäß Artikel 13 und 
14 der Datenschutz-Grundverordnung 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äuße-
rungen oder der Erhebung von Einwendungen 
stellen sie der Landesdirektion Sachsen Perso-
nen bezogene Daten zur Verfügung. Die Lan-
desdirektion Sachsen erhebt solche Daten auch 
bei Meldebehörden, Grundbuchämtern und im 
Handelsregister. Diese Daten werden von der 
Landesdirektion Sachsen in Erfüllung ihrer 
Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmungen 
zum Datenschutz verarbeitet. Die Daten werden 
der Vorhabenträgerin übermittelt. Die entspre-
chenden datenschutzrechtlichen Informationen 
nach Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 
Abs. 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), insbesondere welche Rechte Ihnen 
diesbezüglich zustehen, erfahren Sie unter dem 
folgenden Link: https://www.lds.sachsen.
de/datenschutz (–>Unterlagen –>Planfeststel-
lungsverfahren Infrastruktur). Der behördliche 
Datenschutzbeauftragte der Landesdirektion 
Sachsen ist wie folgt erreichbar: Datenschutzbe-
auftragter der Landesdirektion Sachsen, 09105 
Chemnitz; E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de; 
Telefon: +49 371/532-0. ■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Öffentlicher Hinweis – Reg.-Nr. 11/2021
Information an Landwirte  

und Landwirtschaftsbetriebe
schaft, 04855 Torgau bis zum 11.02.2021 ihr 
Erwerbsinteresse schriftlich zu bekunden 
und mitzuteilen, welchen Preis sie bei einer 
eventuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit 
anbieten würden.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass 

sichtnahme bereit. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 5 
SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse der 
Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 
18.03.2021 als bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Tele-
fonnummer 9 80 06 11 zur Verfügung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenz-
bestimmung und Abmarkung können die be-
troffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwer-
den der Bekanntgabe Widerspruch einlegen.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei mir oder dem Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, 
Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. ■
Leipzig, den 14.01.2021

gez. Sylvia Scheffer, 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

(SächsGVBl.S.431), geändert worden ist, in  der  
jeweils  geltenden Fassung, bestimmt werden.
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungs-
verfahren im Sinne des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. S.102). 
Die oben benannten natürlichen oder juris-
tischen Personen sind Beteiligte des Verwal-
tungsverfahrens. 
Der Grenztermin ist die im § 28 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes vorgesehene 
Anhörung Beteiligter zu den entscheidungs-
erheblichen Tatsachen. Dabei wird den Betei-
ligten der ermittelte Grenzverlauf an Ort und 
Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss 
erhalten Sie im Rahmen des §16 Abs. 3 des 
Sächsischen Vermessungs-u. Katastergesetzes 
Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Begehung:
Der Grenztermin findet am 10.02.2021 um 
10:00 Uhr statt. 
Treff: Leipzig, vor dem Grundstück: Holz-
häuser Straße 87 statt.

Für den Fall ihres Erscheinens zum Grenz-
termin werden die Beteiligten gebeten, ihren 
Personalausweis oder Reisepass mitzubrin-
gen. Sie können sich auch durch einen Bevoll-
mächtigten vertreten lassen. Dieser muss sich 
ebenfalls ausweisen und eine vom jeweiligen 
Beteiligten unterschriebene schriftliche Voll-
macht vorlegen. Flurstücksgrenzen können 
auch ohne Anwesenheit der Beteiligten oder 
eines Bevollmächtigten bestimmt werden. 
Das Ergebnis der Grenzbestimmung und die 
Abmarkung wird in diesem Amtsblatt durch 
Offenlegung bekannt gegeben. 
Hinweis: Bitte bringen Sie eigenes Schreib-
gerät mit und halten den vorgeschriebenen 
Mindestabstand ein.
Kontakt:
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Frau Dipl.-Ing.(FH) Sylvia Scheffer
Dieskaustraße 169, 04249 Leipzig, Telefon: 
9 80 06 11, Fax: 9 80 06 12. ■
Leipzig, den 14.01.2021

gez.: Dipl.-Ing. (FH) S. Scheffer, 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

werden muss, kann dies ebenso über die Soft-
ware berechnet werden.
Ausgleichsabgabe erhöht sich ab 01.01.2021
Kommen Arbeitgeber der Beschäftigungs-
pflicht nicht nach, ist eine so genannte Aus-
gleichsabgabe zu zahlen. 
Diese Abgabe wird auf Grundlage der jah-
resdurchschnittlichen Beschäftigungsquote 
ermittelt. Diese Abgabe wird nicht pauschal 
erhoben, sondern ist gestaffelt. 
Ab 01.01.2021 erhöhen sich die Ausgleichsab-
gaben wie folgt: 
Beschäftigungsquote Höhe der Abgabe  
     je Monat und unbesetz- 
     tem Arbeitsplatz
3 bis unter 5 Prozent  von 125 auf 140 Euro
2 bis unter 3 Prozent von 220 auf 245 Euro
unter 2 Prozent  von 320 auf 360 Euro
Die Erhöhung wirkt sich allerdings erst im Jahr 
2022 aus, da diese für unbesetzte Arbeitsplätze 
im Jahr 2021 entrichtet wird. 
Für die Ausgleichsabgabe, die im Jahr 2021 
für das Jahr 2020 zu entrichten ist, gelten noch 
die alten Sätze. 
Die Mittel der Ausgleichsabgabe werden zur 
Förderung der Teilhabe von schwerbehinder-
ten Menschen verwendet. 
Darunter zählt etwa die Einrichtung eines 
Arbeitsplatzes oder die Förderung eines 
schwerbehinderten Menschen mit einem 
Eingliederungszuschuss. ■

Offenlegung von Ergebnissen einer  
Grenzzerlegung und Abmarkung 

Gemäß § 17 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen 
Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVermKatG  

in der jeweils geltenden Fassung

Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins

Öffentlicher Hinweis zur  
Veräußerung von landwirt-
schaftlichen Grundstücken

Öffentlicher Hinweis zur  
Veräußerung von landwirt-
schaftlichen Grundstücken

Meldepflicht: Anzeigen zur Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen bis zum 31.03.2021
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die Mitteilung eines Erwerbsinteressenten 
keinerlei Erwerbsansprüche begründet und 
den Absender nicht zum Beteiligten am Ver-
waltungsverfahren macht. ■

Rentzsch, SGL Landwirtschaft
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der 
Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbehörde 
am  unter dem Aktenzeichen 63-2020-007916-SB-
63.40-SGR einen Bescheid mit folgendem verfü-
genden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Er-

weiterung des Aldi-Marktes:  Anbau Backwa-
renraum und Erweiterung der Verkaufsfläche 
Riesaer Straße 30“, Leipzig Gemarkung Stünz, 
Flurstücke 122/1, 122/3 im Genehmigungs-
verfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 
(Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in 
der Baugenehmigung aufgeführten und mit 
der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landes-
direktion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die 

Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) 
in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 21.12.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-013010-BV-63.30-HAU einen Bescheid mit 
folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung ein-

zelner Fragen für das Vorhaben: „Neubau 
von zwei Wohnhäusern (Vorderhaus und 
Hinterhaus) mit Kellergeschoss und Tiefgarage 
sowie denkmalgerechte Revitalisierung der 
historischen Boxerhalle mit neuem Anbau Drei-
lindenstraße“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, 
Flurstücke 301, 302, 303, 303a ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem 
Vorbescheid aufgeführten und mit der Ent-
scheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.

Gemäß § 70 Abs. 4 der Sächsischen Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) 
in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 13.01.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-013995-VV-63.42-CLB einen Bescheid mit 
folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Errichtung eines Leuchtwerbeschildes sowie 
Anbringung von Schaufensterbeklebungen am 
Objekt Karl-Liebknecht-Straße 131“, Leipzig

 Gemarkung Leipzig, Flurstück 2505t, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 SächsBO 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält einen Auflagen-
vorbehalt.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in 
der Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
stätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben:  „Erweiterung des Aldi-Marktes –  

Anbau Backwarenraum und Erweiterung der Verkaufsfläche Riesaer Straße 30“, Leipzig  
Gemarkung Stünz, Flurstücke 122/1, 122/3

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung eines Vorbescheids für das Vorhaben: „Neubau von zwei Wohnhäusern  

(Vorderhaus und Hinterhaus) mit Kellergeschoss und Tiefgarage sowie  
denkmalgerechte Revitalisierung der historischen Boxerhalle  

mit neuem Anbau Dreilindenstraße“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstücke 301, 302, 303, 303a

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Errichtung eines Leuchtwerbeschildes sowie Anbringung von Schaufensterbeklebungen  
am Objekt Karl-Liebknecht-Straße 131“, Leipzig Gemarkung Leipzig, Flurstück 2505t

barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 

Der Widerspruch kann auch mittels absenderbe-
stätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden. Die Frist wird auch gewahrt, 
wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die Eigen-

tümer benachbarter Grundstücke (Nachbarn) 
gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl der Nachbarn, denen der 
Vorbescheid zuzustellen ist, durch diese Bekannt-
machung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn 
gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung als 
bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Ge-
bäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von 
der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim 
zuständigen Verfahrensmanager bzw. Verfahrens-
managerin unter der Telefon:1 23 52 37 gebeten. ■

spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landes-
direktion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung erfolgt 

gemäß § 70 Abs. 4 SächsBO auf Grund des-
sen, dass die genehmigte Leuchtwerbeanlage 
geeignet sein kann, die Allgemeinheit oder die 
Nachbarschaft zu beeinträchtigen. Aus diesem 
Grunde hat der Bauherr einen Antrag auf 
öffentliche Bekanntmachung nach § 70 Abs. 4 
SächsBO gestellt. 

-  Mit Ablauf einer Frist von einem Monat nach der 
Bekanntmachung des Bauvorhabens sind alle 
öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen 
das Bauvorhaben ausgeschlossen (§ 70 Abs. 4 
Satz 3 SächsBO)

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt (§ 70 Abs. 4 Satz 4 SächsBO).

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim 
zuständigen Verfahrensmanager bzw. Verfahrens-
managerin unter der Telefonnummer:1 23 51 77 
gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 11.11.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-004619-VV-63.30-JBE einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1 Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tief-
garage Hüfnerstraße 23“, Leipzig, Gemarkung 
Wahren, Flurstück 263/23 im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 
200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:  Das Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.01.2021 
unter dem Aktenzeichen 63-2020-012485-BV-
63.42-MAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen: 
(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung 

einzelner Fragen für das Vorhaben: „Neu-
bau von zwei Mehrfamilienhäusern im 
Hinterhof, eines davon mit Doppelparkern 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben:  
„Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage  

Hüfnerstraße 23“, Leipzig, Gemarkung Wahren, Flurstück 263/23

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines  

Vorbescheides für das Vorhaben: „Neubau von zwei  
Mehrfamilienhäusern im Hinterhof, eines davon mit  

Doppelparkern und dreigeschossig mit Dachterrasse, eines  
davon zweigeschossig plus Dachgeschoss  Bornaische  

Straße 33“, Leipzig Gemarkung Connewitz, Flurstück 463t

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der 
Widerspruch innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Landesdirektion Sachsen, 
Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstü-
cke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 
1 SächsBO wird aufgrund der großen 
Anzahl der Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 51 85 gebeten. ■

und dreigeschossig mit Dachterrasse, eines 
davon zweigeschossig plus Dachgeschoss  
Bornaische Straße 33“, Leipzig Gemarkung 
Connewitz, Flurstück 463t  ist erteilt. 

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in 
dem Vorbescheid aufgeführten und mit der 
Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden. 
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird. 
Hinweise zur Bekanntmachung: 
Die Zustellung des Vorbescheides an die Ei-
gentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen der Vorbescheid zuzustellen ist, durch 
diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO. 
Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn 
gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung als 
bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO. 
Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn. 
Den vollständigen Bauvorbescheid und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 89 27 gebeten.  ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
1 23 89 26 gebeten. ■

Satzungen, Verordnungen, Regelungen:
www.leipzig.de/stadtrecht

Ratsinformationssystem:

https://ratsinfo.leipzig.de
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Gemäß § 70 (3) Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 18.01.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-007974-VV-63.20-ESC einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Erweiterung Dachgeschosswohnung 
Tschaikowskistraße 22“, Leipzig, Gemar-
kung Leipzig, Flurstück 2090s im Geneh-
migungsverfahren nach § 63 SächsBO 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, 
Abteilung Zentrum / Sonderbauten, Sach-
gebiet Zentrum; Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absen-

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 15.01.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-009562-VV-63.42-AWI einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1)Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

Balkonanlagen Stünzer Straße 2, Leipzig 
Gemarkung Crottendorf, Flurstück 18e im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsi-
sche Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

(2)Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen zugelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO 
von den Anforderungen aus § 6 SächsBO 
(Abstandsflächen) dahingehend, dass die 
Abstandsflächen der Balkonanlage am Ge-
bäudeteil Stünzer Straße gemäß § 67 Abs. 1 
SächsBO abweichend von § 6 Abs. 5 Satz 1 
SächsBO derart verringert werden, dass sie 
entlang der Grundstücksgrenzen (Grenze 
zwischen den Flurstücken Nr. 18/e und 18/f 
der Gemarkung Crottendorf sowie Grenze 
zwischen den Flurstücken Nr. 18/e und 18/m 
der Gemarkung Crottendorf) enden. 

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erweiterung  

Dachgeschosswohnung Tschaikowskistraße 22“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2090s

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Balkonanlagen Stünzer Straße 2, 

Leipzig Gemarkung Crottendorf, Flurstück 18e“

derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 (3) Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Bau- genehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt; § 70 (3) Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Be-
kanntmachung als bewirkt; § 70 (3) Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118 - 136, 
04137 Leipzig, Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden.
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 51 68 gebeten. ■

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2020-012634-VV-63.42-GKA einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ener-

getische Sanierung und Umbau Bestandsbau 
Cichoriusstraße 24“, Leipzig, Gemarkung 
Reudnitz, Flurstück 403 im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 

in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben:  
 „Energetische Sanierung und Umbau Bestandsbau,  
Cichoriusstraße 24, Gemarkung Reudnitz,Fl.-Nr. 403“

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstü-
cke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 
1 SächsBO wird aufgrund der großen 
Anzahl der Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 52 43 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben:  

„Errichtung Dachterrasse im denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus, Brandvorwerkstraße 70“ 
Gemarkung Leipzig, Fl.-Nr. 3723

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach 
§ 70 Abs. 3 der Sächsischen Bauordnung 
über die Erteilung einer Baugenehmigung 
für das Vorhaben „Errichtung Dachterrasse 
im denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus, 
Brandvorwerkstraße 70“, Gemarkung Leip-
zig, Fl.-Nr. 3723.
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere 
Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzei-
chen 63-2020-006886-VV-63.42-GKA einen 
Bescheid mit folgendem verfügenden Teil 
erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
 Errichtung Dachterrasse im denkmal-

geschützten Mehrfamilienhaus Brand-
vorwerkstraße 70, Leipzig Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 3723 im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauord-
nung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden keine 
Abweichungen, Ausnahmen und Befrei-
ungen zugelassen. 

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingun-
gen, Auflagen und Auflagenvorbehalte

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 

Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstü-
cke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 
SächsBO wird aufgrund der großen Anzahl 
der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 52 43 gebeten. ■

Satzungen, Verordnungen, Regelungen:

www.leipzig.de/stadtrecht

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 25.01.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-010818-BV-63.30-JBE einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung ein-

zelner Fragen für das Vorhaben: „Errichtung 
von 2 Balkonen auf bestehenden Erkern, 
Kunadstraße 16“, Leipzig, Gemarkung Eu-
tritzsch, Flurstück 220/1 ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in 
dem Vorbescheid aufgeführten und mit der 
Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die  

Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung 
von 2 Balkonen auf bestehenden Erkern, Kunadstraße 16“,  

Leipzig, Gemarkung Eutritzsch, Flurstück 220/1

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die Ei-

gentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen der Vorbescheid zuzustellen ist, durch 
diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 
Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntma-
chung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Sachbearbeiter unter der 
Telefonnummer: 1 23 51 85 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 51 86 gebeten. ■
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 18.01.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-010231-VV-63.42-ABR einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 
„Neubau Wohngebäude Kurt-Eisner-Straße 
50“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 
3142 im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Ver-
fahren) ist erteilt.
Mit der Baugenehmigung wird folgende Ab-
weichung nach § 67 Abs. 1 SächsBO zugelassen:
Abgewichen wird von § 6 Abs. 3 SächsBO. 
Die Abstandsfläche des neu geplanten Hin-
terhauses überlagert die Abstandsfläche des 
zum Vorderhaus gehörenden Treppenhauses.
Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen. Bestandteil der Baugeneh-
migung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung 
ausgefertigten Bauvorlagen.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 19.01.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-008667-VV-63.22-CHB einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Aufstockung, Umbau und Nutzungsände-
rung zum Facharztzentrum Demmering-
straße 49A“, Leipzig Gemarkung Lindenau, 
Flurstücke 222/4, 222/3 im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen zugelassen :

 1. Abweichung nach § 67 (1) SächsBO von 
der Einhaltung der Abstandsflächen 

  gem. § 6 (2) SächsBO zum Grundstück 
Flurstück 219

 2. Abweichung nach § 67 (1) SächsBO von 
der Einhaltung der Abstandsflächen 

  gem. § 6 (2) SächsBO zum Grundstück 
Flurstück 220

 3. Abweichung nach § 67 (1) SächsBO von 
der Einhaltung der Abstandsflächen 

  gem. § 6 (2) SächsBO zum Grundstück 
Flurstück 225

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingun-
gen, Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Gemäß § 70 (3) Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde am 14.01.2021 unter dem 
Aktenzeichen 63-2020-006478-VV-63.20-ESC 
einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 
Loggien, Aufzug und Mittelgarage, Blumen-
straße 5 a“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstück 4972, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-
fachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abteilung 
Zentrum / Sonderbauten, Sachgebiet Zentrum; 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besuche-
ranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben:  

„Neubau Wohngebäude Kurt-Eisner-Straße 50“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3142

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben:  

„Aufstockung, Umbau und Nutzungsänderung zum Facharztzentrum Demmeringstraße 49A“,  
Leipzig Gemarkung Lindenau, Flurstücke 222/4, 222/3

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben:  

„Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit Loggien, Aufzug und Mittelgarage,  
Blumenstraße 5 a“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 4972

Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstü-
cke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 
1 SächsBO wird aufgrund der großen 
Anzahl der Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 51 69 gebeten. ■

Zentrum/Sonderbauten, SG Sonderbauten; 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besuche-
ranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden.  Es wird vorab um eine 
Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin 
unter der Telefonnummer: 1 23 5165 gebeten. ■

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 (3) Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 (3) 
Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 (3) Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) 
in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 19.01.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-010613-VV-63.20-KKR einen Bescheid mit 
folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Umnutzung von Räumlichkeiten als Feri-
enwohnung Paul-List-Straße 26“, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 1124/5, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen zugelassen: Abweichung 
gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforde-
rungen aus §50 Abs. 1 dahingehend, dass die 
barrierefreie Erreichbarkeit zu der Wohnung 
nicht hergestellt werden kann).

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen.
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in 

der Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/
Sonderbauten, SG Zentrum; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 14.01.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-012657-VV-63.30-SMA einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorha-

ben: „Errichtung einer Werbeanlage im 
Erdgeschoss,Folierung Fenster, auskragen-
des Werbeschild Georg-Schumann-Straße 
206“, Leipzig Gemarkung Möckern, Flur-
stück 226a im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben:  
„Umnutzung von Räumlichkeiten als Ferienwohnung 

Paul-List-Straße 26“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1124/5 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung einer  
Werbeanlage im Erdgeschoss, Folierung Fenster, auskragendes 

Werbeschild Georg-Schumann-Straße 206“, Leipzig,  
Gemarkung Möckern, Flurstück 226a“

118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbe-
stätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landes-
direktion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die 

Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 
3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim 
zuständigen Verfahrensmanager bzw. Verfahrens-
managerin unter der Telefonnummer: 1 23 89 08 
gebeten. ■

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen und 
Auflagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 123 52 39 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

gilt auch gegenüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118 - 136, 
04137 Leipzig, Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden.
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 51 68 gebeten. ■

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
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Aktuelle Ausschreibungen

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A)

Instandsetzung
Vergabenummer: L-66.4-2020-00677
Bezeichnung des Auftrags: Instandsetzung 
Schlachthofbrücke �

Malerarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00711
Bezeichnung des Auftrags: Freiwillige Feuerwehr, 
Gutsweg 2, 04356 Leipzig, Los 317: Malerarbeiten �

Baureinigung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00712
Bezeichnung des Auftrags: Freiwillige Feuerwehr, 
Gutsweg 2, 04356 Leipzig, Los 319: Baureinigung �

Blitzschutz
Vergabenummer: L-65.3-2021-00020
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Zwei-
fachsporthalle Franckestraße 15, 04318 Leipzig, 
Los 408: Blitzschutz �

Starkstrom
Vergabenummer: L-65.3-2021-00001
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Zwei-
fachsporthalle Franckestraße 15, 04318 Leipzig, 
Los 404: Starkstrom �

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A und VgV, VOL/A
EU-weite Offene Vergabeverfahren 

(nach VgV)

Bauwerksabdichtung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00704
Bezeichnung des Auftrags: Hauptfeuerwache 
Goerdelerring 7, Los 325: Bauwerksabdichtung �

Bodenbelagsarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00713
Bezeichnung des Auftrags: Hauptfeuerwache 
Goerdelerring 7, Los 319: Bodenbelagsarbeiten �

Baustrom
Vergabenummer: L-65.3-2020-00705
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grünau, 
Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Modernisierung 
Förderschule, Miltitzer Weg 1, Los 401: Baustrom �

Innentüren
Vergabenummer: L-65.3-2021-00005
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Moderni-
sierung Gymnasium Haus 2, Miltitzer Weg 2, Los 
318: Innentüren �

Starkstromanlagen
Vergabenummer: L-65.3-2021-00022
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, Neubau Sechs-
fachsporthalle, Los 74B: Starkstromanlagen �

Fliesenarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00025
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, OS-A, OS-N, MZK, 
Los 029E: Fliesenarbeiten Sanitär- und Küchen-
bereiche �

Fliesenarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00026
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, OS-N, MZK, Los 
029D: Fliesenarbeiten Flure �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A
1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten Vergabe-

verfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der Download nicht 
erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen Anforde-
rungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte 
an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Schwachstrom
Vergabenummer: L-65.3-2021-00002
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Zwei-
fachsporthalle Franckestraße 15, 04318 Leipzig, Los 
405: Schwachstrom �

Aufzug
Vergabenummer: L-65.3-2021-00003
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Zwei-
fachsporthalle Franckestraße 15, 04318 Leipzig, 
Los 407: Aufzug �

Fernmelde- und Informations-
technische Anlagen

Vergabenummer: L-65.3-2021-00019
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Zwei-
fachsporthalle Bernhard-Göring-Straße 107, 04275 
Leipzig, Los 43: Fernmelde- und Informationstech-
nische Anlagen �

Prallwand
Vergabenummer: L-65.3-2020-00709
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Zwei-
fachsporthalle Bernhard-Göring-Straße 107, 04275 
Leipzig, Los 19: Prallwand �

Stark- und Schwachstrom
Vergabenummer: L-65.3-2021-00004
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestraße 
93, 04249 Leipzig, Los 4.26: Stark- u.  Schwachstrom �

Fliesenarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00024
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, OS-A, Los 029A: Flie-
senarbeiten Flure �

Starkstrom
Vergabenummer: L-65.3-2021-00034
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Moderni-
sierung Gymnasium Haus 2, Miltitzer Weg 2, Los 
405: Starkstrom �

Sporthallenausbau
Vergabenummer: L-65.3-2021-00031
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschu-
le Ihmelsstraße 14, 04315 Leipzig, Neubau 
Sechsfachsporthalle, Los 035: Sporthallen-
ausbau �

Fenster
Vergabenummer: L-65.3-2021-00023
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Hainbu-
chenstraße 13, 04329 Leipzig, Los 311: Fenster – 
Pfosten-Riegel �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOL/A
1.  Ausschreibungen nach VgV und VOL/A werden unter www.evergabe.de veröffentlicht.  Sollte 

der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich elektronisch bis zum geforderten Termin 
einzureichen. Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste Eingangstermin.

3.  Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Zusätzlichen Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen 
ohne freiberufl iche Leistungen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

4.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas-vol@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-2386 bzw. -2376.

https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Sicherheitsdienstleistungen 
Vergabe-Nr.: L-10.61-2020-00641 
Art und Umfang der Leistung: Sicherheitsdienst-
leistungen, Revier- und Schließdienst für das Amt 
für Jugend, Familie und Bildung der Stadt Leipzig �

Scanning-Totalstation
Vergabe-Nr.: L-10.62-2020-00642 
Art und Umfang der Leistung: Kauf und Lieferung 
einer Scanning-Totalstation, inklusive des dazu ge-
hörigen Lieferumfanges und Zubehör. Zusätzlich 
soll bei Lieferung die Inbetriebnahme des Instru-
mentes erfolgen, inklusive einer Einweisung und 
Training für ca. 5-6 Personen vor Ort �

Mobiliar
Vergabe-Nr.: L-EB08-2020-00659 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung und 
Montage von Mobiliar für alle Einrichtungen 
des Verbundes Kommunaler Kinder- und Ju-
gendhilfe �

Sonnenschutzeinrichtungen
Vergabe-Nr.: L-10.61-2020-00676 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung und Re-
paratur von Sonnenschutzeinrichtungen (Lamel-
lenanlagen, Rollos und Maßjalousien) sowie De- 
und Montageleistungen vorhandener Einrich-
tungen �

■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvs-sachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 — 24:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 08:00 — 24:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-

fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer Eingang 
zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den Haupteingang 
in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
30.01.2021
• Pasteur-Apotheke, 04318 Leipzig, Zweinaundorfer Straße 5
• Waldstraßen-Apotheke, 04105 Leipzig, Waldstraße 43
• Apotheke an der Elster, 04229 Leipzig, Zschochersche Str. 46
• Wiesen-Apotheke, 04349 Leipzig, Tauchaer Straße 260
31.01.2021
• Hegel-Apotheke, 04315 Leipzig, Eisenbahnstraße 33
• Kronen-Apotheke, 04155 Leipzig, Wiederitzscher Straße 32 
• Brunnen-Apotheke, 04277 Leipzig, Bornaische Straße 18
06.02.2021
• Delphin-Apotheke, 04157 Leipzig, Lützowstraße 44
• Schwanen-Apotheke, 04317 Leipzig, Riebeckstraße 65
• alpha-Apotheke, 04229 Leipzig, Nonnenstraße 44 
• Apotheke im Löwen-Center, 04178 Leipzig, Miltitzer Straße 13
07.02.2021
• Löwen-Apotheke, 04109 Leipzig, Brühl 52 / Ecke Nikolaistraße
• Saxonia-Apotheke, 04277 Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 167
• Apotheke im Paunsdorf Center, 
 04329 Leipzig, Paunsdorfer Allee 1
• Bären-Apotheke, 04207 Leipzig, Selliner Straße 13 - 15
Apotheken-Notdienst im Internet unter: https://www.apotheken-
umschau.de/Apotheken-Notdienst
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆  08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21

■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Montag: 18:00 – 19:30 Uhr Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Al-
ternative II“ Tram 4/7 Reudnitz/Köhlerstr.; Kontakt: Chrissi 0163 
9092741, leipzig@na-ost.de; Mittwoch: 17:00 Uhr – 18:30 Uhr Frauen-
meeting Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Alternative II“; Kon-
takt: 0174 9439640/ na.frauenmeeting.leipzig @ gmx.de; Mittwoch: 
19:00 – 20:30 Uhr Gruppe: „Unser Fundament“, Ring Café, Roßplatz 
8, 04103 Leipzig; Kontakt: Chrissi 0163 9092741, leipzig@na-ost.de; 
Donnerstag: 19:00 – 20:30 Uhr Männermeeting Karl-Heine-Str. 54, 
04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Freitag: 18:15 – 
19:30 Uhr Persisches Meeting Karl-Heine-Str. 54, 04229 Leipzig im 
Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Samstag: 18:15 – 19:45 Uhr Mö-
ckernsche Str. 3, 04155 Leipzig, Suchtberatung „IMPULS“, leipzig@
na-ost.de; Sonntag: 15:30 – 17:00 Uhr Lindenauer Markt 13, 04177 
Leipzig im Nachbarschaftszentrum (Innenhof),leipzig@na-ost.de
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Mo., Di., Do., Fr. 11:00 – 18:00 Uhr, 
Mi. 16:00 – 18:00 Uhr, Sa., So. 11:00 – 18:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung, Notschlafstelle täglich 18:00 – 10:00 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: 
✆ 01 72 / 3 64 10 41, Montag–Freitag 18–8 Uhr und 
Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: 
an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, 
✆ 0341 99990000
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Wohnmobile /-wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Bücher
+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten, CDs, DVDs, alte Fotos, Grafiken 
+++ Antiquariat Central W33 Georg Schwarz 
Str. 12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

Urlaub Rügen

Entrümpelung

Neue Friedhofsgebühren 
für den Stötteritzer Friedhof

Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Marienkirchgemeinde 
Leipzig-Stötteritz teilt mit: Für den Stötteritzer Friedhof 
tritt mit dieser Veröffentlichung ein Nachtrag zur Fried-
hofsgebührenordnung in Kraft. Die aktuelle Fassung mit 
vollem Wortlaut kann auf dem Stötteritzer Friedhof und 
unter www.marienkirche-leipzig.de/friedhof eingesehen 
werden.

Bekanntmachung

Sie haben das
Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon:  
0341 / 2181-5425
Der Anruf ist kostenfrei!

Standorte Schadstoffmobil 
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 01.02. Paunsdorf, Mölkau, Holzhausen
08:45 - 09:30 Schwindstraße/Defreggerweg
09:45 - 10:30 Paunsdorfer Straße/Lessingweg
10:45 - 11:30 Döllingstraße 29 a (Wertstoffhof)
12:15 - 13:00 Osthöhe/Zweinaundorfer Straße
13:15 - 14:00 Stötteritzer Landstraße/Grenzstraße

Dienstag, 02.02. Liebertwolkwitz, Holzhausen, Probstheida
08:45 - 09:30 Störmthaler Straße/August-Scheibe-Straße
09:45 - 10:30 Roßmarkt (vor dem Bauhof)
10:45 - 11:30 Eisenschmidtplatz (Umformstation)
12:15 - 13:00 Seidelstraße
13:15 - 14:00 Augustinerstraße 8 (Wertstoffhof)

Mittwoch, 03.02. Meusdorf, Dölitz-Dösen, Lößnig, Connewitz
08:45 - 09:30 Romain-Rolland-Weg/Bernadotteweg
09:45 - 10:30 Leinestraße/Johannastraße
10:45 - 11:30 Giebnerstraße/Johann-Adolf-Straße
12:15 - 13:00 Liechtensteinstraße/Lobstädter Straße
13:15 - 14:00 Siedlg. Wolfswinkel: Waldweg/Koburger Straße

Donnerstag, 04.02. Möckern, Gohlis-Süd, -Nord
08:45 - 09:30 Yorckstraße/Dantestraße
09:45 - 10:30 Breitenfelder Straße/Ludwig-Beck-Straße
10:45 - 11:30 Landsberger Straße/Hans-Oster-Straße
12:15 - 13:00 Max-Liebermann-Straße 97 (Wertstoffhof)
13:15 - 14:00 Bremer Straße (Heizwerk)

Montag, 08.02. Mockau-Süd, -Nord
11:45 - 12:30 Gontardweg/Kleeweg
13:15 - 14:00 Leonhardtstraße/Wilhelm-Busch-Straße
14:15 - 15:00 W.-Albrecht-Weg/Friedrichshafner Straße
15:15 - 16:00 Friedrichshafner Straße/Gogolstraße
16:15 - 17:00 Komarowstraße/Otto-Heinze-Straße

Dienstag, 09.02. Schönefeld-Abtnaundorf, -Ost,  
 Sellerhausen-Stünz
11:45 - 12:30 Kohlweg/Ploßstraße
13:15 - 14:00 Volksgartenstr. (Parkpl. Nähe Jugendherberge)
14:15 - 15:00 Bautzner Straße/Bertolt-Brecht-Straße
15:15 - 16:00 Leonhard-Frank-Straße/Alfred-Schurig-Straße
16:15 - 17:00 Elisabeth-Schumacher-Straße/Weidlichstraße

Mittwoch, 10.02. Knautkleeberg-Knauthain, 
 Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Rehbach
11:45 - 12:30 Ritter-Pflugk-Straße/Knuthstraße
13:15 - 14:00 Erikenstraße (Nähe Nr. 20, Feuerwehr)
14:15 - 15:00 Rundkapellenweg/Eythraer Weg
15:15 - 16:00 Rehbacher Anger (Feuerwehr)
16:15 - 17:00 Hubmaierweg/Knautnaundorfer Straße

Donnerstag, 11.02. Knautkleeberg-Knauthain, Großzschocher
11:45 - 12:30 Nimrodstraße/Fasanenpfad
13:15 - 14:00 Göhrenzer Straße/Seumestraße
14:15 - 15:00 Zur alten Bäckerei (Nähe Nr. 13)/Brückenstraße
15:15 - 16:00 Brauereistraße/Buttergasse
16:15 - 17:00 Kloßstraße/Barbussestraße

Da sich kurzfristig Änderungen ergeben können, informieren 
Sie sich bitte im Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.
de oder bei der Fachberatung unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail: 
fachberatung@srleipzig.de

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Stra-
ße 7 hat folgende Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-12.45 Uhr 
und 13.30-18.00 Uhr, Do. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-19.00 Uhr so-
wie Sa. 08.30-14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schadstoffe ab-
gegeben werden. ■

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung
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BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

SachsenWert Hausverwaltung
Telefon 03 41- 980 89 09

info@sachsenwert.com / www.sachsenwert.com

- gegründet 1996 in Leipzig -

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail:
Eilenburger Straße 59 · 04317 Leipzig

Telefon: 0341/ 69 92 77 80 · E-Mail: Verwaltung@pflege-haende.de
Ihr Ansprechpartner: Herr Tandel

Mobiler Pflegedienst 
Helfende Hände
Versorgungsregion: Eilenburg / Bad-Düben

Für unsere Außenstelle in der Region Eilenburg / Bad Düben 
suchen wir ab sofort:

-  eine engagierte Pflegedienstleitung (m,w,d) 
 zur Leitung der Außenstellen

-  2 qualifizierte Pflegehelfer (m,w,d)

Wir bieten: Bezahlung gemäß AVR, keine Teildienste, kleines Team,
verlässliche Dienstplanung, Kfz zur privaten Nutzung

STELLENMARKT & WEITERBILDUNG

Maske ab, Headset auf
Per Weiterbildung in kontaktlosen Live-Online-Schulungen Wissenslücken schließen

(djd). Wer den aktuellen Stellen-
markt betrachtet, wird schnell 
feststellen: Bewerber ohne spe-
zielle Fachkenntnisse haben es 
schwer. Wenn die richtigen Qua-
lifikationen fehlen, sollte man die 
Wissenslücken möglichst schnell  
schließen. Dank kontaktlosem 
Live-Online-Unterricht ist eine 
Kursteilnahme selbst in Zeiten 
von Social Distancing möglich.
Daniela Thiem etwa hat mitten 
im bundesweiten Frühjahrs-
Lockdown 2020 eine Online-
Fortbildung mit IHK-Zertifikat 
im Bereich Rechnungswesen 
absolviert. „Mein virtueller Kurs 
startete Anfang April. Coro-
na hatte keine Auswirkungen 
auf den Ablauf“, berichtet die 

54-Jährige aus Rheinböllen im 
Hunsrück. Jeden Morgen um 
acht Uhr habe sie ihr Headset 
aufgesetzt und sich am PC in 
den Lerncampus der Virtuellen 
Online Akademie (Viona) einge-
loggt. „Dort fand der Unterricht 
mit den Dozenten statt, aber ich 
habe mich auch mit anderen 
Teilnehmern ausgetauscht und 
an Lerngruppen teilgenommen“, 
so Thiem. Bei Fragen habe sie stets 
einen Mitarbeiter des Anbieters 
kontaktieren können. „Aber man 
muss bei einem solchen Kurs aus-
reichend Disziplin aufbringen, 
um außerhalb des Unterrichts 
selbstständig zu lernen und sich 
nicht ablenken zu lassen“, betont 
Thiem.

Für die gelernte Verkäuferin 
war das virtuelle Lernen auch 
aus anderen Gründen die ideale 
Lösung: „Ich sitze seit einigen 
Jahren im Rollstuhl und bin daher 
auf barrierefreie Seminarräume 
angewiesen, die es in meinem 
Wohnort nicht gibt“, sagt Dani-
ela Thiem. Ihre gesundheitliche 
Situation sei auch der Auslöser 
gewesen, sich beruflich neu zu 
orientieren. „Ich arbeitete einige 
Jahre als Bürokraft bei einem 
Fußballverein und brachte mir 
vieles selbst bei. Aber als ich einen 
neuen Job suchte, wollten die 
Unternehmen trotzdem entspre-
chende Zertifikate sehen.“ Auf 
der Suche nach einer passenden 
Fortbildung stieß sie beim IBB 

Institut für Berufliche Bildung 
auf das Online-Kursprogramm 
Viona@home. „Hier konnte ich 
die Weiterbildung zur Fachkraft 
für Rechnungswesen komplett 
übers Internet absolvieren.“, sagt 
Thiem. Unter www.ibb.com gibt 
es weitere Informationen zum 
Online-Kursprogramm. Ihre 
Weiterbildung wurde von der 
Agentur für Arbeit gefördert 
und war damit kostenlos für die 
54-Jährige. Ihr neues IHK-Zerti-
fikat hat sich auch gleich bezahlt 
gemacht: Inzwischen hat sie eine 
Festanstellung an der Rezeption 
eines Hotels gefunden. „Ich habe 
für mich die Erfahrung gemacht: 
Es gibt immer einen Weg“, so das 
Fazit von Daniela Thiem.

Wetterschutz, Design und Komfort
Tipps zur Planung einer Terrassenüberdachung aus Glas

(djd). Glasdächer über der 
Terrasse schützen selbstredend 
vor Regen – nur natürliches 
Sonnenlicht kommt durch. Das 
sind die Grundeigenschaften, 
die alle Modelle erfüllen. Doch 
was ist zu beachten, wenn 
man genau den passenden 
Wetterschutz für die eigenen 
Ansprüche finden möchte?
Solide Grundkonstruktionen 
mit Profilen und Trägern aus 
Aluminium stehen für Lang-
lebigkeit und Wartungsarmut. 
Farbige Pulverbeschichtungen 
sind schlag- und kratzbestän-
dig, weitgehend lichtecht und 
sehr lange haltbar.

ten eine zeitlose Formgebung 
mit klarer Linienführung. Dazu 
gibt es die Möglichkeit, das 
Glasdach optimal an das Haus 
und seine baulichen Gege-
benheiten anzupassen. Neben 
dem rechteckigen Standard-
Pultdach sind auch Lösungen 
mit eingebautem Wandversatz 
oder Balkonausschnitt, mit 
versetzter Dachrinne, schrägem 
Wandanschluss oder Satteldä-
cher realisierbar.
Textile Markisen über oder unter 
den Glasflächen halten sommer-
liche Hitze ab, Heizstrahler und 
integrierte LED-Beleuchtungen 
machen die Terrasse auch bei 
kühleren Temperaturen und 
früherem Dämmerungseintritt 
nutzbar. Unter www.weinor.de/
terrassendaecher gibt es weitere 
Infos zu Glasdachsystemen. Alle 
Komfortfunktionen lassen sich 
so einrichten, dass sie bequem 
über einen einzigen Handsender 
gesteuert werden können.
Mit maßgefertigten Schiebetüren 
und weiteren Glaselementen 
lässt sich das Dach über den Frei-
flächen zur Rundum-Verglasung 
erweitern, auch nachträglich. So 
ist die Terrasse das ganze Jahr bis 
auf wenige sehr kalte Wochen 
nutzbar. Mit den Glaselemen-
ten kann der Outdoor-Bereich 
schnell und einfach wetterfest 
verschlossen und bei wärmeren 
Temperaturen wieder geöffnet 
werden.

Das Terrassendach ist ein 
wichtiges Gestaltungselement 
für die Hausarchitektur und 
bestimmt den Gesamteindruck 
des Gebäudes erheblich mit. 
Glas-Terrassendächer wie Ter-
razza Sempra von Weinor bie-

Glasdächer lassen sich optimal an das Haus und seine bau-
lichen Gegebenheiten anpassen.  Foto: djd/Weinor

Tor auf für neue Ideen
Zaun und Zufahrt passend zur Architektur des Eigenheims planen

(djd). Zäune sind viel mehr als 
eine Pflichtübung. Sie dienen 
als Grundstücksbegrenzung und 
Sichtschutz und prägen gleich-
zeitig als Visitenkarte des Grund-
stücks den ersten Eindruck, den 
ein Eigenheim auf Besucher 
macht. Umso mehr lohnt es 
sich, nicht gleich die erstbeste 
Standardausführung zu nehmen, 
sondern etwas mehr Zeit in die 
Zaunplanung zu investieren. 
Faktoren wie das verwendete 
Material, das Design, die Farbe, 
aber auch zusätzliche Funktionen 
wie ein Automatikantrieb spielen 
dabei eine Rolle.

Langlebiges Aluminium  
für hochwertige  

Zäune verwenden
Bei einer durchdachten Planung 
bilden Zaun und Haus eine opti-
sche Einheit. Das fängt bei der 
Farbgebung an und gilt genauso 
für das verwendete Material. 
Holz zählt bei Zäunen zu den 
Klassikern, bringt allerdings 
einen hohen und regelmäßigen 
Pflegeaufwand mit sich. Draht-

geflecht ist eine preisgünstige 
und schnell realisierbare Lösung, 
die aber optisch keine Highlights 
setzt. Als nachhaltige Alternative 
gewinnt Aluminium beim Zaun-
bau zunehmend an Bedeutung. 
Das Leichtmetall rostet garantiert 
nicht und macht somit über viele 
Jahre eine gute Figur. Gleichzeitig 
lässt es sich zu unterschiedlichs-
ten Designs verarbeiten und ganz 
nach Wunsch farblich gestalten. 
Die Pulverbeschichtung ist 
besonders langlebig, mehr Pflege 
als ein gelegentliches Reinigen 
mit dem Wasserstrahl braucht 
ein Aluzaun nicht. Hersteller wie 
Guardi bieten zahlreiche Varian-
ten und Designs, ob klassisch-
traditionell oder elegant und 
modern. Modelle mit klangvollen 
Namen wie Nouveau, Triest oder 
Linea stehen zur Auswahl. 

Zusätzlicher Komfort 
mit Gegensprechanlage 

und Automatik
Bei der Torzufahrt entscheidet 
ebenfalls der eigene Geschmack, 
ob Schiebe- oder Doppelflügel-

tor, ob manuell bedient oder 
mit einem komfortablen Motor-
antrieb. Jede Zaunanlage wird 
individuell passend zum Grund-
stück geplant und vormontiert 
angeliefert. Unter www.guardi.
de gibt es einen Überblick zu den 
verschiedenen Möglichkeiten 
sowie zur 15-jährigen Garantie 
auf die witterungsbeständigen 
Zaunsysteme. Ein Tipp: Zu 
einer ansprechenden Optik 
trägt es bei, wenn auch weitere 
Elemente rund um Zufahrt 
und Hauseingang optisch auf-
einander abgestimmt sind. 
Pulverbeschichtete Carports aus 
Aluminium fügen sich harmo-
nisch in die Gesamtgestaltung 
ein und greifen das Design 
des Aluzauns auf. Passend zur 
Grundstücksbegrenzung ist es 
möglich, eine Briefkastensäule 
im abgestimmten Farbton zu 
integrieren. Verschiedene Aus-
führungen mit Namens- oder 
Straßengravur und mit oder ohne 
Klingel sind verfügbar. Auch eine 
Gegensprechanlage und eine 
Kamera sind optional erhältlich.

Einladende Optik: Zaun und Tor prägen ganz wesentlich den ersten Eindruck eines Grund-
stücks. Foto: djd/GUARDI
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